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Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen; 
Aussendung zur Begutachtung 

In der Anlage übermittelt das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung N ovellierungsentwürfe zum 

1. Universitäts-Organisationsgesetz, 

2. Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz und 

3. Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 

an Hochschulen 

mit dem Ersuchen um Abgabe einer Stellungnahme bis spätestens 

20. Jänner 1990. 
fm, 

Eine Verlängerung dieser Begutachtungsfrist wird - zur Wahrnehmung 

der Möglichkeit einer Beschlußfassung über die Gesetzesmaterie durch 

den N ationalrat noch in dieser Legislaturperiode - nicht möglich 

sein. 

Sollte bis zum Ablauf der Begutachtungsfrist keine Stellungnahme im 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung eingelangt sein, so 

wird die do. Zustimmung zu den vorgelegten Entwürfen angenommen 

werden. Leermeldungen sind nicht erforderlich. 

b. w. 
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ENTWURF 

Bundesgesetz , mit dem das 

Universitäts-Organisationsgesetz (Uoo) 

geändert wird 
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I 

VOR B L A T 'T 

Probleme: 
- zu komplizierte Verfahrens abläufe 
- zu kurze Funktions zeit von Rektoren und Dekanen 
- unzweckmäßige Personalstruktur 
- mangelnde Anpassung an das Hochschullehrer-Dienstrecht 
- ungenügende Rechtsgrundlage für interuniversitäre Lehr- und 

Forschungseinrichtungen 
- kein bundesweites Vertretungs organ für Universitätsprofessoren 
- zu starker Fakultätsbezug bei Berufungs- und Habilitationsver-

fahren 

Ziele:' 
- Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung 

Zulassung einer weiteren Funktionsperiode für Rektoren und 
Dekane 
Änderungen im Bereich Gastprofessoren insbesondere in Richtung 
" Professur auf Zeit " 

- Anpassu�gen an das Hochschullehrer-Dienstrecht 
- Einrichtung einer Professorenkonferenz 
- Maßnahmen zur Obj ektivierung und Internationalisierung der Ent-

schei dungen von Berufungs- und Habilitationskommis sionen 

Kosten: 
- 1 5  bis 2 0  Millionen Schilling jährlich für Reisekosten und 

Honorare im Zusammenhang mit den Änderungen des Berufungs - und 
Habilitationsverfahrens 
2 , 5  Millionen Schilling j ährlich für Sach- und Personalaufwand 
der Professorenkonferenz 

EG-Konformität: 
ist gegeben 
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E R L ÄU T E R U NGE N 

ALLGEHEINER TEIL 

Der vorliegende Entwurf beschränkt sich im Interesse einer mög-
lichst raschen Umsetzung einiger als besonders dringend erschei­
nender Problemlösungen in der Universitätsorganisation auf wenige 
punktuelle Bereiche . Andere exis tente Problemfelder , für die noch· 
keine voll ausgereiften und mit den Betroffenen ausreichend be­
s prochenen Lösungen vorliegen , müs sen zur Vermeidung von unnötigen 
Verzögerungen in den jetzt vorliegenden entscheidungsreifen Novel ­
lierungs punkten einer s päteren Regelung vorbehalten werden . Diese 
abgestufte Vorgangsweise soll also ke�nes falls die bereits laufen-
den Diskussionprozesse in verschiedenen , 
Punkten abbrechen , sondern i m  Gegensatz 
Abklärungs- und Diskussions prozesses auf 
formpunkte ermöglichen . 

hier nicht behandelten 
eine Konzentration des 
diese noch offenen Re-

Schwerpunkte des vorliegenden Entwurfes sind : 
- die Ausdehnung der universitären Teilrechts fähigkeit auf die 

Rektorenkonferenz ,  die neuzuschaffende Professorenkonferenz und 
auf die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstleri­
s chen Personals ; 

- eine Anpassung des ministeriellen Aufsichtsrechts an die beson-
. . 

deren Erfordernisse der univers itären Teilrechts fähigkeit ; 
- die Zulassung einer zweiten Wiederwahl von Rektoren und Dekanen , 

um eine längere Funktionsausübung zur Hebung der Arbeitseffi­
z ienz zu ermöglichen ; 

- Regelungen die eine Bestellung von Universitäts professoren nur 
auf bestimmte Zeit ermöglichen ; 

- Neuregelungen im Habilitations- und Berufungsverfahren zur Stei­
gerung der Objektivität und Qualität der Entscheidungen ; 

- die Autonomisierung der Lehrauftragserteilung als Maßnahme zur 
Verwaltungsvereinfach�ng ; 

i - eine Kompetenz �tärkung des Akademischen Senates ; 
- die Eröffnung von Delegationsmöglichkeiten im Fakultätskollegium 

an eine zahlmäßig kleinere "Generalkommission " ·zur VerbesserungC 
der Arbeitseffizienz ; 

- Änderungen im Hinblick auf das neue Hochs chullehrer-Dienstrecht ; 
- Rechtsgrundlagen für die Errichtung interuniv�rsitärer Zentren ; 
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Regelungen über Leistungsbegutachtungen im Lehr- und Forschungs­
betrieb der Universitäten ; 
Einrichtung einer Professorenkonferenz in Analogie zur Bundes ­
konferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals . 

In der Regierungserklärung vom 2 8 .  Jänner 1 9 87 wurde als eines der 
Ziele im Bereich der Administration die Stärkung der Leistungsfä­
higkeit der Verwaltung angeführt . ·· In der Folge wurde das Projekt 
" verwaltungsmanagement " entwickelt , und dessen Umsetzung in die 
Wege geleitet . Die mit dem Pro jekt betrauten Unternehmen haben 
eine Fülle von Reformvorschlägen erstattet . Neben zahlreichen 
anderen Anregungen im Bereich des Bundesministeriums für Wissen­
schaft und Forschung wurde der Zentralstelle eine Delegation von 
Ents cheidungskompetenzen an die Organe der Universitäten und Hoch­
schulen bzw .  ein Verzicht auf entbehrliche auf sichtsbehördliche 
Genehmigungen empfohlen . Der vorliegende Entwurf folgt in den 
§§ 3 3  Ahs . 1 letzter Satz , 3 4  Ahs . 1 letzter Satz , 35 Ahs . 2 und 
4 3  Ahs� 1 diesen Anregungen . Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen 
könnte eine Reduktion der Verwaltungsarbeit erzielt , und eine 
erhebliche Beschleunigung der Entscheidungsprozesse herbeigeführt 
werden . Eine Übertragung von Agenden an die Universitäten ist aus 
verwaltungsökonomischer Sicht nur dann sinnvoll ,  wenn daraus keine 
zusätz lichen Personal forderungen abgeleitet werden können . Maßnah­
men , die zwar die Zentralstelle administrativ entlasten , an den 
Universitäten aber zu einer wesentlichen Vermehrung des Verwal­
tungsaufwandes führen würden , wären nicht sinnvoll . Dieser uner­
wünschte Effekt würde bei den erwähnten , durch den vorliegenden 
Gesetzesenturf beabsichtigten Änderungen der Entscheidungs - bzw .  
Genehmigungsbefugnisse nicht eintreten . .  Der Verzicht auf eine 
Genehmigung der Verleihung einer Lehrbefugnis als Universitätsdo­
zent bzw .  als Honorarprofes sor würde den Arbeitsaufwand der Uni­
versitätsverwaltungs sogar vermindern , da das Vorlageverfahren 

.. 

entfiele . • 

Die vorgeschlagenen Neuregelungen sind zum größten Teil kostenneu­
tral oder werden durch die-angeführten Maßnahmen zur Verwaltungs ­
vereinfachung in ihrer Kostenrelevanz zumindest aufgehoben . Mehr­
kosten für den Bund werden durch die vorgeschlagenen Änderungen im 
Bereich des Habilitations- und Berufungsverfahrens im Zusammhang 
mit der Einbeziehung externer Kommissionsmitglieder und Gutachter 
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( 15 bis 2 0  Millionen Schilling jährlich an Reisekosten und Honora­
ren ) sowie durch die Errichtung einer Professorenkonferenz ( 1  Mil­
lion Schilling Sachaufwand und 1 , 5  Millionen Schilling Personal­
aufwand j ährlich ) entstehen . 

Zur EG-Konformität wird festgestellt , daß das Universitätsorgani­
sationsrecht nicht in die Gemeinschaftskompetenz fällt , sondern 
der j eweiligen nationalen Gesetzgebung vorbehalten ist . Die vorge­
s chlagene Regelung ist daher EG-konform . 

Vex:fassungsrechtliche Grundlage diesesJGesetzes ist Art . 1 4  Ahs . 1 
B-VG . 

BESONDERER TEIL 

Zu 5 2 Abs • .  2: 
Die ausdrückliche Aufnahme der Kliniken in den Gesetzestext führt 
zu keiner Änderung , sondern lediglich zur Verdeutlichung der be­
�tehenden Rechtslage im Dien�te der Rechtssicherheit .  In Analogie 
zu den Instituten kam natürlich auch Kliniken schon bisher die 
Teilrechts f ähigkeit im Sinne des § 2 Ahs . 2 zu . Durch den besonde­
ren Status von Kliniken kam es aber bisweilen zu Rechtsunsicher­
heiten , die auf diesem Weg beseitigt werden sollten . 

Zu 5 4 Abs . S: 
Im Hinblick auf Schwierigkeiten bei der Vorlage von Rechnungsab­
schlüssen und Gebarungsvoranschlägen durch rechtsfähige Universi­
tätseinrichtungen soll nunmehr die Rechts grundlage dafür geschaf­
fen werden , daß diese Vorlagen im Interesse einer zweckmäßigen 
Ausübung des Aufsichtsrechtes in einheitlicher Form erfolgen . 

Zu 5 4 Abs. 7: 
Durch die Neufassung des Hochschullehrer-Dienstrechtes wurde das 
Hochschulassistentengesetz 1 9 6 2  aufgehoben , die Nachfolgebestim­
mungen 'finden sich direkt im Vertragsbedienstetengesetz 1 9 4 8 . 
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Zu 5 6: 
Diese Bestimmung soll insofern eine Neuregelung des Aufsichtsrech­
tes des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung im Bereich 
der Teilrechts fähigkeit universitärer Einrichtungen bringen , als 
dieses Aufsichtsrecht an die Bedürfnisse und besonderen Bedingun­
gen der Teilrechtsfähigkeit ,  die als Stärkung der Autonomie konzi­
piert ist , angepaßt werden soll . Konkret soll sich das Aufsichts­
recht des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung auf die' 
Prüfung der Einhaltung der Grenzen der Teilrechts f ähigk'eit bezie­
hen . 

Zu 55 15 Abs. 9 und 64 Abs. 3: 
Diese Änderung wird in Folge der Anfügung des § 15 Ahs . 4 erfor­
derlich . 

Zu 5 15 Abs. 13: 
Im Sinne einer erhöhten Transparenz der universitären Kapazitäten 
sollen nach dem Entwurf auch Verleihungen von Lehrbefugnissen im 
Mitteilungsblatt kundgemacht werden . 

Zu S 15 Abs. 14: 
Universitäts angehörige beklagen oft die große zeitliche Belastung , 
die ihnen aus der ( verpflichtenden) Teilnahme an zahlreichen Sit­
zungen von Kollegialorganen erwächst . Gleichermaßen wird - insbe­
sondere an großen Universitäten - die mangelnde Arbeitsef fizienz 
der . auf grund der gesetzlichen Bestimmungen zahlenrnäßig oft sehr 
großen Kollegialorgane kritisiert . Als einen Lösungsansatz für 
diese Problernbereiche sieht der Entwurf die Möglichkeit zur Ein­
setzung einer sogenannten " Generalkommission "  auf Beschluß des 
Fakultätskollegiums ( Universitätskollegiums ) vor . Dad�rch könnte 
im Bedarfs fall sowohl die zeitliche Belas tung für viele Universi­
tätsangehörige minimiert und gleichzeitig ein arbeits fähigeres 
Gremium geschaffen werden . Dieser Generalkommission kämen - mit 
Ausnahme der Dekanswahl - alle Kompetenzen des Fakultätskollegiums 
( Universitätskollegiums ) zu , während bisher nur Kommissionen z ur 
Behandlung einzelner oder von Gruppen von Beratungsgegenständen 
eingesetzt werden dürfen . Hinsichtlich der zusammensetzung der 
Universitäts versammlung als Wahlkollegium für die Rektorswahl ist 
weiterhin vorn Mitgliederstand des Fakultätskollegiums ( Universi­
tätskollegiums ) in seiner Gesamtheit auszugehen .. 

• 
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Zu 5 1 6  Aha . 9:  
Rektoren und Dekane , die sich in ihrer Funktion bewährt haben , 
sollen nunmehr auch in ununterbrochener Reihenfolge für eine drit­
te Funktionsperiode von zwei Jahren gewählt werden können . Damit 
kann - durch die Wiederwahl bewährter Funktionsträger - eine ge­
wisse Kontinuität bei der Führung einer Universität/Fakultät ge­
währleistet werden . 

Zu 5 16 Aha . 13: 
Die Durchführung von Rektors- bzw . Dekanswahlen ist im UOG nur 
unzureichend geregelt und hat wiederholt zu Problemen in der Pra­
xis geführt . Daher sollen nunmehr von den betroffenen Universitä­
ten selbst Wahlordnungen erlassen werden , die die Bestimmungen des 
UOG präzisieren und daz u  beitragen , Konfliktfälle in der Praxis 
von vorne herein zu unterbinden bzw .  zu minimieren . zuständiges 
Organ ist als oberstes Kollegialorgan bei Universitäten mit Fakul­
tätsgliederung der Akademische Senat , bei Universitäten ohne Fa-
kul tätsgliederung das Universitätskollegium .  ,I 

Zu S 23 Aha . 1 lit . b Z 1: 
Das " Hochschullehrer-Dienstrecht " ( §  1 8 4  Abs . 1 BDG 1 9 7 9) sieht 
die Möglichkeit vor , Universitätsassistenten auch innerhalb des 
Dienstverhältnisses mit der selbständigen Abhaltung von Lehrveran­
staltungen zu beauftragen , wenn sie hiefür. qualifi ziert sind .  Es 
soll also künftig nicht eines'  eigenen Lehrauftrages bedürfen , 
damit Universitätsassistenten eine Lehrveranstaltung selbständig 
abhalten können . Über die finanziellen'Auswirkungen ( Kollegien­
geldabgeltung , Gehaltsgesetz 19 5 6 ) wird noch gesondert zu verhan­
deln sein . 

Zu 5 23 Aha . 1 lit . b Z 3 aublit . aal 
Die Stammfassung des UOG geht noch davon aus , daß Bundeslehrer 

� grundsätzlich nur aus dem Schulbereich an die Universitäten über­
nommen werden , was heute mit Ausnahme des Bereiches der Fachdidak­
tik nicht mehr den Tatsachen entspricht . Außerdem i s t  durch das 
Hochschullehrer-Dienstrecht eine Einschränkung hinsichtlich der 
verwendungs- und Entlohnungsgruppen eingetreten . Das BDG 1 97 9  
( §§ 1 90 f f ) spricht auch nicht von einer Unterrichtsbefugni�, 

sondern von einer Lehrbefugnis , die aber bei Bundes lehrern im 
Gegensatz zu den Universitätsprofessoren und den Universitätsdo-
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zenten nur auf die Lehrveranstaltungen bezogen sein kann , mit 
deren Abhaltung die Bundeslehrer beauftragt werden . 

Zu S 23 Aba . 3: 
Diese Formulierung'berücksichtigt die schon seit längerer Zeit 
( 19 7 9 ) fällige sprachliche Umformulierung aufgrund des BDG 1 9 7 9 . 

Zu S 23 Aba . 5: 
Nach der bisherigen Fassung müssen nur Akademiker-Planstellen 
ausgeschrieben werden . Die Praxis zeigt j edoch , daß die Ausschrei­
bung auch der anderen Planstellen z weckmäßig ist . Auch die Einbin­
dung des Leiters der betroffenen Universitätseinrichtung (Insti­
tut ) in das Ausschreibungsverfahren entspricht der bisherigen 
Praxis . 
Notwendige Detailregelungen für die derzeitige Praxis finden sich 
bisher nur in Erl ässen . Da die Planstellenausschreibung i �  den 
autonomen Wirkungsbereich der Universitäten fällt , soll das erfor­
derliche Mindestmaß' an Detailregelungen in das Gesetz übernommen 
werden . 

Zu S 25 Aba. 5: 
Die bisher formell nur für Universitätsdozenten geltenden Gründe 
für das Erlöschen der Lehrbefugnis sollen auch auf das Parallele 
Rechtsinstitut des Honorarprofes sors Anwendung finden . 

Zu S 26 Aba . 2: 
Die bisherige Frist von einem Jahr reicht für eine rechtzeitige 
Wiederbesetzung des Ordinariates meist nicht aus und führt daher 
in aller Regel zu längeren Vakanzen . Eine zwei jährige Vorlaufzeit 
setzt allerdings auch eine längerfristige Planung sowohl,durch das 
BMWF als auch durch die Universität voraus . 

Zu S 26 Aba. 3: 
Um im Berufungsverfahren größere Objektivität zu erzielen bzw . Um 
im Sinne einer Internationalisierung der Hochschulen auch die 
Erfahrungen aus ländischer Universitäts lehrer im Berufungsverfahren 
miteinbringen 
tätsprofes sor 
aus ländischen 
"Mittelbaus " 

zu können , hat in Hinkunft mindestens ein Universi­
in der Berufungskommission einer anderen in- oder 

, 

Universität anzugehören . Auch Vertreter des 
sind - allerdings nur subsidiär ,  wenn entsprechend 
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qualifizierte Personen nicht an der j eweiligen Universität zur 
Verfügung stehen - von einer anderen in- oder aus ländischen Uni- ·  
versität beizuziehen . Da nunmehr unter Umständen auch Ausländer 
mit Sitz und Stimme in einem Kollegialorgan vertreten 'sein können , 
und die Ausübung öffentlicher Ämter gemäß Art . 3 StGG österreichi­
schen Staatsbürgern vorbehalten ist , bedarf es einer Verfas sungs­
bestimmung . 
Ferner 
einer 

wird in dieser Bestimmung 
inländischen Universität 

darauf hing�wiesen , daß nur an 
tätige Universitäts lehrer ver-

pflichtet sind , einer Entsendung in eine Berufungskommission Folge 
zu lei�ten . 

Zu 5 27 Aha. 1 :  

Die b!sherigen Detailregelungen s ind nur in Erlässen enthalten . Da 
die Aus schreibung in den autonomen Wirkungsbereich der Universitä­
ten fällt , s 6ll das Mindestmaß an Detailregelungen in das Gesetz 
übernommen werden . 

Zu 5 28 .Aha. 1 bia 3: 
Die Neuregelung entspricht der Tendenz , auf Auslands - und Praxis­
erfahrung bei Berufungen künftig stärker Bedacht zu nehmen . Der 
bisherige Text des § 2 8  Ahs . 1 bis 3 wurde zusammengezogen und ist 
nun in den Absätzen 2 und 3 enthalten . 

Zu 5 28 Aha. S: 
Wie schon zu § 26 Ahs . 2 ausgeführt wurde , sind die derzeitigen 
Fristen sowohl für die Tätigkeit der Berufungskommissionen als ' 
auch für die Berufungsverhandlungen im BMWF unrealistisch kurz . 
Durch die Vorverleg�ng des Zeitpunktes der Einsetzung der Beru­
fungskommis sion ( siehe § 2 6  Ahs . 2 )  ist auch eine realistischere 
Fristsetzung für die Vorlage des Besetzungsvorschlages möglich . 

Zu 5 30 Aha. 1: 

In der bisherigen Aufzählung der sich aus der Ernennung ergebenden 
Pflichten fehlt die Verpflichtung zur Forschung und zur Mitwirkung 
an der Uni versitätsverwaltung ( z . B .  Mitwirkung in Kollegialorga­
nen ) völlig .  Die vorgeschlagene Neuregelung entspricht dem Hoch­
schullehrer-Dienstrecht (§ 1 6 5  BDG 1 9 7 9 ) . Außerdem sollen die 
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Bestimmungen übe.r die Lehrverpflichtung dahingehend präzisiert 
werden , daß der Ordinarius auch Pflichtlehrveranstaltungen abzu­
halten hat . 

Zu S 30 Aha. 3: 
Die derzeitige Fas sung ist sehr unpraktikabel und sollte,geändert 
werden , wobei die Verpflichtung zur Regelung der Vertretung zu­
nächst beim Institutsvorstand liegen sollte , wenn sie der betref­
fende verhinderte Ordinarius nicht selbst vornehmen kann . 

Zu S 33 Aha. 1: 
Bisher bedurfte der Beschluß auf Bestellung eines Gastprofessors 
der Genehmigung des Bundesministers für Wissenschaft und For­
s chung . Die Abschaffung dieses Genehmigungsverfahrens dient der 
Verwaltungsvereinfachung und bedeutet zugleich eine Stärkung der 
Autonomie der Universitäten . 

Zu S 33 Aha. 4 und 5: 
Aha. 4: 
In Einzelfällen soll auch der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung die Möglichkeit haben , Profes soren zu bestellen . Dies 
kann insbesondere der Fall sein , wenn besonders qualifizierte 
Wis senschafter für eine Tätigkeit an den Universitäten gewonnen 
werden können , ein demenstprechender Be.schlllß des zustä'ndigen 
Kollegialorganes aber nicht oder nicht rechtzeiti g zustande kommt . 
Der Bundesminister entscheidet dies über . Vorschlag eines wissen­
schaftlichen Beirates und nach Anhörung des zuständigen Kollegi­
alorganes . Die Bestellungen von Gastprofessoren durch den Bundes­
minister dürfen das Budget der sonst für die Bestellung von Gast­
professoren zuständigen Kollegialorgane nicht belasten . 

Aha. 5: 
Diese Bestimmmung beinhaltet eine Sonderreglung für jene Professo­
ren , die für eine längere Dauer ( mindestens vier Semester ) und für 
das gesamte Gebiet eines wis senschaftlichen Faches bestellt wur­
den . Diese sind berechtigt , für die Bestellungsdauer . den Titel 
" Universitätsprofessor" zu führen . Diese "Universitätsprofesoren 
auf Zeit " sind den ordentlichen Universitätsprofessoren grundsätz­
lich gleichgestellt , sie haben also Sitz und Stimme in den univer­
sitären Kollegialorganen . Die Mitgliedschaft in Kollegialorganen 
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ist aus verfassungsrechtlichen Gründen (Art . 3 StGG) österreichi­
s chen Staatsbürgern vorbehalten . 
Die Bestellung der " Univers itätsprofessoren auf Zeit " bedarf der 
Genehmigung durch den Bundesminister für Wissenschaft und For­
s chung . Für besonders bewährte Gastprofessoren sollen nach Ablauf 
der Höchstbestellungsdauer von 1 0  Semester eine Wiederbestellung 
bis zu weiteren 10  Semestern möglich sein . 

Zu 5 34 Abs . 1: 

Die Abschaffung des Genehmigungsverfahrens bei der Bestellung von 
Honorarprofessoren entspricht der Neuregelung 
und dient der Verwaltungsvereinfachung sowie 
Autonomie der Universitäten . 

Zu 5 35 Abs . 1 :  

des Gastprofes sors 
der Stärkung der 

Die Neuformulierung dieser Bestimmung sollte der Verleihung von zu 
sehr eingeschränkten Venien entgegenwirken . Wie sich in der Praxis 
zeigt , wurden sehr oft Venien über zu kleine Teilgebiete eines 
wissenschaftlichen Faches verliehen . Diese Entwicklung ers chwert 
einen internationalen Austausch von Wissenschaftern , und macht in 
bestimmten Fällen die Berufung österreichischer Wissenschafter ins 
Aus land geradezu unmöglich , da europaweit umfangreichere Lehrbe­
fugnisse verliehen werden als in.einigen Fällen in Österreich . 

. Zu 5 35 Abs . 2: 
Der Wegfall des Genehmigungsverfahrens dient der Verwaltungsver­
einfachung und der Stärkun� der Autonomie der Universitäten . 

Zu 5 35 Abs . 4: 
Bisher war i m  Rahmen des ersten Abschnittes des Habilitations­
verfahrens zu prüfen , ob das Habilita�ionsfach zum Wirkungsbereich 
der Fakultät gehört . Nunmehr soll dies bereits vom Fakultätskolle­
gium geprüft werden . Gehört das beantragte Habilitationsfach nicht 
zum Wirkungsbereich der Fakultät , so ist das Ansuchen zurückzuwei-
sen , 
den 
Abs . 

ohne daß vorher eine Habilitationskommission eingesetzt wor­
ist . Durch den in § 35  Abs . 4 enthaltenen Verweis auf § 2 6  

3 und 4 gilt die Neuregelung des Berufungsverfahrens in § 26  
Abs . 3 auch sinngemäß für das Habilitationsverfahren . 
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Zu S 36 'Aha'. 1 : 
Diese Regelung entspricht der Neuformulierung des § 35  Abs . 4 .  

Zu S 36 Aha . 3: 
Im 
soll 

Sinne einer verstärkten Internationalisierung der Hochschulen 
nunmehr im Habilitationsverfahren zwingend ein Gutachten von" 

einem im Ausland tätigen Wissenschafter eingeholt werd�n .  Nur wenn 
dies unmöglich ist , kann es durch ein Gutac�ten des fachzuständi­
gen habilitierten Universitäts lehrers einer anderen inländischen 
Fakultät ( Universität) ersetzt werden . Diese Bestimmung soll 
ähnlich wie beim Berufungsverfahren - der Objektivierung des Habi­
litationsverfahrens dienen . 

Zu S 36 Aha. 4: 
Die Einholung zweier Gutachten als Grundlage für eine Beurteilung 
durch die Habilitationskommission soll die Objektivität in der 
Beurteilung der didaktischen Fähigkeiten des Bewerbers sichern . Im 
übrigen wurde der Text dieses Absatzes aus legi stischen Gründen 
gekürzt .  

Zu S 36 Aha. 5: 
Da die Lehrbefugnis nunmehr für ein ganzes wissenschaftliches Fach 
verliehen wird , wird im vierten Abschnitt nunmehr auch ein Kollo­
quium über das Habilitationsfach , allerdings unter Bedachtnahme 
auf die Habilitations schrift , begutachtet .  

Zu S 36 Aha. 7: · 
Die bishe,rige Regelung , wonach am Ende jedes Abschnittes des Habi­
litationsverfahrens ein Bescheid erlassen wurde , führte in der 
Praxis zu beträchtlichen Problemen . Bisher konnte zwar s chon im 
Rahmen des Aufsichtsrechts des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung der dem Bescheid zu Grunde liegende Beschluß aufge-
hoben werden , der jedoch zumeist erst nach der Bescheiderlassung • 

dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung vorgelegt wurde 
und somit die Verhinderung einer Bescheiderlass ung unöglich mach-
te . Weiters war in der Lehre umstritten , ob das Habilitationsver­
fahren als einheitliches Verwaltungsverfahren zu qualifizieren sei 
oder nicht . Diese Probleme werden nunmehr durch die Abschaffung 
der Zwischenbescheide ausgeräumt . Das Habilitationsverfahren kann 
also entweder duch die bes cheidmäßige Erteilung einer Lehrbefugnis 
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abgeschlossen werden oder - unter Umständen auch bereits im zwei­
ten oder dritten Abschnitt - durch einen negativen Bescheid zu 
einer Abweisung des Habilitationsansuchens führen . Im Rahmen des 
Habilitationsverfahrens sollen nunmehr auch eine allfällige wis ­
senschaftliche Tätigkeit des Bewerbers im Ausland sowie dessen 
allfällige außeruniversitäre wissenschaftliche Tätigkeit als Beur­
teilungskriterium berücksichtigt werden . 

Zu S 37 Abs. 1: 

Im Gegensatz zu der derzeit geltenden Regelung wird die Einsetzung 
von besonderen Habilitationskommissionen gänzlich in den autonomen 
Bereich der Universitäten verlagert . Eine Berufung an den Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung ist nur mehr in den Fällen 
möglich , in denen ihm ohnehin gemäß § 5 Ahs . 5 lit. a bis c ein 
Aufsichtsrecht zukommt . Hiebei handelt es sich um eine rein forma­
le Prüfung , wobei der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung bei Stattgebung der Berufung rein kassatorisch tätig wird . 
In diesem Fall ist das Verfahrßn vom zuständigen Kollegialorgan 
neu durchzuführen . 
Dieser Instanzenzug an den Bundesminister ist insofern zweckmäßig,  
als sonst einem Habilitationsverfahren an Universitäten ohne Fa­
kultätsgliederung kein weiterer Instanzenzug ist möglich wäre . Die 
Regel ung soll daher auch dem Rechtsschutzgedanken Rechnung tragen . 

Zu S 37 Abs . 2: 
Die besondere Habilitationskommiss ion wird nunmehr gänzlich in den 
autonomen Wirkungsbereich verlagert und ist vom obersten Kollegi­
alorgan einzusetzen . Grundlage für die Einsetzung der bes onderen 
Habilitationskommission sind Vorschläge der Österreichischen Aka­
demie der Wissenschaften und der Österreichischen Hochs chüler­
s chaft . Diese Ins titutionen haben auf Ersuchen des obersten Kolle­
gialorganes diesem möglichst umfangreiche Vorschlaglisten mit in 
Frage kommen - den Fachvertretern zur Verfügung zu stellen . Der 
besonderen Habilitationskommission haben Fachvertreter von wenig­
stens zwei anderen Fakultäten ( Universitäten ) ,  erforderlichenfalls 
auch im Aus land tätige Wissenschafter anzugehören . Diese Bestim­
mung soll eine größere Objektivität bei der Durchführung von be­
sonderen Habilitationen gewährleisten . Da unter Umständen auch 
Aus länder in österreichischen universitären Kollegialorganen tätig 
werden können , ist dieser Absatz als Ver�assungsbestimmung zu 
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beschließen . Das obers te Kolleg�alorgan hat bereits bei der Ein­
setzUng der Kommis son darauf zu achten , daß keine Mitglieder be­
stellt werden , die schon in erster Instanz mitentschieden ,haben . 
§ 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1 9 5 0 , in dem 
auch noch weitere Befangenheitsgründe aufgezählt sind , ist anzu­
wenden . 
Zur KlarsteIlung wird vermerkt , daß eine derartige besondere Habi­
litationskommission auch vom obersten Kollegialorgan einer Univer­
sität ohne Fakultätsgliederung im Berufungsfall einzusetzen ist . 
Der grundlegende Unterschied zur Habilitationskommission erster 
Instanz besteht auch an Universitäten ohne Fakultätsgliederung in 
der Art des Zustandekommens der zusammensetzung dieser Kommission . 

Zu S 37 Ahs. 3: 
Da bisher strittig war ,  ob bei Säumnis der Habilitationskommis sion 
das oberste Kollegialorgan oder der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung zuständig ist , wird nunmehr eine Säumnisrege­
lung ausdrücklich in das UOG aufgenommen . Die Rechtsmeinung des 
Verwaltungsgerichtshofes , wonach zuständiges Organ in diesem Fall 
der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung sei , ging noch 
von dem im UOG vorgesehenen Instanzenzug zum Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung aus . Da nunmehr der Bereich der beson­
deren Habilitation völlig in den autonomen Wirkungsbereich der 
Universitäten verlagert wird , soll nun folgerichtig bei Säumnis 
der Unterbehörde die Entscheidungspf licht auf Antrag des Bewerbers 
an das oberste Kollegialorgan übergehen . 

Zu S 38 Ahs. 1 lit. a: 
Zur Begründung siehe die Aus führungen zu § 23  Ahs . 1 lit . b Z 3 .  

Zu S 38 Abs. 2: 
, 

Die Aufnahme der Bundeslehrer und Vertrags lehrer ist bisher über-
haupt nicht geregelt , sondern das derzeit übliche Aufnahmeverfah­
ren beruht nur auf einem Analogieschluß zur Besetzung der übrigen 
Planstellen . Die Frage der Unterri ,chtsverpflichtung ist nun im 
Dienstrecht ( §  1 9 4  BOG 19 7 9 , )  geregelt . 
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Zu S 3 8  Aha . 3: 
Eine aufsichtsbehördliche Genehmigung der Verleihung einer Unter-
richtsbefugnis 
die Verleihung 

ist entbehrlich , da in Hinkunft nicht einmal mehr 
einer Lehrbefugnis als Universitätsdozent oder 

Honorarprofessor einer solchen Genehmigung bedürfen soll � 

Zu S 38 Aha . 8, S 39 Aha . 2 und S' 42 Aha . 4: 
Die angeführten Bestimmungen sollen dem Bundesminister für Wissen­
s chaft und Forschung die Möglichkeit eröffnen, die nichtremune­
rierten Lehr ( Unterrichts ) aufträge und die Tutoriumsaufträge , für 
die nach dem Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prü� 
fungstätigkeiten an Hochschulen , BGBI . Nr .  4 6 3 /1 9 7 4 , eine Kolle­
giengeldabgeltung gebührt , ebenso wie die remunerierten Lehrauf ­
träge z u  kontingentieren . Einer Delegation der Entscheidungskompe­
tenz bedarf es hier nicht , da die Erteilung dieser Lehraufträge 
sowie der Tutoriumsaufträge auf Grund des geltenden Rechts in den 
autonomen Wirkungsbereich der Universitäten fällt . 
Die beabsiChtigte Maßnahme findet i hre sachliche Begründung in der 
Entwicklung des finanziellen Aufwandes für Kollegiengeldabgeltun­
gen für nichtremunerierte Lehr ( Unterrichts ) aufträge sowie ab 1 9 8 8  
für Tutoriumsaufträge . I n  den Jahren 1 9 8 6  bis 1 9 8 9  beliefen sich 
die Mehraufwendungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr auf durch­
schnittlich jeweils 5 0  Prozent . 

Zu S 40: 
Die Erwähnung der Ausschreibung im bisheri gen Absatz 2 ist ent­
behrlich ( siehe § 23  Abs . 5 ) , die Festlegung der Dienstpflichten 
ist nunmehr im Hochschullehrer-Dienstrecht ( §§ 1 8 0  und 1 8 1 ) aus ­
führlich geregelt , Abs . 5 in der bisherigen Fassung ist durch die 
völlige Neugestaltung des Assistenten-Dienstrechtes bereits mate­
riell derogiert . 

Zu S 41: 
Die Hinweise auf die Ausschreibung und auf den Dienstpostenplan 
s ind ebenso entbehrlich wie die Wiederholung der Befristung des 
Dienstverhältnis ses in der bisherigen Fassung des Abs . 2 .  Die 
Änderung des Abs . 3 nimmt auf die Änderung des § 40 Bedacht . 
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Zu S 42 Abs. 1 .bis 3: 
Die Neufassung dient nicht nur einer Straffung des Textes , sondern 
beseitigt auch Widersprüche zum Hochschullehrer-Dienstrecht hin­
sichtlich des Beschäftigungsausmas ses und der Aufnahmeerfordernis-
se . �  

Zu S 43: 
Die Kontingentierung der Wochenstunden für remunerierte Lehr­
aufträge entspricht der vom Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung 
gel�enden 
Forschung 

schon derzeit geübten ve�a1tungspraxis .  Auf Gr�nd der 
Rechtslage ist der Bundesminister für Wissenschaft und 
in jedem Fall für die Entscheidung über die Erteilung 

eines remunerierten Lehrauftrages zuständig . Es bedarf somit auch 
, 

bei den kontingentierten Lehraufträgen eines Antrages des zustän-
digen Universitätsorgans an den Bundesminister für Wissenschaft' 
und Forschung . 
Die vorgeschlagene Neuregelung des § 4 3  soll bewirken , daß mit der 
Festlegung und Zuteilung eines Kontingentes an die Fakultät 
( Universität ) durch den Bundesminster für Wissenschaft und For­
schung auch die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Erteilung 
der einzelnen remunerierten Lehraufträge im Rahmen des Kon­
tingentes auf die zuständigen Organe der Fakultät ( Fakultätskol­
legium , Fachgruppenkommission bzw. sonstige bevollmächtigte Kom­
mis s ion ) bzw . der Universität ( Universitätskollegium , Fachgrup­
penkommission bzw .  sonstige bevollmächtigte Kommis sion) übergeht. 
Da eine lückenlose Kontingentierung der Lehraufträge nicht möglich 
ist ( so entziehen sich z . B .  Lehraufträge für Supplierungen und 
aufbauend einzurichtende Studienversuche und für einige andere 
Unterrichts zwecke einer solchen Maßnahme ) ,  muß die bisherige Rech­
ts lage für diese nicht kontingentierbaren Bereiche aufrecht blei­
ben . Hier wird somit weiterhin ein Antrag an den Bundesminister 
für Wis senschaft und Forschung erforderlich sein . 

Wie s chon im Allgemeinen 
würde eine Übertragung der 
gentierbaren Lehraufträgen 
Verfahrens herbeiführen , 

Teil der Erläuterungen erwähnt wurde , 
Entsc heidungsbefugnis bei den kontin­

eine wesentliche Beschleunigung des 
zumal von den rd . 3 3 . 0 0 0  Semesterwo-

ehenstunden , die pro Studien jahr im Bereich der Universitäten 
erteilt werden , rd . 27 . 0 0 0  Stunden auf kontingentierte Lehrauf­
träge entfallen . 
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Zu 55 44, 4S und 86 Aha. 1: 
Die §§ 44 und 45 in der derzeitigen Fassung sind uns ys tematisch 
und verwirrend . § 44 trägt zwar derzeit die Überschrift " Sonstige 
Mitarbeiter im wissenschaftlichen Betrieb " ,  regelt aber in Wirk­
lichkeit nur die sogenannten "wissenschaftlichen Beamten " und 
deren vertragliches Gegenstück , nicht aber das nichtakademische 
Instituts personal und das Bibliothekspersonal , die jedoch alle 
unter dem Übergriff " sonstige Mitarbeiter im wissenschaftlichen 
Betrieb " fallen . § 4 5  spricht zwar allgemein von den " sonstigen 
Bediensteten " ,  regelt aber in Wirklichkeit nur das nichtakademi­
sche �nstitutspersonal .  Das nichtakademische Bibliothektspersonal 
ist davon nicht erfaßt , f ür das Personal der Universitätsverwal­
tung fehlt eine Detailregelung überhaupt . Es erscheint daher ange-
bracht , 
lichen 

die Regelung des § 44 ausdrücklich auf den "wissenschaft­
Dienst " als Teil des "Akademischen Mittelbaues " zu be-

s chränken und in § 45 klarzustellen , für welche Teile der sonsti­
gen Bediensteten diese Regelung gilt . Regelungen für das Biblio­
thekspersonal sollten aus s ystematischen Gründen aus § 8 6  Abs .  1 
in §§ 4 4  und 45  übernommen werden . 
Was die Zuständigkeit zur Aufnahme der Vertragsbediensteten an­
langt , so ist die bisher geltende Stammfassung des UOG von einer 
generellen Zuständigkeit des Rektors auf Antrag der Personalkom­
mis sion ausgegangen , diese Zuständigkeit wurde aber zufolge der 
S onderbestimmung des § 111 Abs . 9 UOG nie v:erwirklicht , soda:ß die 
Aufnahme der Vertragsbediensteten bisher zur Gänze durch das BMWF 
erfolgte . Lediglich die Aufnahme bestimmter Ersatzkräfte sowie von 
jugendlichen Vertragsbediensteten und Lehrlingen wurde Anfang 1 9 8 7  
der Universitäten übertragen . Eine generelle Delegierung der Auf­
nahme der Vertragsbediensteten an die Universitäten wäre zum ge­
genwärtigen Zeitpunkt unzweckmäßig .  Es wird daher vorges chlagen , 
von der derzeitigen rechtstechnisch sehr unbefriedigenden Lösung 
( Teilaufhebung der §§ 4 4  und 4 5  durch § 1 1 1  Abs . 9 )  abzugehen und 
eine Parallelregelung zum Bibliothekspersonal zu schaffen . In § 8 6  
Abs . 1 ist vorgesehen , daß die Aufnahme von Vertragsbediensteten 
( dort allerdings nur von Nicht-Akademik'ern ) durch Verordnung des 
BMWF dem Bibliotheksdirektor übertragen werden kann . Ein solcher 
Weg einer Verordnungs ermächtigung - der übrigens auch den Grund­
sätzen des Dienstrechtsverfahrensgesetz �s entspricht - ist die 
wohl zweckmäßigere Lösung. 
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Zu S 49 Aha . 2 lit . b: 
Den Instituten kommt derzeit kein Mitwirkungsrecht bei der Beset­
zung von Planstellen für Universitätsas sistenten zu , aber auch 
sonst ist diese Bestimmung zu wenig präzise formuliert . 

Zu S 51 Aha . 2 lit . f: 
Die Zitate in dieser Bestimmung 'sind zum Teil überholt und· spre­
chen außerdem ohnedies bloß Selbstverständlichkeiten aus , sie 
könnten also weggelas sen werden . 

Zu S 73 Aha . 3 lit . r: 
Die Universitätsorganisation zeichnet sich derzeit dadurch aus , 
daß die internen Entscheidungsprozesse auf den verschiedenen Ebe­
nen der Universität ( Institut , Fakultät , Gesamtuniversität ) völlig 
unabhängig von einander und vielfach auch ohne Beachtung der Wech­
selwirkungen zwischen den einzelnen Entscheidungen getroffen wer­
den . Mit § 7 3  Ahs . 3 lit . b und e gibt es zwar inhaltliche Koordi­
nations - und Kontrollkompetenzen für den Akademischen Senat , die 
aber in Folge der bloß generalisierenden Formulierung in der Pra­
xis vielfach wirkungs los blieben . Auch die - im Gegensatz zur 
völlig unkonkreten Koordinierungskomptenz - eher drastische Kompe­
tenz des Akademischen Senates , gemäß § 73 Ahs . 3 lit . d Agenden 
zur Entscheidung gleich an sich zu ziehen , wurden bisher kaum ge­
nutzt . Der vorliegende Entwurf sieht daher vor ,  daß der Akademi­
sche Senat die Einstellung der Ausführung von Beschlüssen der 
Fakultätskollegien und deren bevollmächtigten Kommissionen nicht 
nur bei formalrechtlichen Mängeln , sondern auch aus inhaltlichen 
Gründen erwirken kann . Sofern Beschlüsse der Fakultätskollegien 
und ihrer bevollmächtigten Kommis sionen den vom obersten Kollegi­
alorgan beschlossenen Entwicklungsplänen für die Universität wie­
dersprechen oder wenn sie geeignet s ind , die Durchführung von den 
der Universität und ihren Einrichtungen übertragenen Aufgaben zu 
erschweren oder zu verhindern , soll dem Akademischen Senat gewis­
sermaßen ein einmaliges Vetorecht gegeben werden , indem er ­
selbstverständlich unter Angabe einer aus führlichen Begründung ­
die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das zuständige Universi­
tätsorgan , das diesen , vom Akademischen Senat bemängelten Beschluß 
ursprünglich gefaßt hat , zurückverweisen kann . , 
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Zu 5 83 'Ahs' . 2: 
Zusätzlich zu den bereits bestehenden besonderen Universitätsein­
richtungen nach § 83 wird nunmehr durch Einfügen einer l it .  f 
" interuniversitäre Zentren " die rechtliche Grundlage einer neuen 
Organisationseinheit ges cha f fen , die der Interdis z iplinarität und 
interinstitutionellen bzw . interuniversitären Kooperation dienen 
soll . Die bisher im UOG nicht enthaltene Bezeichnung " interuniver­
sitäre Zentren " soll Unklarheiten in der Abgrenzung zu anderen 
Organisationstypen verhindern . 

Zu 5 83 Abs . 3: 
Hier wird auf den neu eingefügten § 9 3  a verwiesen , der die orga-
nisationsre'chtliche Bestimmung der neuen Organisationseinheit 
" interuniversitäres Zentrum" näher regelt . 

Zu 5 93a: 
§ 9 3a regelt die genauere Struktur der interuniversitären Zentren . 
Das UOG sieht zwar interuniversitäre Institute vor , nicht aber 
interuniversitäre Forschungsinstitute nach § 83  in Verbindung mit 
§ 9 3  ÜOG . Bei der Gründung von " interuniversitären Forschungsin­
stituten " behalf man sich bisher mit einer Verbindung der Bestim­
mungen des § 2 0  Abs . 3 UOG ( interuniversitäre Institute ) mit § 9 3  
,UOG ( Forschungsinstitute ) .  Diese Rechtskonstruktion entspricht 
j edoch nicht der Absicht des UOG-Gesetzgebers und führt a ußerdem 
zu beträchtlichen Problemen , wie etwa einer Gremiengröße der 
" interuniversitären Kommis s ion " die nurmehr ein schwerfälliges 
Arbeiten möglich macht ' .  Dazu kommt das Problem, daß interuniversi­
täre For�chungsinstitute nicht Lehre betreiben dürfen . Oe facto 
wurden aber sehr wohl in der Praxis auch von Forschungs instituten 
Hochschullehrgänge bzw . -kurse abgehalten . Auch für diese Entwick­
lung in Richtung von " interuniversitären Lehr- und Forschungs zen­
tren" bes teht derzeit keine rechtliche Grundlage . 

Neben dieser im Organisationsrecht unzureichend verankerten inter­
universitären Kooperation mangelt es an organi sationsrechtlichen 
Vorkehrungen für Kooperationen von Universitäten mit außeruniver­
sitären Einrichtungen . 
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Die vorl iegende Regelung basiert auf Erfahrungen , die bei der 
Errichtung und Entwicklung einer auf Grund der Bestimmungen des 
UOG institutionalisierten interuniversitären Einrichtung mit Ent­
wicklungsaufgaben für die Weiterbildung gewonnen wurden ( Institut 
für Fernstudien ) und der Diskussion dieser Erfahrungen mit Hoch­
schullehrern und Verwaltungsbeamten . Weiters ist diese Regelung 
Ergebnis der Behandlung von Anliegen und Vorschlägen , di e seitens 
der Universitäten an das Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung herangetragen wurden und die Institutionalisierung in­
teruniversitärer Kooperationen , Kooperationsvorhaben mit Dritten 
und die Entwicklung neuer Weiterbildungsprogramme betreffen . 
Insbesondere eröffnet diese Regelung die Möglichkeit einer 
sachadäquaten Institutionalisierung des Instituts für Fernstudien 
und der Zentren für das Schulpraktikum . 

Abs . 1 : 
Hier wird festgelegt , daß ein " interuniversitäres Zentrum" entwe­
der als reines " Forschungszentrum" ( das etwa den bisherigen inter­
universitären Forschungsinstitut entspricht ) oder als " Lehr- und 
Forschungs zentrum " errichtet werden kann . 

Interunivers itäre Zentren können auf besti mmte oder unbestimmte 
Zeit ( etwa für die Dauer eines bestimmten pro jekts ) errichtet 
werden. Ähnlich wie schon bisher beim Forschungsinstitut kommt 
auch hier die Zusammenarbeit mit .  anderen Rechtsträgern in Be­
tracht . Diese Zusammenarbeit kann sich jedoch nur auf den For­
schungsbereich beziehen , da grundsätzlich ( sofern nicht eine aus ­
drückliche Anerkennung von Lehrgängen bzw .  Studienprogrammen au­
ßeruniversitärer Einrichtungen durch den Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung erfolgt ist ) die Ausübung der Lehre wei­
terhin den Universitäten vorbehalten sein soll . Eine Ausnahmerege­
lung davon stellt der neue § 1 8  Abs . 9 AHStG dar , wonach bestimmte 
Tätigkeiten zur wis senschaftlichen und organisatorischen Unter­
stützung von Hochschulkursen und Hochschullehrgängen von anderen 
juristischen Personen durchgeführt werden können . 
Die Rechte und Pflichten des Bundes und des anderen Rechtsträgers 
sind in einem privatrechtlichen Vertrag festzulegen , der der Ge­
nehmigung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung be-
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darf . Die Elnbindung von Vertre�ern außeruniversitärer Instituti­
onen in das Kuratorium ist möglich (Ahs . 5 ) . Diese haben be�atende 
Stimme . 

ADs . 2. 
Entsprechend der bisherigen Regelung von Forschungsinstituten wird 
auch hier die Errichtung eines interuniversitären Zentrums ausge­

schlo ,ssen ,  wenn die Aufgaben von bestehenden Einrichtungen erfüllt 
werden können . 

ADs . 3: 
Ahs . 3 sieht eine Untergliederungsmöglichkeit für interuniversitä-
re Zentren vor , wobei es sich auf 
Auftrages nicht um eine Gliederung 

Grund des interdis ziplinären 
in Spezialdisziplinen handeln 

kann , sondern entlang thematischer Schwerpunkte . , 

ADs . 4 und 5: 
Das Kuratorium stellt ein universitäres Organ dar , das etwa dem 
Akademischen Senat bei den einzelnen Universitäten entsprechen 
soll . Das Kuratorium wird von allen am Zentrum beteiligten Univer­
sitäten beschickt und übt unter anderem eine kontrollierende Funk­
tion aus . 
Angehörige des interuniversitären Zentrums können - mit Ausnahme 

.des Leiters und des Verwaltungs leiters des Zentrums - nicht im 
Kuratori um vertreten sein , da sich sonst das Zentrum selbst kon­
trollieren würde . 

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung kann a uch die 
Vertretung allfälliger mit dem interuniversitären Zentrum zusam­
menarbeitenden Rechtsträger im Kuratorium vorsehen . Damit kann 
auch Dritten ( etwa außeruni versitären Geldgebern ) die Möglichkeit 
gegeben werden , im Kuratorium vertreten zu sein. Um zu gewährlei­
sten , daß Lehre und Forschung im Interes se der Universitäten be­
trieben wird , kommt den Vertretern außeruniversitärer Rechtsträger 
nur beratende Stimme zu . 

ADs . 6: 
Das Zentrumskollegium hat sowohl die einer Institutskonferenz als 
auch die den Fakultätskollegien hinsichtlich der Institute zukom­
menden Aufgaben zu überneh men . 
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Aha . 7: 
Dieser Absatz regelt die Zusammensetzung des Zentrumskollegiums . 
Eine organisatorische Verankerung bekommt die Funktion des .Abtei­
lungs leiters , deren Eigenständigkeit bisher im UOG unzureichend 
beachtet wurde ( zwi ngende Vertretung im Fakultätskolleg!um und in 
der Institutskonferenz nur , wenn sie mit einer ProfessorensteIle 
verbunden ist ) . Der Bundesminist'er für Wissenschaft und Forschung 
kann im vorgegebenen gesetzlichen Rahmen die zahlenmäßige Zusam­
mensetzung des Zentrumskollegiums festlegen und damit auf die 
Größe und den Aufgabenbereich des j eweiligen Zentrums Rücks icht 
nehmen . 

Aha . 8: 
Diese Bestimmung regelt die Wahl des Leiters , seiner Stellver­
treter und der Abteilungs leiter des Zentrums . Eine zweimalige 
Wiederwahl ist zuläss ig .  Da der Leiter und die Abteilungs leiter 
des Zentrums im Zentrumskollegium vertreten sind , ist in den Über­
gangsbestimmungen dieser Novelle vorgesehen , daß die erstmalige 
Bestellung dieser Funktionäre durch den Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung vorzunehmen ist . 

Aha. 9: 
Die Aufgaben des Leiters entsprechen aufgrund des interuniversi­
tären Charakter des Zentrums j enen eines Dekans . Seine Tätigkeit 
hat sich somit an den Beschlüs sen des Zentrumskollegiums zu 
orientieren . 

Aha . 10: 
Die Wahrnehmung der interuniversitären Zentren betreffenden Ver­
waltungsaufgaben durch die Universitätsdirektionen beteiligter 
Universitäten oder durch eine eigene Verwaltungs seinrichtung ist 
unter Berücksichtigung der Größe und der durch ein interuniversi­
täres Zentrum zu verwaltenden Drittmittel festzulegen . Zulässig 
ist auch die Betrauung eines Dritten ( etwa einer Betriebsgesell­
schaft ) mit Verwaltungs agenden , die nicht zwingend von den Univer­
si täten selbst durchgeführt werden müssen . Das Kurat.orium hat 
zubestimmen , welche Universitätsdirektion die Verwaltungsaufgaben 
des Zentrums zu übernehmen hat . 
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Abs. 11: 
Durch die Bestimmung wird eine allfällige Beteiligung von Hoch­
schulen künstlerischer Richtung an interuniversitären Zentren 
ermöglicht . 

Zu S 95: 
An Stelle der bisher vorgesehene "Arbeitsberichte " sollen nunmehr 
eine flexiblere Leistungsbegutachtung der Arbeit der Univers itäten 
ermöglicht werden . Diese Leistungsbegutachtung kann durch den 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung oder das oberste 
Kol legialorgan einer Universität durchgeführt werden . 
Leistungsbegutachtungen sind j edenfalls vor geplanten strukturel­
len Maßnahmen und finanziellen Schwerpunktsetzungen an der Univer­
sität vorzunehmen . 
Bei der Durchführung der Leistungsbegutachtung ist eine gegensei-' 
tige Kontaktnahme und Kooperation zwischen dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung und dem obersten Kollegialorgan anzu­
streben . Zumindest hat dabei eine gegenseitige laufende Informati­
on stattzufinden , es können dem Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung bzw.  obersten Kollegialorgan aber auch weitgehendere 
Mitwirkungsbefugnisse eingeräumt werden . 

Zu S 106 Abs. 1: 
Zur Erweiterung des Handlungs spielraumes und Erschließung zusätz­
l icher Finanz guellen soll auch die Bundeskonferenz des wis sen­
schaftlichen und künstlerischen Personals mit einer Teilrechtsfä­
higkeit �m Sinne des § 2 Ahs . 2 ausgestattet werden . 

Zu S 106 Abs. 2: 
Bisher wurden die Vertreter der Bundeskonferenz in den j eweiligen 
obersten Kollegialorga�en der Universitäten und Hochschulen künst­
lerischer Richtung gewählt .  Nunmehr sollen im Sinne einer größeren 
Demokratisierung diese Vertreter von einer Versammlung der Mittel­
bauangehörigen an der j eweiligen Universität bzw . Hochschule 
künstlerischer Richtung gewählt werden . Die Mitglieder sind für 
eine Funktionsperiode von zwei Jahren zu wählen , wobei die Bestim­
mung des § 1 6  Ahs . 9 ,  die eine Wiederbestellung bis zu drei Funk­
tionsperioden vorsieht , sinngemäß gilt . 
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Zu S 106 Aba. 4: 
Die Bestimmung des bisherigen § 1 0 6  Abs . 4 stellt keine organisa­
tionsrechtliche Vorschrift dar , sondern ist in der Geschäfts­
ordnung der Bundeskonferenz zu regeln . Sie ist daher aus dem UOG 
zu streichen . 

Zu S 106 Aba . S: 
Entsprechend der Streichung des bisherigen Abs . 4 wird Abs . 5 in 
Abs . 4 umbenannt . 

Zu S 106a: 
Entsprechend der Forderung der Universitäts- und Hochschulprofes­
soren wird nunmehr eine Professorenkonferenz eingerichtet . Diese 
Institution ist analog zur Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Personals gebildet und soll der Interessensver­
tretung der Universitäts - und Hochs chulprofessoren, dienen . Im. 
Gegensatz dazu soll die Rektorenkonferenz nicht Professoreninte­
ressen , sondern Interessen der gesamten Universitäten vertreten . 

Zu S 107 Ab�. 1: 
Zur Erweiterung des Handlungsspielraumes und Erschließung z usätz­
licher Finanzquellen soll die Rektorenkonferenz ,  ebenso wie die 
Bundes konferenz des wissenschaftlichen und künstlerisc hen Perso­
nals und die neuzuschaffende Professorenkonferenz mit einer Teil­
rechts fähigkeit im Sinne § 2 Abs . 2 ausgestattet werden . 

Zu S 108 Aba. 1 lit. f. 
In der derzeitigen Fassung des UOG ist in den ,Akademischen Rat je 
ein Vertreter der Österreichischen Akademie der Wis s enschaften und 
des Österreichischen Fors chungsrates zu entsenden . Das Gremium des 
Österreichischen Forschungsrates wurde . j edoch durch den For­
schungsförderungsr�t wurde jedoch durch den im FOG vorgesehen For­
schungs förderungsrat ersetzt . Dementsprechend wird auch diese Be­
stimmung nunmehr adaptiert . 

Zu S 111 Aba. 9: 
Die . Streichung dieser Bestimmung beruht auf den oben im Entwurf 
vorgenommenen Änderungen . 
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EN�WURF 

Bundesgesetz vom • . . • • . . . • . . • • . . .  , mit dem 
das Universitäts-Organisationsgesetz ( UOG ) 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

" ' .  " 

ARTIKEL I 

Das Bundesgesetz vom 11. April 1975, BGBI . Nr. 
258, über die Organisation der Universitäten 
( Universitäts-Organisationsgesetz - UOG ) in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. ·443/1978, 
341/1981, 654/1987 und 745/1988 wird wie fol gt 
geändert : 

1. S 2 Abs. 2 erster Satz lautet: 
" Den Universitäten, Fakultäten, Instituten, 

Kliniken sowie besonderen Universitätseinrich­
tungen kommt insofern Rechtspersönlichkeit zu , 
al s sie berechtigt sind : " 

2. S 4 Abs. 5 zweiter Satz lautet: 
" Sie haben jährlich einen Gebarungsvor­

s chlag sowie einen Rechnungsabschluß im Wege 
des Fakultätskollegiums ( Universitä tskollegi­
ums ) bzw. des Akademischen Senates dem Bundes­
minister für Wis senschaft und Forschung in der 
von diesem fes tzusetzenden Form vorzulegen und 
j ederzeit Eins icht in die Gebarungsunterlagen 
zu gewähren. "  

3 .  In S 4 Abs . 7 sind die Worte " gemäß Hoch­
s chulassistentengesetz 1962, BGBI . Nr. 216, 
oder " zu streichen. 
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4. S 6 lautet: 
" Gebarungskontrolle 

Der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung hat das Recht , die Gebarung der Univer­
sitäten und ihrer Einrichtungen auf ihre zif­
fernmäßige Richtigkeit ,  Wirtschaftlichkeit ,  
Zweckmäßigkeit , Sparsamkeit und Rechtmäßigkeit 
zu überprüfen . Die Gebarung , die sich aus der 
Privatrechts fähigkeit ergibt , hat er nur dahin­
gehend zu prüfen , ob die sich daraus ergebenden 
finanziellen Mittel für die gesetzlich vorgese- .. 

'henen Aufgaben der Universitäten und ihrer Ein­
richtungen eingesetzt werden . Die Gebarung der 
Universitäten und ihrer Einrichtungen ein­
schließlich der Gebarung , die sich aus der 
Privatrechts fähigkeit ergibt , unterliegt der 
Kontrolle durch den Rechnungshof . "  

5 .  S 15 Ahs. 9 erster Satz lautet: 
" Die Kommissionen gemäß Abs . 7 und 14 sind 

in der Art zusammenzusetzen , daß jede der im 
Kollegialorgan vertretenen Personengruppen im 
selben Verhältnis wie im Kollegialorgan vertre­
ten ist . " 

6. In S 15 Ahs. 13 lit. e wird der Punkt durch 
ein�n Strichpunkt ersetzt; folgende lit. f 
wird angefügt: 

" f )  Verleihung von Lehrbefugnissen (§  35  
Abs . 2 )  . " 

7. Dem S 15 wird folgender Ahs . 14 angefügt: 
" ( 14 ) Das Fakultätskollegium ( Universitäts ­

kollegium ) kann mit Beschluß eine Generalkom­
mission zur Bearbeitung aller dem Fakultätskol­
legium zustehenden Angelegenheiten , mit Ausnah­
me der Wahl des Dekans , für die Dauer von höch­
stens zwei Studien jahren einsetzen . Nach Ablauf 
dieser Frist ist jeweils eine neuerliche Be-

" 
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schlußfassung über die Einsetzung einer Gene­
ralkommission zulässig . Abs . 7 Z 2 und 3 gelten 
sinngemäß . "  

8 .  5 16  Aba . 9 lautet: 
" ( 9 )  Die Funktion eines Rektors oder Dekans 

darf von derselben Person in ununterbrochener 
Reihenfolge höchstens während dreier Funktions ­
perioden ausgeübt werden . "  

9 .  Dem 5 16 wird folgender Aba . 13 angefügt: 
" ( 1 3 ) Der Akademis che Senat ( das Universi­

tätskollegium ) kann mit Zweidrittelmehrheit 
eine Wahlordnung zur genaueren Regelung der 
Durchführung von Rektors - bzw .  Dekanswahlen 
erlassen . Die Wahlordnung bedarf der Genehmi­
gung des Bundesministers für Wissenschaft und 
Forschung . "  

10. 5 23 Aba. 1 lit . b Z 1 lautet: 
" 1 .  Universitätsassistenten ( §  40 ) :  Sie 

stehen in einem der Universität zugeordneten 
Dienstverhältnis zum Bund und haben das Recht 
zur Benützung von Einrichtungen der Universität 
für wissenschaftlic'he Arbe i ten auf dem Gebiet 
des Faches , zu dessen Betreuung sie aufgenommen 
wurden ; wenn sie zur verantwortlichen Mitwir­
kung bei Lehrveranstaltungen herangezogen oder 
mit der Abhaltung bestimmter Lehrveranstaltun­
gen betraut werden , besitzen sie eine auf diese 
Mitwirkung bzw . diese Lehrveranstaltungen be­
zogene und durch sie begrenzte Lehrbefugnis i " 

11 . 5 23 Aba . 1 lit . b Z 3 aublit . aa lautet: 
" aa )  Bundes- und Vertragslehrer : Sie besit­

zen die Lehrbefugnis für die Lehrveranstaltun­
gen , mit deren Abhaltung sie betraut werden ; "  
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12. S 23 Abs. ' 3 lautet: 
" ( 3 )  Als sonstige Mitarbeiter im wissen­

schaftlichen Betrieb werden an den Universi­
täten verwendet : 
a )  Personen , die in einem Dienstverhältnis zum 

Bund stehen und im wissenschaftlichen Be­
trieb verwendet werden bzw .  Hilfsfunktionen 
im Lehrbetrieb ausüben : 
1 .  Beamte des Höheren Dienstes in wissen­

schaftliche� Verwendung und Vertragsbe­
dienstete , für welche die Vollendung 
eines Hochschulstudiums vorgeschrieben 
ist ( wissenschaftliche Mitarbeiter ) :  

2 .  sonstige Bedienstete ; 
b )  Personen , die in einem Dienstverhältnis zum Bund 

stehen und an der Universitätsbibliothek , im wis­
senschaftlichen Dokumentationswesen und Informati­
onswesen verwendet werden ( §§ 84 - 8 9 ) :  
1 .  Beamte des Höheren Dienstes und V�rtrags­

bedienstete , für welche die Vollendung 
eines Hochschulstudiums vorgeschrieben 
ist ; 

2 .  sonstige Bedienstete . 

13. S 23 Abs. 5 lautet: 
" ( 5 )  Alle Planstellen sind im Mitteilungs­

blatt der Universität { §  15  Ahs . 1 3 } und im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung öffentlich auszu­
schreiben . Darüberhinaus können Planstellen je 
nach Kategorie und Zweckwidmung der Planstelle 
sowie nach Maßgabe der finanziellen Bedeckbar­
keit der Aus schreibungskosten auch , in anderen 
geeigneten in- und aus ländischen Publikationen 
ausgeschrieben werden . Die Aus schreibungs frist 
hat mindestens 3 Wochen zu betragen . Dem Leiter 
der Universitätseinrichtung , der die Planstelle 
zugewiesen ist , ist vor der Aus schreibung Gele­
genheit zur Stellungnahme zum beabsichtigten 
Aus schreibungstext zu geben. " 
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14. Der Einleitunqssatz des 5 25 Abs . 5 lautet : 
" Die Lehrbefugnis ( venia docendi ) gemäß 

§ 23 Abs . 1 lit . a Z 4 und 5 bzw .  §§ 34 und 35 
erlischt : "  

15. 5 26 Abs . 2 lautet : 
" (2 )  Das zuständige Kollegialorgan hat zwei 

Jahre vor dem voraussichtlichen Freiwerden 
einer �lanstelle eines Ordentlichen Universi­
tätsprofessors eine Berufungskommission ( §  65 
Ahs . 1 lit . e )  einzusetzen . Wird eine Planstel ­
le unerwartet frei oder neu geschaffen , so ist 
die Berufungskommission unverzüglich einzuset­
zen . Der Ordentliche Universitätsprofessor , der 
die Planstelle im Zeitpunkt der Einsetzung der 
Berufungskommis sion innehat , gehört ihr mit be­
ratender Stimme an . Wer sich um die Planstelle 
bewirbt , darf nicht Mitglied der Berufungskom­
mis sion sein . " 

16. 5 26 Abs . 3 lautet : 
U (3 )  (Verfassungsbestimmung ) 

In die Berufungskommission sind zu entsenden : 
a )  Vertreter der Universitätsprofessoren des 

betreffenden Faches , nahe verwandter oder 
wenigstens dem Fach nahestehender Fächer , 
darunter mindestens ein Angehöriger einer 
anderen in- oder aus ländischen Universität . 
Jeder an einer inländischen Univers ität 
tätige Universitätsprofes sor ist verpflich­
tet , einer solchen Entsendung in eine Beru­
fungskommis sion Folge zu leisten , es sei 
denn , es liegen triftige Gründe vor , die es 
dem Betreffenden unmöglich . machen oder unzu­
mutbar erscheinen lassen , in die Berufungs­
kommission einzutreten ; 

b )  Vertreter der in § 63 Ahs . 1 unter lit . b 
zusammengefaßten Personengruppe des betref-

, 

fenden Faches , nahe verwandter oder wenig­
stens dem Fach nahestehender Fächer . Unter 
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diesen Vertretern muß sich wenigstens eine 
Person mit der Lehrbefugnis ( venia docendi ) 
befinden . Wenn an der Universität entspre­
chend qualifizierte Personen nicht oder 
nicht in genügender Anzahl zur Verfügung 
stehen , so s ind Angehörige einer anderen in­
oder aus ländischen Universität beizuziehen . 
Abs . 3 lit . a letzter Satz gilt sinngemäß ; 

c ) Vertreter der Studierenden , die eine Diplom­
prüfung oder gleichwertige Prüfungen des be­
treffenden Faches , nahe verwandter Fächer 
oder wenigstens dem Fache nahestehender 
Fächer bereits abgelegt haben ; das zuständi­
ge Organ der gesetzlichen Vertretung der 
Studierenden hat Vertreter in die Berufungs ­
kommission zu entsenden , die diese Bedingung 
erfüllen . n 

17 . S 27 Ah� . 1 lautet : 
n ( l )  Die Berufungskommis sion hat die zu 

besetzende Planstelle öf fentlich auzuschreiben 
( §  2 3  Abs . 5 )  und nach geeigneten Kandidaten im 
In- und Ausland nachzuforschen . Abweichend von 
§ 23  Abs . 5 hat die Ausschreibung auch in gee­
igenten aus ländischen Zeitschriften zu erfol­
gen , die Ausschreibungs frist darf nicht weniger 
als einen Monat und nicht mehr als drei Monate 
betragen . n  

1 8 .  S 28 Ahs . 1 bis 3 lauten : 
n { l )  Bei der Prüfung und Beurteilung der 

Kandidaten sind neben den gesetzlichen Ernen­
nungserfordernissen auch außeruniversitäre 
wissenschaftliche ( künstlerische ) Tätigkeiten 
bzw .  facheinschlägige Erfahrungen in der außer-
universitären Praxis ,  wissenschaftliche 
( künstlerische ) Tätigkeiten im Ausland sowie 
die Befähigung zur Führung einer Universitäts ­
einrichtung besonders zu berücksichtigen . 
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( 2 )  Die Be"rufungskommission hat unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Vielfalt 
wis senschaftlicher Lehrmeinungen und Methoden 
einen Vorschlag für die Besetzung der Planstel­
le zu erstellen , der mindestens die Namen der 
drei für die Planstelle am besten geeig�eten 
Kandidaten zu enthalten hat ( Ternavorschlag ) .  
Enthält der Vorschlag weniger als drei Kandida­
ten , so ist dies zu begründen . Einer besonderen 
Begründung bedarf auch die Aufnahme von Kandi­
daten , welche die Lehrbefugnis als Universi­
tätsdozent an derselben Universität erworben 
und noch an keiner anderen in- oder aus ländi­
s chen Universität ( Hochschule ) ausgeübt haben 
( Hausberufung ) · .  

( 3 )  Die Kommission hat einen Bericht aus­
zuarbeiten , der die Beurteilung aller Kandida­
ten enthält . Der Bericht ist mit allen Beilagen 
wenigstens zwei Wochen zur Einsichtnahme für 
die Mitglieder des zuständigen Kollegialorgans 
auf zulegen und sodann dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung zu übermitteln . "  

19. S 28 Abe . 5 lautet : 
" ( 5 )  Der Besetzungsvorschlag ist spätestens 

ein Jahr vor dem voraussichtlichen Freiwerden 
der Planstelle dem Bundesministerium für Wis­
senschaft und Forschung gemeinsam mit dem Kom­
missionsbericht vorzulegen . Bei Neuschaffung 
der Planstel le oder bei unerwar�etem Freiwerden 
ist der Besetzungsvorschlag spätestens ein Jahr 
nach Bekanntgabe der Schaffung der Planstelle 
oder nach Eintritt der Vakanz vorzulegen . Kön­
nen diese Fristen nicht eingehalten werden ; so 
ist dem Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung über die entgegenstehenden Hinder­
nis se zu berichten und ein Antrag auf Ver­
längerung der Frist vorzulegen . "  
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20 . S 3 0  Ahs . 1 lautet : 
" ( 1 )  Mit der Ernennung erwirbt der Ordent-

liehe 
( venia 
Gebiet 

Universitätsprofessor die Lehrbefugnis 
docendi , § 25 Ahs . 1 )  für das � gan�e 
des Faches , mit dem die Planstelle , auf 

die ernannt wurde , benannt ist ; eine allenfalls 
vor der Ernennung erworbene andere oder weiter 
gefaßte Lehrbefugnis wird hievon nicht berührt . 
Seine Lehrverpflichtung besteht in der ord-
nungsgemäßen Vertretung dieses Faches nach 
Maßgabe des Bedarfes und unter Berücksichtigung 
der Studienvorschriften i insbesondere hat der 
Ordentliche Universitätsprofessor auch einen 
wesentlichen Beitrag zur Abdeckung des notwen­
digen Angebotes an Pflichtleh�eranstaltungen 
zu leisten . Mit der Lehrverpflichtung ist die 
Verpflichtung zur Forschung in diesem Fach , zur 
Betreuung · der Studierenden , zur Prüfungstätig­
keit nach Maßgabe des § 26 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes sowie zur Mitwirkung 
an der Universitätsverwaltung verbunden . "  

21 . S 30 Ahs . 3 lautet : 
" ( 3 )  Ist der Ordentliche Univers itätspro­

fes sor fallweise oder durch einen längeren 
Zeitraum verhindert , seine Lehrverpflichtung 
persönlich zu erfüllen , so hat der betreffende 
Institutsvorstand ( dessen Vertreter ) und in 
weiterer Folge der Dekan ( Rektor ) das Erforder­
liche für die Durchführung der betreffenden 
Lehrveranstaltung zu veranlassen und allenfalls 
notwendige Anträge an das zuständige Kollegial­
organ zu stellen . "  

22 . S 33 Ahs . 1 letzter Satz lautet : 
" Der Beschluß ist dem Bundesminister für 

Wis senschaft und Forschung schriftlich mitzu­
teilen . " 
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. 23 . Nach dem S 33 Aha. 3 werden folgende Aha. 4 
und 5 eingefügt : 
" (4 )  In Einzelfällen können Gastprofessoren 

auch vom Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung über Vorschlag eines von ihm einzu­
setzenden wissenschaftlichen Beirates und nach 
Anhörung des zuständigen Kollegialorgans für 
mindestens ein und höchstens vier Semester 
bestellt werden . Der wissenschaftliche Beirat 
besteht jeweils für den Anlaßfall aus in- und 
ausländischen Fachvertretern jenes wissen­
schaftlichen Gebietes ,  in welchem der Bundesmi­
nister für Wissenschaft und Forschung die Be­
stellung eines Gastprofes sors beabsichtigt . Mit 
der Bestellung ist der Gastprofessor einer be­
stimmten Fakultät ( Universität ) zuzuordnen . 
Abs . 2 ist anzuwenden . 

(5 ) Gastprofessoren , die gemäß Abs . I für 
das gesamte Gebiet eines wis senschaftlichen 
Faches für die Dauer von mindestens vier Seme­
stern bestellt wurden , sind berechtigt , für die 
Bestellungsdauer den Titel " Universitätspro­
fessor " zu führen . In diesen Fällen sind sie 
den ordentlichen Universitätsprofessoren nach 
den organisations - und studienrechtlichen Be­
stimmungen gleichgestellt . Gastprofessoren ohne 
österreichische Staatsbürgerschaft dürfen je­
doch nicht Mitglieder von Universitätsorganen 
im Sinne dieses Bundesgesetzes sein . Die Be­
stellung von Gastprofes soren im Sinn dieses 
Absatzes bedarf der Genehmigung durch den Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung . In 
besonders begründeten Fällen können solche 
Gastprofessoren nach Ablauf der Höcl1stbestel­
lungsdauer von zehn Semestern bis zu weiteren 
zehn Semestern wiederbestellt werden . "  

24 . 5 33 Aha . 4 und 5 werden in Aba . 6 und 7 
umbenannt . 
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25. S 34 Abs . 1 letzter Satz lautet : 
" Der Beschluß ist dem Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung schriftlich mitzu­
teilen . " 

26. S 35 Abs . 1 lautet : 
" ( 1 )  Die Lehrbefugnis ( venia docendi ) für 

ein wissenschaftliches Fach wird nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen erworben . "  

27. S 35 Abs . 2 letzter Satz lautet : . 
" Die Verleihung der Lehrbefugnis ist dem 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
schriftlich mitzuteilen . "  

28. S 35 Abs . 4 lautet : 
" ( 4 )  Das zuständige Kollegialorgan hat un­

beschadet der Bestimmung des S 6 5  Abs . 1 lit . d 
eine Habilitationskommission einzusetzen , so­
fern das beantragte Habilitations fach zum Wir­
kungsbereich der Fakultät ( der nicht in Fakul­
täten gegliederten Universität ) gehört . Bei der 
Zusammensetzung dieser Kommission o (  So 15  Abs . 9 )  
können neb�n Fachvertretern aus den Mitgliedern 
des zuständigen Kollegialorgans auch Fachver­
treter anderer Universitäten zugezogen werden . 
Unter Fachvertretern sind Universitätsprofesso­
ren , Universitätsdozenten , Universitätsas si­
stenten und Universitäts lektoren zu verstehen . 
S 2 6  Abs . 3 und 4 gelten sinngemäß . "  

29. Im S 36 Abs . 1 entfällt die lit . e ,  lit . f 
wird in lit . e umbenannt . 

30. Der letzte Satz des S 36 Abs . 1 lautet : 
" Fehlt die Voraus setzung gemäß lit . e ,  so 

ist das Ansuchen zwecks Ergänzung zurückzustel­
len . " 
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31. S 36 Abs � 3 laut�t : 
" ( 3 )  Im zweiten Abschnitt des Habilitati­

onsverfahrens ist zu prüfen , ob die Habilita­
tionsschrift oder die als Habilitationsschrift 
geltenden wissenschaftlichen Arbeiten 
a )  methodisch einwandfrei durchgeführt sind , 
b )  neue wissenschaftliche Ergebnisse enthalten 

und 
c )  die wissenschaftliche Beherrschung des Habi­

litationsfaches und die Fähigkeit zu seiner 
Förderung beweisen . 

( Verfassungsbestimmung ) 
Es sind zwei voneinander unabhängige Gutachten 
einzuholen , eines davon von einem der , Habilita­
tionskommission angehörenden Universitätspro­
fessor ,  das zweite von einem im Ausland tätigen 
Wissenschafter . I st die Einholung eines auslän­
dischen Gutachtens unmögli,ch , so kann es durch 
ein Gutachten eines fachzuständigen habilitier­
ten Universitäts lehrers einer anderen inländi­
s chen Fakultät ( Universität ) ersetzt werden . 
Bei dieser Prüfung ist auch das Ergebnis der 
Begutachtung der anderen wissenschaftlichen 
Arbeiten zu berücksichtigen . Dem Habilitations ­
werber steht es frei , Gutachten über die Habi­
litations schrift , seine anderen wissenschaftli­
chen Arbeiten oder seine sonstige wissenschaft­
liche Tätigkeit vorzulegen . Die im Habilita­
tionsverfahren erstellten Gutachten sind vor 
Beschlußfassung der Kommission durch zwei Wo­
chen zur Einsicht für die Mitglieder der Habi­
litationskommission , des zuständigen Kollegia­
lorganes und den Habilitationswerber .beim Deka­
nat , an Universitäten ohne Fakultätsgliederung 
bei der Universitätsdirektion , aufzulegen . "  
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' 32. S 36 Aba. 4 lautet : 
" ( 4 )  Im dritten Abschnitt des Habilita­

tionsverfahrens sind die didaktischen Fähigkei­
ten des Bewerbers aufgrund zweier von der Habi­
litationskommission einzuholenden Gutachten zu 
beurteilen . Kann der Bewerber keine für eine 
Beurteilung ausreichenden Unterlagen über eine 
bisherige Lehrtätigkeit vorlegen , so hat er das 
Recht auf die Erteilung eines Lehrauftrages aus 
dem Habilitationsfach im Ausmaß von höchstens 
zwei Wochenstunden für ein Semester . Solche 
Lehrveranstaltungen sind ausdrücklich als zum 
'Habilitationsverfahren gehörig anzukündigen . 
Wenigstens zwei Mitglieder der Habilitations­
kommission haben der Lehrveranstaltung regel­
mäßig beizuwohnen und Gutachten über die hiebei 
erwiesenen didaktischen Fähigkeiten abzugeben . "  

33. S 36 Aba . 5 lautet : 
" ( 5 )  Im vierten Abschnitt ist ein Kolloqui­

um über das Habilitations fach unter Bedachtnah­
me auf die Habilitations schrift zu begutachten . 
An einen einleitenden Vortrag des Habilitati­
onswerbers hat sich eine Diskus sion anzu­
schließen . Alle, Mitglieder der Habilitations­
kommission haben dem Kolloquium bei zuwohnen , 
jedoch macht die Abwesenheit einzelner Mitglie­
der das Kolloquium nicht ungültig . Das Kollo­
quium ist öf fentlich ; § 24 Abs . 6 des Allgemei­
nen Hochschul-Studiengesetzes gilt sinngemäß . 
An der Diskussion dürfen sich neben den Mit­
gliedern der Habilitationskommission Universi­
täts lehrer , Mitarbeiter im Lehrbetrieb , sonsti­
ge Mitarbeiter im wis senschaftlichen Betrieb 
sowie ordentliche Hörer der betreffenden Fach­
richtung , auf Beschluß der Habilitationskommis­
sion auch Absolventen der betreffenden Fach­
richtung beteiligen . Für die Beurteilung sind 
weniger die Einzelkenntnisse des Bewerbers ent­
scheidend , als die methodische Beherrschung und 
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die, wissenschaftliche Durchdringung des Habili­
tationsfaches . "  

34 . S 36  ADs . 7 lautet: 
" ( 7 )  Das Habilitationsverfahren kann unbe­

s chadet des Abs . 1 auch bereits im zweiten oder 
dritten Abschnitt abgebrochen und das Habilita­
tionsansuchen mit Bescheid abgewiesen werden , 
wenn die Habilitationskommission feststellt , 
daß der Bewerber auf grund der bisher erfolgten 
Beurteilung für die Verleihung einer Lehrbefug­
nis nicht geeignet ist . Die bescheidmäßige Er­
teilung einer Lehrbefugnis erfolgt nach Durch­
führung und zusammenfassender Würdigung der 'Be­
urteilungen aller Abschnitte des Habilitations­
verfahrens , wobei überdies eine allfällige wis �  
sensehaftliehe Tätigkeit des Bewerbers im Aus ­
land sowie dessen allfällige außeruniversitäre 
wissenschaftliche Tätigkeit als Beurteilungs ­
kriterien zu berücksichtigen sind . § 3 0  Abs . 4 
gilt sinngemäß . "  

35 . S 37 ADs . 1 lautet: 
" ( 1 )  Gegen die Zurückweisung oder Abweisung 

eines Habilitationsansuchens steht dem Bewerber 
innerhalb von zwei Wochen die Berufung an den 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
offen ,  wenn der Berufungswerber geltend macht , 
daß der Bescheid : 
a )  von einem unzuständigen Organ herührt ; 
b )  unter Außerachtlassung von Verfahrensvor­

schriften zustande gekommen ist , bei deren 
Einhaltung das Organ zu einem anderen Be­
s chluß hätte kommen k8nnen ; 

c )  im Widerspruch zu geltenden Gesetzen oder 
Verordnungen stent . 

Wird der Berufung stattgegeben , ist der Be­
scheid zu beheben . "  
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36. S 37 Aha. 2 lautet : 
" ( 2 ) Richtet sich die Berufung des Bewer­

bers gegen die Abweisung wegen neqativer Beur­
teilung einer im zweiten , dritten oder vierten 
Abschnitt des Habilitationsverfahrens zu prü­
fenden Leistung , so ist das Habilitationsver­
fahren von einer besonderen Habilitationskom­
mission neu durchzuführen . Diese ist vom ober­
sten Kollegialorgan nach Maßgabe des § '35 
Abs . 4 einzusetzen . Die Mitglieder der Kommis ­
sion werden vom obersten Kollegialorgan auf-
grund von Vorschlägen der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften für die Vertreter 
der 
Abs . 
von 
die 

Universitätsprofessoren und der in" § 63 
1 lit . b genannten Personengruppe sowi� 

der Österreichischen Hochschülerschaft für 
Vertreter der Studierenden bestellt . 

Personen , die bereits am Verfahren erster In­
stanz mitgewirkt haben , dürfen der Kommission 
nicht angehören . 

( Verfas sungsbestimmung ) 
Dieser Kommission haben Fachvertreter von we­
nigstens zwei anderen Fakultäten ( Universi­
täten ) ,  erforderlichenfalls auch im Aus land 
tätige Wissenschafter anzugehören . Gegen die 
Entscheidung der besonderen Habilitationskom­
mis sion ist kein ordentliches Rechtsmittel zu­
lässig . § 35 Abs . 2 let zter Satz gilt sinnge­
mäß . " 

37. Dem S 37 wird folgender Aha . 3 angefügt : 
" ( 3 )  Bei Säumnis ( §  73 AVG 1950 ) des in 

erster Instanz für die Ents cheidung über den 
Habilitationsantrag zuständigen Kollegialorgans 
geht die Entscheidungspflicht auf Antrag des 
Bewerbers an das oberste Kollegialorqan über . 
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Dieses hat in sinngemäßer Anwendung des Abs . 2 
eine besondere Habilitationskommission zur 
Durchführung des Habilitationsverfahrens einzu­
setzen . " 

3 8 . S 38 Ahs . 1 lit . a lautet : 
" a )  Bundeslehrer- ' und Vertragslehrer : Sie 

besitzen die Lehrbefugnis für die Lehrveran­
staltungen , mit deren Abhaltung sie betraut 
werden ; " 

39 . S 38 Ahs . 2 lautet : 
" ( 2 )  Bundeslehrer- und Vertrags lehrer wer­

den auf Antrag der Personalkommission aufgenom­
men . Der Leiter der betreffenden Universitäts­
einrichtung ist vor Erstellung des Besetzungs­
vorschlages zu hören . § 40 Abs . 3 gilt sinnge­
mäß . " 

40 . S 38 Ahs . 3 zweiter Satz enfällt . 

41 . Dem S 38 wird nach Ahs . 7 folgender Ahs . 8 
angefügt : 
" ( 8 ) Der Bundesminister für Wissenschaft 

und Forschung kann die Zahl der gemäß Ahs . 4 zu 
erteilenden nicht remunerierten Lehraufträge 
nach Maßgabe der budgetären Mittel durch die 
Festsetzung von Pauschalbeträgen oder Stunden­
kontingenten begrenzen . Die Erteilung nicht 
remunerierter Lehraufträge ist dem Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung in der von 
diesem. festzusetzenden Form mitzuteilen . "  
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42 . ,5 39 Abs . 2 lautet : 
" ( 2 )  Die Bestimmungen der §§ 3 0  Abs . 4 und 

3 8  Abs . 5 ,  6 und 8 gelten sinngemäß . "  

4 3 . 5 40 Abs . 2 lautet : 
" ( 2 )  Ihre Aufnahme erfolgt auf Antrag der 

Personalkommission ( §  6 5  Abs . 1 lit . c l : diese 
hat vor der AntragsteIlung den Leiter der Uni­
versitätseinrichtung , der die betreffende Plan­
stelle zugewiesen ist,  anzuhören . "  

44 . Die Absätze 4 und 5 des 5 40 sind zu strei­
chen . 

45 . 5 41 Abs . 2 und 3 lauten : 
" ( 2 )  Vertragsassistenten werden auf Antrag ' 

der Personalkommiss ion ( §  6 5  Abs . 1 lit . c )  
durch den Rektor aufgenommen ; die Personalkom­
mission ha� vor der AntragsteIlung den Leiter 
der Universitätseinrichtung , der die Planstelle 
zugewiesen ist , anzuhören . In gleicher Weise 
ist das Dienstverhältnis allenfalls zu verlän­
gern . 

( 3 )  § 4 0  Abs . 3 gilt sinngemäß . "  

4 6 . 5 42 Abs . 1 bis 3 lauten : 
" ( 1 )  Studienassistenten sind teilbeschäf­

tigte Vertragsbedienstete des Bundes , die nach 
besonderen gesetzlichen Vorschriften zur Mit­
wirkung bei , Lehrveranstaltungen und wissen­
schaftlichen Arbeiten auf bestimmte Zeit aufge­
nommen werden . 

( 2 )  Demonstratoren sind teilbeschäftigte 
Vertragsbedienstete des Bundes , die nach beson­
deren gesetzlichen Vorschriften zur Mitwirkung 
bei Übungen und Praktika sowie allenfalls auch 
bei anderen Lehrveranstaltungen auf bestimmte 
Zeit aufgenommen werden . 
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( 3 )  Studienas sistenten und Demonstratoren 
werden auf Antrag der Personalkommission ( §  6 5  
Abs . 1 lit . c )  durch den Rektor aufgenommen . 
Die Personalkommis sion hat vor der Antragstel­
lung den Leiter der Universitätseinrichtung , 
der die Planstelle zugewiesen ist , anzuhören . § 
4 0 Abs . 3 gilt sinngemäß . In gleicher Weise ist 
das Dienstverhältnis allenfalls zu verlängern . "  

4 7 .  Dem S 42 Abs. 4 wird folge nder Satz a nge­

fügt : 

" §  3 8  Abs . 8 gilt sinngemäß . "  

48. S 43 lautet : 

" §  4 3 . ( 1 )  Universitäts lehrern können zur 
li 

Abhaltung bestimmter Lehrveranstaltungen remu-
nerierte Lehraufträge und Unterrichtsaufträge 
auf bestimmte Zeit erteilt werden . Die Ertei­
lung erfolgt auf Antrag des zuständigen Kolle­
gialorgans durch den Bundesminister für Wissen­
s chaft und Forschung . Sofern dieser den Fakul­
täten ( Universitäten ) Budgetmittel in Form von 
Pauschalbeträgen oder Stundenkontingenten zu­
teilt , s�nd die einzelnen remunerierten Lehr­
aufträge ( Unterrichtsaufträge ) vom zuständigen 
Kollegialorgan nach Maßgabe der zugewiesenen 
Mittel ( Stundenkontingente ) zu erteilen . Die 
Bestimmungen des § 51 Abs . 9 des Gehaltsgeset­
zes 1 9 5 6 , BGBl . Nr . 54 , werden nicht berührt . 
Das Kollegialorgan hat die von ihm getroffenen 
Entscheidungen dem Bundesminister für Wissen­
s chaft und Forschung in der von diesem festzu­
setzenden Form mitzuteilen . 

( 2 )  Für remunerierte Lehraufträge ( Unter­
richtsaufträge ) gebührt eine Remuneration nach 
Maßgabe besonderer gesetzlicher Vorschriften . 
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( 3 )  Ein Dienstverhältnis wird durch die 
Erteilung eines remunerierten Lehrauftrages 
( Unterrichtsauftrages ) nicht begründet . "  
4 9 .  S 44 lauteta 

"Wissenschaftliche Mitarbeiter 

( 1 )  Als wissenschaftliche Mitarbeiter 
( §  23 Abs . 3 lit . a Z 1 )  und als wissenschaft­
liches Personal in den Universitätsbibliotheken 
( §  2 3  Abs . 3 lit . b Z 1 )  werden Beamte und 
Vertragsbedienstete des Bundes verwendet ,  für 
die die Vollendung eines Hochschulstudiums 
vorgeschrieben ist . 

. ( 2 )  Wissenschaftliche Mi tarbei ter ( §  2 3  
Abs . 3 lit . a Z 1 )  werden auf Antrag der Perso­
nalkommission ( §  65 Abs . 1 lit . c )  aufgenommen . 
Vor der AntragsteIlung ist der Leiter der Uni­
versitätseinrichtung , der die Planstelle zuge­
wiesen ist , anzuhören . § 4 0  Abs . 3 gilt sinnge­
mäß . 

( 3 )  Das wissenschaftliche Personal der 
Universitätsbibliothek ( §  2 3  Abs. 3 lit . b Z 1 )  
wird auf Antrag des Bibliotheksdirektors aufge­
nommen . 

( 4 )  Die Zuständigkeit zur Aufnahme der 
Vertragsbediensteten kann durch Verordnung dem 
Rektor (Abs . 2 )  bzw . dem Bibliotheksdirektor 
(Abs . 3 )  übertragen werden . "  

50 . S 45 lauteta 
" Sonstige Bedienstete 

. 

( 1 )  Als sonstige Bedienstete ( §  2 3  Abs . 3 
lit . a Z 2 ,  § 2 3  Abs . 3 lit . b Z 2 ,  § 2 3  

Abs . 4 )  werden Beamte und Vertragsbedienstete 
des Bundes verwendet . 
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( 2 )  Die Aufnahme der im wissenschaftlichen 
Betrieb 
erfolgt 
Abs . 1 

verwendeten sonstigen Bediensteten 
auf Antrag der Personalkommission ( §  6 5  
lit . c l . Vor der Antragstellung ist der 

Leiter der Universitätseinrichtung , der die 
Planstelle zugewiesen ist , anzuhören . § 4 0  
Abs . 3 gilt sinngemäß . 

( 3 )  Die Aufnahme der in der Universitäts­
bibliothek verwendeten sonstigen Bediensteten 
erfolgt auf Antrag des Bibliotheksdirektors . 

( 4 )  Die Aufnahme der in der Universitäts­
verwaltung verwendeten sonstigen Bediensteten 
erfolgt auf Antrag des Universitätsdirektors . 

( 5 )  Die Zuständigkeit zur Aufnahme der 
Vertragsbediensteten kann durch Verordnung dem 
Rektor (Abs . 2 ) , dem Bibliotheksdirektor 
(Abs . 3 )  bzw . dem Universitätsdirektor ( Abs . 4 )  
übertragen werden . "  

51. 5 49 Abs . 2 lit . b lautet : 
" b )  Die Erstattung von Vorschlägen für neue 

Planstelle für Ordentliche und Außerordentliche 
Universitätsprofessoren , für die Erteilung von 
Lehraufträgen und Unterrichtsaufträgen , für die 
Einladung von Gastprofessoren und Gastvortra­
genden sowie zur Schaffung neuer Planstellen 
und für die Besetzung bestehender Planstellen 
für Universitäts- und Vertragsassistenten , für 
Mitarbeiter im Lehrbetrieb , für wissenschaftli­
che .Mitarbeiter , für Bundeslehrer und Vertrags­
lehrer sowie für sonstige Bedienstete ; "  

52 . 5 51 Abs . 2 lit . f lautet : 
" f )  Die Wahrnehmung der Funktion des Vorge­

setzten für das Institutspersonal ; "  
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53 . Im S 64 Abs . 3 lit . w wird der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt . 

54 . Dem S 64 Abs . 3 wird folgende lit . x ange­
filgt : 
" ( x )  Die Beschlußfassung über die Einset­

zung einer Generalkommis sion gemäß § 15  
Abs . 9 . "  

55 . Dem S 73 Abs . 3 wird folgende lit . r ange­
filgt : 
" r )  

s chlüs sen 
die Einstellung der Ausführung von Be­

der Fakultätskollegien und deren be-
vollmächtigten Kommissionen , sofern diese Be­
s chlüsse den vom obersten Kollegialorgan be­
schlossenen Entwicklungsplänen für die Univer­
sität widersprechen oder wenn sie geeignet 
sind , die Durchführung von den der Universität 
und ihren Einrichtungen übertragenen Aufgaben 
zu erschweren oder zu verhindern . Diesfalls ist 
das zuständige Universitätsorgan neuerlich zu 
befassen . Faßt dieses einen Beharrungsbeschluß , 
ist eine nochmalige Einstellung der Ausführung 
dieses Beschlusses durch den Akademischen Senat 
nicht mehr zulässig . "  

56. S 83 Abs . 2 lautet : 
" ( 2 )  Insbesondere können auf Antrag oder 

nach Anhörung des entsprechend dem Wirkungsbe­
reich der besonderen Universitätseinrichtung 
zuständigen Kollegialorgans bzw .  bei interuni­
versitären besonderen Universitätseinrichtungen 
auf Antrag oder nach Anhörung der zuständigen 
obersten Kollegialorgane nach Maßgabe der Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes vom Bundesmi­
nister für Wissenschaft und Forschung einge� 
richtet werden : 
a )  Universitätsbibliotheken ; 
b )  EDV-Zentren ; 
c )  Abteilungen für Hochschuldidaktik ; 
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d )  Groß-Geräteabteilungen ; 
e )  Forschungsinstitute ; 
f )  interuniversitäre Zentren ; 
g )  Universitäts-Sportinstitute . "  

57 . Dem 5 83 Abs . 3 wird folge nder Satz a nge­

fügt : 

" Für interuniversitäre Zentren gelten die 
Bestimmungen des § 9 3 a . " 

58 . 5 86 Abs . 1 lautet : 

" ( 1 )  Als Personal der Universitätsbiblio­
theken werden Beamte und Vertragsbedienstete 
des Bundes ( §  23 Ahs . 3 lit . b ,  § 4 4  Ahs . 3 ,  
§ 4 5  Ahs . 3 )  verwendet . "  

59. 5 93a lautet : 

" Interuniversitäre Zentren 

§ 9 3a .  ( 1 )  Interuniversitär.e Zentren sind be­
sondere Universitätseinrichtungen , an denen 
mehrere Universitäten beteiligt sind . Sie kön­
nen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur 
Durchführung oder Unterstützung interuniversi­
tärer wissenschaftlicher Forschung auf einem 
bestimmten Gebiet der Wissenschaften ( For-
schungs zentren ) oder besonderer Aufgaben im 
Lehr- und Forschungsbetrieb ( Lehr- und For­
s chungszentren ) auf einem bestimmten Gebiet der 
Wissenschaften , insbesondere zur Durchführung 
oder Unterstützung von Hochschulkursen und 
Hochschullehrgängen , errichtet werden . Im For­
schungsbereich kommt die Zusammenarbeit mit 
anderen Rechtsträgern in Betracht . Die Rechte 
und Pflichten des Bundes und des anderen Rech­
tsträgers s ind in einem Vertrag festzulegen , 
der der Genehmigung des Bundesministers für 
Wis senschaft und Forschung bedarf . Für die 
Durchführung von Hochschulkursen und Hochschul-
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lehrgängen in Kooperation mit anderen juristi­
schen Personen gilt § 18 Abs . 9 AHStG . 

( 2  ) Die Errichtung interuniversitärer 
Zentren ist nur zuläss ig , wenn die der neuen 
besonderen Universitätseinrichtung zu übertra­
genden Aufgaben von einem bestehenden Institut 
nicht oder nur unter Beeinträchtigung des Lehr­
oder Forschungsbetriebes durchgeführt werden 
können und die Errichtung einer besonderen Uni­
versitätseinrichtung zweckmäßiger erscheint als 
die Angliederung einer neuen Abteilung an ein 
bestehendes Institut . 

( 3 )  Unter Bedachtnahme auf den Umfang und 
die Bedeutung der ihm übertragenen Aufgaben 
kann ein interuniversitäres Zentrum vom Bundes­
minister für Wissenschaft und Forschung in 
Abteilungen gegliedert werden . § 48  Abs . 2 gilt 
sinngemäß . 

( 4 )  Oberstes universitäres Organ ist das 
Kuratorium . Ihm obliegt die Abgabe von Stel­
lungnahmen zu Beschlüssen des Zentrumskollegi­
ums und die Erstattung von Vorschlägen zu wis­
senschaftlichen , finanziellen und organisatori­
schen Problemen des Zentrums an das Zentrums­
kollegium und den Bundesminister für Wissen­
s chaft und Forschung . 

( 5 )  Dem Kuratorium gehören an : 
a )  Rektoren der am Zentrum beteiligten Univer­

sitäten ; 
b )  j e  ein Ordentlicher oder Außerordentlicher 

Universitätsprofessor der am Zentrum betei­
ligten Universitäten ; 

c )  j e  ein Vertreter der anderen Universitäts­
lehrer und der wissenschaftlichen Mitarbei­
ter der am Zentrum beteiligten Universitä­
ten ; 
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d )  je ein Vertreter der Studierenden der am 
Zentrum beteiligten Universitäten , soferne 
durch das Zentrum Lehraufgaben wahrgenommen 
werden ; 

e )  der Leiter des Zentrums ; 
f )  der Verwaltungs leiter des Zentrums . 

Die in lit . a bis d genannten Personengruppen 
dürfen nicht Angehörige des interuniversitären 
Zentrums sein . Die in lit . b bis d genannten 
Personengruppen werden von den jeweils zustän­
digen obersten Kollegialorganen der beteiligten 
Universitäten für eine Funktionsperiode von 
zwei Jahren gewählt . Das Kuratorium kann be­
s chließen , daß Vertreter allfälliger mit dem 
interuniversitären Zentrum zusammenarbeitender . 
Rechtsträger auf bestimmte oder unbestimmte 
Zeit mit beratender Stimme beigezogen werden . 

( 6 )  Die den Bestimmungen des § 5 2  entspre­
chenden und die gemäß § 6 4  den Fakultätskolle­
gien hinsichtlich der Institute zukommenden 
Aufgaben sind vom Zentrumskollegium zu überneh­
men . 

( 7 )  Dem zentrumskollegium gehörden an : 
a )  der Leiter des Zentrums sowie dessen Stell­

vertreter ; 
b) die Abteilungs leiter ; 
c )  Vertreter der am Zentrum tätigen Ordentli­

chen und Außerordentlichen Universitätspro­
fessoren ; 

d )  Vertreter der am Zentrum tätigen anderen 
Universiäts lehrer und der wissenschaftlicher 
Mitarbeiter ; 

e )  Vertreter, der am Zentrum Studierenden , so­
f ern durch das Zentrum Lehraufgaben wahrge­
nommen werden ; 

f )  ein Vertreter der am Zentrum tätigen sonsti­
gen Bediensteten . 

269/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)52 von 91

www.parlament.gv.at



.. � ........ _-"-- . . . . __ .,..-�'- �._ . . ... ... _:;.. .. . - ......... _ ..... . �- ... .. . .  - . - . .. .  , ... .----�"- . 

- 4 9  -

Die Zahl der in lit . d und e genannten Vertre­
ter beträgt jeweils die Hälfte der im Zentrums ­
kollegium vertretenen Universitätsprofessoren . 
§ 5 9  Ahs . 3 ist mit der Maßgabe sinngemäß anzu­
wenden ,  daß die Wahlversammlungen vom Leiter 
des Zentrums einberufen und geleitet werden . 
Der Vertreter der sonstige Bediensteten ist vom 
zuständigen Dienststellenaus schuß zu entsenden . 
Die Vertreter der Studierenden sind vom Zen­
tralausschuß der Österreichischen Hochschüler-
s chaft 
setzung 
ordnung 

zu entsenden . Die zahlmäßige Zusammen­
des Zentrumskollegiums ist durch Ver­
des Bundesministers für Wissenschaft 

und Forschung unter Bedachtnahme auf die Zahl 
der Angehörigen des Zentrums zu regeln . 

( 8 )  Der Leiter , seine Stellvertreter und 
die Ahteilungs leiter werden für eine Funktions­
periode von zwei Jahren aus dem Kreis der dem 
Zentrum zugeordneten Universitäts lehrer und 
wissenschaftlichen Mitarbeitern vom Zentrums­
kollegium gewählt . § 1 6  Ahs . 9 gilt sinngemäß . 

( 9 )  Der Leiter ist Vorstand des Zentrums 
und Vorsitzender des Zentrumskollegiums .  Ihm 
obliegt die Besorgung der laufenden Geschäfte 
des Zentrums , die Vertretung des Zentrums nach 
außen sowie die Vollziehung der Beschlüs se des 
Zentrumskollegiums und seiner bevollmächtigten 
Kommissionen . 

( 1 0 )  Die das interuniversitäre Zentrum be­
treffenden Verwaltungsaufgaben werden von einer 
Universitätsdirektion , allenfalls unter Mitwir­
kung einer anderen , oder , falls der Umfang der 
dem interuniversitären Zentrum übertragenen 
Aufgaben dies erfordert , von einer eigenen Ver­
waltungseinrichtung wahrgenommen . Das Kuratori­
um hat zu bestimmen , welche Universitätsdirek­
tion der beteiligten Universitäten �ie das Zen-
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trum betreffenden' Verwaltungsaufgaben zu über­
nehmen hat . Soweit das Zentrum im Rahmen des 
§ 2 Abs . 2 ( Teilrechts fähigkeit ) tätig wird , 
gilt § 4 Abs . 5 sinngemäß . 

( 1 1 )  Die Beteiligung von Hochschulen. 
künstlerischer Richtung ist zulässig . 

60 . Der XII. Abschnitt lautet : 

LBISTUNGSBEGUT�jONG 

5 9S lautet : 

" §  9 5 . ( 1 )  Der Bundesminister für Wissen­
s chaft und Forschung oder das oberste Kollegi­
alorgan einer Universität hat für Zwecke der 
Planung , insbesondere für Zwecke der Schwer­
punktbildung in Forschung und Lehre , die bishe­
rige Entwicklung von Universitäten oder deren 
Untergliederungen , von Studienrichtungen , Stu­
dienzweigen oder Studienversuchen , die Auswir­
kungen von Großinvestitionen , sowie die Lei­
s tungen in Forschung , Lehre und Verwaltung nach 
internationalen Standards zu beg?tachten . 

( 2 )  Leistungsbegutachtungen sind in regel­
mäßigen , längerfristigen Abständen , j edenfalls 
vor geplanten strukturellen Maßnahmen und fi­
nanziellen Schwerpunktsetzungen an der Univer­
s ität vorzunehmen . 

( 3 )  Insbesondere können der Akademische 
Rat ( §  1 0 8 ) und der Rat für Wissenschaft und 
Forschung ( §  2 FOG ) dem Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung oder dem obersten 
Kollegialorgan einer Universität Leistungsbe­
gutachtungen empfehlen . 
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( 4 )  Führt der Bundesminister für Wissen­
s chaft und Forschung die Leistungsbegutachtung 
durch , so ist dabei das betroffene Universi­
tätsorgan laufend zu informieren ; führt eine 

. 
Universität die Leistungsbewertung durch , so 
ist dabei der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung laufend ' zu informieren . 

( 5 )  Der Bundesminister für Wis senschaft 
und Forschung hat entsprechend dem Stand der 
wissenschaftlichen Forschung durch Verordnung 
die Art der Leistungsbegutachtung , der laufen­
den Berichtslegung und der Erhebungen für die 
verschiedenen Formen der Leistungsbegutachtun­
gen festzdlegen . "  

61 . S 106 Abs . 1 und 2 lauten : 
" ( 1 )  Zum Zweck der Koordination und Unter­

stützung der Tätigkeit der Vertreter der im 
§ 5 0  Abs . 3 lit . b genannten Personengruppe in 
den akademischen Kol legialorganen wird eine 
Bundeskonferenz des wis senschaftlichen Perso­
nals , im folgenden kurz Bundeskonferenz ge­
nannt , gebildet . Ihre Rechtsfähigkeit richtet 
sich nach § 2 Abs 2 lit . a und c .  

( 2 )  Die Bundeskonferenz besteht aus zwei 
Vertretern der im § 5 0  Abs . 3 lit . b genannten 
Personengruppen aller Universitäten und Hoch­
schulen künstlerischer Richtung . Diese Vertre­
ter sind von einer Versammlung der in § 5 0  
Abs . 3 lit . b genannten Personengruppen an der 
j eweiligen Universität bzw . Hochschule künst­
lerischer Richtung für eine Funktionsperiode 
von zwei Jahren zu wählen . Für jedes Mitglied 
ist ein Ersatzmitglied zu wählen , das im Falle 
der zeitweiligen Verhinderung des Mitgliedes 
das Mitglied in der Bund�skonferenz vertritt 
und das im Falle des dauernden Ausscheidens des 
Mitgliedes an dessen Stelle als Mitglied in die 
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Bundeskonferenz nachrückt . § 1 6  Ahs . 9 gilt 
sinngemäß . "  

62 . 5 106 Abs . 4 entfällt . 

63 . 5 106 Abs . 5 wird in Abs . 4 umbenannt . 

64 . Nach dem XVI. Abschnitt wird folgender 
XVI a .  Abschni tt eingefügt I 

.. XVI a .  ABSCHNITT 

Bundeskonferenz der Universitäts­
und Hochschulprofessoren 

§ 1 0 6  a . ( l )  Zum Zweck der Koordination und 
Unterstützung der Tätigkeit der Vertreter der 
Universitäts- und Hochschulprofessoren in den 
akademischen Kollegialorganen wird eine Bundes ­
konferenz der Universitäts- und Hochschulpro­
fessoren , im folgenden kurz Professorertkonfe­
renz genannt , gebildet . Ihre Rechtsfähigkeit 
richtet sich nach ·§ 2 Ahs . 2 lit . · a · und c .  

( 2 )  Die Professorenkonferenz besteht aus 
zwei Vertretern der Universitäts- und Hoch­
s chulprofessoren aller Universitäten und Hoch­
s chulen künstlerischer Richtung . Diese Vertre­
ter sind von einer Versammlung der Universi­
täts- bzw . Hochschulprofessoren .an der j eweili­
gen Universität bzw . Hochschule künstlerischer 
Richtung für eine Funktionsperiode von zwei 
Jahren zu wählen . Für j edes Mitglied ist ein 
Ersatzmitglied zu wählen , das im Falle der 
zeitweiligen Verhinderung des Mitgliedes das 

. Mitglied in der Professorenkonferenz vertritt 
und das im Falle des dauernden Ausscheidens des 
Mitgliedes an dessen Stelle als Mitglied in die 
Professorenkonferenz nachrückt . Rektoren und 
Dekane dürfen der Professorenkonferenz nicht 
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angehören . Rektoren , Dekane und deren Stellver­
treter sowie Abteilungs leiter an Hochschulen 
künstlerischer Richtung und deren Stellvertre­
ter dürfen der Professorenkonferenz nicht ange­
hören . § 1 6  Abs . 9 gilt sinngemäß . 

( 3 )  Die Professorenkonferenz wählt einen 
Vorsitzenden und die erforderliche Zahl von 
Stellvertretern für die Funktionsperiode von 
zwei Jahren . Sie beschließt ferner eine Ge­
s chäftsordnung , die der Genehmigung des Bundes ­
ministers für Wissenschaft und Forschung be­
darf . § 15 Abs . 1 bis 8 ,  1 0  und 11 gelten sinn­
gemäß . 

( 4 )  Der Professorenkonferenz obliegt neben 
dem in Abs . 1 genannten Aufgaben die Erstellung 
von Gutachten und die Erstattung von Vorschlä­
gen über alle Gegenstände des Hochschulwesens ; 
hiezu zählen auch die Angelegenheiten der 
Kunsthochschulen und der Akademie der bildenden 
Künste . Ihr obliegt ferner die Beratung und Er­
stattung von Gutachten über diejenigen Gegen­
stände , die vom Bundesminister f�r Wissenschaft 
und Forschung bezeichnet werden . Entwürfe von 
Gesetzen und Verordnungen einer Zentralstelle 
des Bundes , die Angelegenheiten des Universi­
täts- und Hochschulwesens unmittelbar berühren , 
s'ind der Professorenkonferenz zur Erstattung 
eines Gutachtens innerhalb angemessener Frist 
zuzuleiten . Schließlich obliegt der Professo­
renkonferenz die Beratung der Vertreter der 
Universitäts- und Hochschulprofessoren in den 
Fakultätskollegien , den akademischen Senaten 
und Universitätskollegien in Ausübung ihrer 
Funktion . "  
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65 . 5 107 Ahs' . 1 lautE!'t : 
" ( 1 )  Die Rektoren , Prä rektoren und Prorek­

toren der Universitäten und der Akademie der 
bildenden Künste in Wien sowie die Rektoren der 
Kunsthochschulen und ihre Stellvertreter ver­
sammeln sich wenigstens einmal in jedem Studi­
enj ahr zur gemeinsamen Beratung . Der Vorsitzen­
de der Rektorenkonferenz ist für die Dauer von 
zwei Studien jahren zu wählen . Die Rechts fähig­
keit der Rektorenkonferenz richtet sich nach 
§ 2 Abs . 2 lit . a und c . " 

, 66 . 5 108 Ahs . 1 lit . f lautet : 
" f ) je ein Vertreter der österreichischen 

Akademie der Wissenschaften und des Forschungs-
förderungs rates i " 

67 . 5 111 Ahs . 
herige Ahs . 
"Ahs . 9 . " 

9 

.. 

ist zu streichen , der bis-
10 erhält die Bezeichnung 

A R T I K E L  1 1  

ttbergangsbestimmungen und Inkrafttreten 

( 1 )  Berufungskommissionen , Habilitations­
kommissionen und besondere Habilitationskommis­
sionen , die vor dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzse konstituiert wurden , haben das Ver-
fahren in ihrer bisherigen Zusammensetzung 
durchzuführen . 

( 2 )  Leiter und Abteilungs leiter von inter­
universitären Zentren werden , abweichend von 
§ 9 3  a Abs . 8 ,  für die erste zwei jährige Funk­
tionsperiode unmittelbar nach Errichtung des 
interuniversitären Zentrums bzw .  nach Errich­
tung von Abteilungen desselben vom Bundesmini­
ster für Wissenschaft und Forschung nach Anhö­
rung der obersten Kollegialorgane der am inter-
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universitären Zentrum beteiligten Universitäten 
bestellt . 

( 3 )  Bis zur Erlas sung der Verordnung des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
gemäß § 9 5  Ahs . 5 bleibt § 9 5  in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl . Nr . 6 5 4 / 1 9 8 7  in Kraft . 

( 4 )  Dieses' Bundesgesetz 
1 .  Oktober 1 9 9 0  in Kraft . 

tritt mit 
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T E X  T 
G E G E N Ü B E  R 5 T E L  L U N G 

U O G - N o v e l l e 

ge l t e n d e  F a s s u n g 

12. . .. (2) Dcn {J llivcr5it!lICII. F:dwh!ilcll 1 1 1 111 1/I�lilll­
. 

tcn $Owic den be.mlldercn l1nivcr5il:it�cilll'ichllln­
gen kt'lItl1lt inso(clII RedIl5rer5(lnlicld�cil 7. .. . :lls sic 
hcrcrJ.l ir, 1  sind : 

f .'-1 . . .(5) 50, . .,eil dic Uni.,crsil:llen und ihrc Einriel!· 

llll\g� n  im Rlil inen d e s  § 2 1\bs. 2 151ig ",crden. 

hlbcn s ie nlch dcn G runds:ltzcn eincs o,dc: ntlichcil 

K l u f rn :lIl 1 lC:s t U  gcbHc:n. Sie: hlbcn ·delll BI/ndesmi. 
niSter  (U r ' WiHellSeh: dt und Fr:lI sc!lIInr, j�hrlidl 

e i l t e l t (;eh� r unr:wnrschbr. sowie ,= incn Rcchnungs­
lb�c1d\ lß  vor�ulr.r.en und i,=der7c il Eins icht in .. Iie 
C e h l runr..sunler l3r.·clI 7.U r,C"'!i! .rc lI . Die nllchCilh· 

rUIlr, so·.., i c  die sonStige V r.rIllÖ&�IIS · ,  Persoll:ll·  ulle! 

(nvr.nll l" '= I W l lt l i llr, im Rlhmell elcs § 2 I\h�. 2 kön­

nr.n die bccre [fr.nrlr.n Ullivcrsit!iI'=11 III1C! tJllivclSi. 

I�tseiru ichlllnr,clI seihst hcsorgclI oder dllrch Drille 

bt:so'gclI bssc n ; r,Cr,r.1I Ers:ll z dc r l\IICwellel\ln�en . 

:IUS dr. 1I1 V c rrnör,eI1'r,t:1I1511 § 2 Alu. 2 k�lInclI ;Juch 

V er�." ltulI�einrichlllngclI � II der. Ullivcrsil!it (S 7R)  

.-I:lIlIit be3.lI (u;Jgt  .... crd en... 
. 

.. (�) Soweit Universit�ten und ihre Einrichtun· 
gen im R"hmen des S 2 Abs. 2 dem Bund Geldmit· 
tel zur Einstel lung von Bundesbediensteten gemäll 
Hochschulusistenlengesetz 1 962, BGBI. Nr. 2 1 6, 
oder gcm!l.ß Veru:agsbedienstetengeselz 1 948.  
BGBI . Nr. 86. zur VerfUgun� stellen. sind diese 
Geldmittel im Sinne des S 17 Abs. 5 des Bundes­
haush:dugeseues zweckgebunden fUr die Person:a!­
koSten dieser Bundesbediensteten zu verwenden." 

E n t w u r f 

ßunde �q�� " t z  vom • • • • • • • • • • • • • • • •  , m i t  d�m 
d a a  U n l vera l tK t s -Orqan l 8 a t lonsqe s e t z  ( UOG )  

gelinde r t  "l rd 

, De r  Nationa lrat hat beachlo • •  en r 

A R T  I X B L I 

Da a nllndul"78""tz vom 1 1 .  Apr l l  1 9 7 5 .  (lG8 1 .  " r . 
2 5 8 , Uber d I e  Organ I s a t I on der Un lvp.r" i t X t�n 
( Un l vers l t8 t s -Orgft n l s ft t lonllqe s e t z  - UOG ) i n  der 
F" ." . ung d e r  Dund"'ge ll 'l t z .,  BG0 1 .  /Ir . i 4 J / 1 9 7 8 .  
3 4 1 / 1 9 8 1 . 6 5 4 / 1 987 und 1 4 5 / 1 9 8 0  v l rd v l e  f o l q t  
gelinde r t . 

1 .  S 2 Abe . 2 eretwr Satw l a u te t .  

- Den Univers l tllten , Fftku l tKten . rn � t l tu tftn . 

� l in l ken "ovle b"80nd'lren Un l vers l t3 t ,, " l nr l c h ­

tunqen kommt l n80(ern nech t . p" r.On l lchk n l t  z u .  
a1 • •  1 e  berech t Ig t  s i nd . '  

2 .  S " Ab • •  , avelter Sata l a u t e t .  

· S l e  h a be n  jKhrl lch e l nen G�b" run? � vo r ­

s c h I ft q  .ow i e  e I nen nechnunqs ft bs ch luß 1 m  Wftqe 

dAa Faku l tX t s k o l l eq l ums ( Un lvers l t K t s ko l l eq l -

11m,, ' bz ... . d,n hk .. demhch .. n S"nat4s dp.m BundelI ­
mi n i s te r  f U r  W l s s en s cha f t  und Forschu"q I n  d4r 
von d ie.erD f e s tzus" tzond"n F o rm  vorzu l eq.'" unlj 
jederze i t  F. l na icht In d i e  Gebarungsunte r l aqe" 

zu qe ... llhren . ·  

J .  In 5 " Aba . 7 s ind d i e  Worte 'geml ß 1I0ch­

s c h u l a  .. lstentenge8etz 1 9 6 2 .  BGB l . /l r .  2 1 6 .  
ode r - z u  sereichen . 
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Geblruncs kolll roll: 

5 f.. Ocr ßunde"lIi"iucr  für Willtnldu( t u n d  
Fllrld'ulI\: lut  d l l  !'.edIC,  d ie  GCbHUII� r.a Uni· 
v C oi  I l t r n  lind ihrrr Ein ridllllnr,tn ein,c!,lielUiJ, 
dcr Geb uung, die lid, IUS tier Pr ivl I redll,fihir: - .  
kei t  (S 2 :\ b,. 2) ergibt,  z ur ihre tilrernll1il�i, e 

. - ! Ridl l ir.lc�it. ';Qi� l�d�2 (did,kci�, Z""eckl;':;ll;r.k;ic. 
. S P U l l lllkcit  und Geselzm:ll;ickeit  tu iihcr prij(en. 

Die GcbHllnl; der l! n i vers i citcn und ihrer I�i,,­
ridl l ll n gen ,;illld,ließl ich der Gebl f1J1'�, (Iie lid. 
z u s  der P r i v l t rcr.huflhickcic cr�ibr, unter lieGe 
der K o.n trol le  du rd, den Rcd,n\tng,hof. 

• .  (9) Die Y.ommissiollm r,o!lI1ilt :\ b,. 7 s in.! so 
� m l ll1ll1 e n 1. U s e t z e n .  dl !! jede der im Kollc;;i2Ior­
:: 1 11 vertretenen rersollengrurren im seihen Ver­
h l / tn i s  · ... ·ie im Kollegil/Qrgln Ver treten ist. 

2 

4 , S 6 laute t .  
-Cebarungskon t ro l l e  

Der Bundesmi n i s ter t U r  W i ssen�ch4 t t  und ror ­
schung ha t das Rech t .  d i e  Cebarung d e r  Un i ve r ­
s i tä ten und ihrer Einrichtungen a u t  i h re z i f ­
fe rnmäßIge R i ch tigke i t .  Wirtscha f t l i chke i t ,  
Zweckmä ßigkei t .  Sparsamk e i t  und RechtmKßi gkei t 
zu UberprU fen . Die Ceba runq , die s ich aus der 
Priva trech t s fäh iqke i t  erq i b t ,  ha t er nur dah i n ­
qehend zu prU fen , o b  d i e  s ich daraus e rqebenden 
f inan z i e l len Hittel f U r  die gese t z l ich vorqes e ­
henen Au fqaben d e r  Univers i tä ten und ihrer E l n ­
rich tungen e i ngeset z t  werden . D l e  Ceba rung der 
Univers itä ten und ihre� E i n richtungen e i n ­
schl ießlich der Ceba rung , d i e  s ich a u s  der 
Priva trech t s f ä h iqkeit erqibt , unter l ieg t der 
Kontrolle durch den Rechnunqshof . -

5 .  S 1 5  Ab • • 9 erster Sat. lautet • 
- D i e  Kommi s s ionen gemäß Abs . 7 und 1 4  s i nd 

in der Art zusammenzusetzen , daß ,ede der i m  
Ko1 leg i a lorgan vertretenen Personengruppen ,m 
s e l ben Verhä l tn i s  wie im Ko l legla lorgan ver t re­
ten i s t . -

6 .  In 5 1 5  Ab • •  1 3  l i t .  e wird der Pun k t  durch 
e i nen Str1chpunkt er.etz t ;  folgende 1 1 t .  f 
wird anqe f Uq t . 

- f )  Ver l e i hung von Lehrbe fugn i s sen ( S  3 5  
Abs . 2 ) . -

7 .  Dem 5 1 5  wird folgender Aba . 1 4  ange fUgt . 
- ( 1 4 )  Da s Faku l tä tskol l eg i um ( Un ivers i tä t s ­

kol leg ium ) kann m i t  Besch luß eine Cenera l kom­
mi s s ion zur Bearbei tunq a l ler dem rakul t ä t s ko l ­
leqium zua tehenden Anqeleqenhe iten , mi t Au snah ­
me der Wahl des Dekans , f U r  die Dauer von höc h ­
s tens zwei Studien jah ren e i n s e t zen . "ach A b l a u f  
dieser Fri s t· i s t  jeweL 1 8  e i n e  neuer !  iche Be-

a c h l u B f a s aunq Uber di'e Einsetzung einer Cene­
ralko� 8 8 ion zulä.8iq . Abs . 7 Z 2 und 3 gel ten 
e i nnqemllß • •  
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k. (9) Die Funktion eines Rektors oder Dekans 
d a rf von dcrsc:lben Person in ununterbroenener 
Reihenfolge höenstens wihrend zweier Funktions­
pe riod en ausgeübt werd en. 

fl?>(1) �) 1 .  UcivmitltSmiste�ten .<S_ -40): sie �ehen 
. 

in e inem der U nlycrslt2t zugeor eteu 

.Dienstverhiltnis zum Dund und
E.

ha?; 
d2s Rc:ent 7.ur Denützung vo.n IOn -

d-r Universiüt für wL�1ensdllft- · 
tungen . 

b' d lieh 0 Arbeiten luf dem Ge
. 

let C' 

FleleS. zu dessen Betreuung He lufge-
. 

-.rdcn '  wenn sje zur Terll1t-
nomme!l n y  • 

I 'd M 'ltw 'lrk u�g ' bei Leh rver" 
wort l i e n  . ,  h . 
1 11Stl1tungen hcrl ll1;ezoCcn ,,:,erd�/I. 

b 
eSlt-

z e a  sie eine :luf r.I ; =�e MitWirkung e%O­

gme und durdl s ie  begrenzte Lehrbdug-

n u; "  . 

� :1.  die Uni versität berufene Bundet­
lehrer  u nd Vertrl stlehrer aller Ver­
�·endung .. �rllppen. S ie .  besitzen " die 
Un tcrridltSbef ugnis für dIS von 
ihnen \'Crti"c tene F:ldl (die von 
ihnen vertretene Fertigkeit); 

3 

8 .  S 16 Aba . , laute t .  
" ( 9 )  O i e  Funk tion P.ines Rektors oder Dekans 

d a r f  von derselben Person in unun terbrochener 
Reihenfolge höchsten, während dreier 'Funk t ions ­
per ioden ausgeUbt werden . "  

9 .  Dem S 1 6  wird folgender Abs . 1 3  ange f U g t J 
" ( 1 3 )  Der, Akademi,che Sena t (das Un i vers i ­

t ll t , ko l l eg i um )  kann mi t Zweid ri t te lmehrhP. i t  
e i ne Wahlordnung zur genaueren Rege lung der 
Durch f U h rung von Rektor, - bzw .  Dekan!lwa h l '!n 
e rl a s een . Die Wah lordnung beda r f  der Genehm! ­
gung des Bundesmi n i s ters f U r  W i s senscha f t  und 
Forschun g . " 

1 0 .  5 23 Aba . 1 1 1 t .  b Z 1 l a u te t .  
- 1 .  Univers i tll ts a u i s tenten ( 5  4 0 )  I S i e 

s tehen in e i nem der Univers i tll t zugP.ordneten 
D ien s tverhll i tn i s  zum Bund und haben da s Recht 
z u r  BenU t zung von E i n r i ch tungen der Un i ver!l i tä t  
f U r  wissenscha f t l iche Arbe i ten a u f  dem Geb i e t  

d e s  faches , zu dessen Betreuung s i e  a u f genommen 
wurden : wenn s i e  z u r  verantwort l i chen H i tw i r ­
kung bei Lehrverans ta l tungen herllngezoqen od'!! 
m i t  der Abh a l tunq bes t immter LehrvP.ran!l ta l tun­
gen bet r a u t  werden , bes i t zen s ie e i ne auf d i P. s �  
H i tvi rkung bzw. diese Lehrveran8 ta l tungen be­
.zogene und durch s ie begrenz te Lehrbe f ugn i s  ; -

1 1 .  5 23 Ab • •  I 1 1 t .  b I 3 subl1 t .  aa lau t e t J  
-aa l Bundes- und Ve rtrags lehre r l  S i e  bes i t ­

zen d ie Lehrbe fugn i s  f U r  d ie Lehrverans ta l tu n ­
gen , m i t deren Abha l tung s i e  be t ra u t  werden : -
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• . (3) Als so nst ige Mitlrbeiter im ,,·issensd,, (t" 
. lidteo Betrieb werdeo :In den Universititeo ver· 

wen det : 

:I) Personen, die in einem Dienstverh�ltnis 
zum Bund stehen und I{i/fs(unktioncn im 
Lchrbetricb :wübcn oder im wLueruduft" 
lidlen Detrieb verwendet werden, und zwu • �" 
1 .  D C2mte und Vertr2gsbedienstete des wis· 

,ellsdn! didlen D ienstes sowie :anderer 
Diensuweigc . und De50ldungsgruppen. 
Hir weldlc d ie Vol leildllng eines Hodl­
sthulstud iums vorr,eschrieben ist (wissen­
sdl:lf tlidle M itubeiter) ;  

2.  sonstise Bedienstete; 
b) Personen. die in einem Dienstvtrh:iltnil 

7.urn Buno stchen und : 1\ der Universitäts­
bibliothelt. im w isse l1seh :lf didten Dokumen­
U t inll Swe�en und Tnfornlltionswesen ver­
wende: werden (§§ so{ b is S9), UM z\V:a r 
1 .  ßelnlte und Vertrlr,sbedienstete . des 

höheren B ibliocheltsdienste.s sowie :anue­
rer DienSt2.\Vei!;e \!ncl Belo ldungsgruppen • .  

für wcldle die Vollendung eines Hodl" 
s dlulstucl iu l11s vorgcisdlrieben ist ;  

2.  sonst ige Bedienstete. 

12'3 . (5) Alle Dienseposcen für Univcrsititslchrer. 
für s onstige Mit:lrbeiter int wissensd12fclidlen 
Betrieb sowie :l Ie übrigen Diens tposccn. · für 
".e ldle die Absolvierung eines Hodudlulstu­
diunu vorgesehen iSt, s in.d im Mitteilungsbhtt � 

der Universitic (§ 1 5  Ab,. 1 3) sowie im Amts­
bl: tt  zu r Wiener Zcit\Jn�. erforderlidlcnf:a!ls :audl 
in 

'
:anderen gee igneten Publikltioacn, äffendidl 

:auszuschreiben ; DienstpOHen für Miurbciter im 
Lehrbetrieb si nd im lI·l ittei lun gsbl�tt . der Univcr- · 
s it:it öffendidl lustu sdlrc iben ; Nihcre1 h2t  der 

Bu nd esmj n-is ter für Wissen�dl:aCt und ForsdlUng 
zu bCHimmeo. · 

(5 r 'D ie Lehrbcf ugll i; .. (�eni:a .. docendi) . !';emiR 
S 23  Abs . . 1 1 it. :l Z .. S bz ... · .  S 35  cdisd't : . . 

2) durdl Veriidlt ;  

durd, fongesetzte ' unbegtündcte NidlC1UJ­
übung durdl zwei J l�re; ' 

b) 

c) mit einer durdl cin : inlindisches GeridllC 
e rfolgten Verurteilung, die gell1:i1t S 27. 
Abs. 1 des Stnfgesetzbudlcs bei einem Be: 
2mten den Vcrlwt dCl Amtes n2ch sidt 
zieht. Der :a llfillig,= Verlust durch Diszipli­

nHcrk en ntnis ,udi M:a ßg:abc beson.dcrer 
• . Yorsdlriftcn bleibt unberührt. 

- 4 -

1 2 .  S 23 Aba . 3 laute t ,  
" ( l )  A l s  sons tige M i ta rb� i t�r i m  wi ssen­

scha f t l ichen Betrieb w�rden an den Univers i ­
tllten verwend e t . 
a )  Personen , d i e  in eLnem OLens tverhll l tn l .  zum 

Bund a tehen und im w l s senacha f t l L chen Be­
t ri e b  verwendet werden bzw. II1 l t s tun k t ionen 
im Lehrbet rieb ausüben , 
1 .  Beamte des Höheren Diens tes in wi saen-

scha f t l icher Verwendung und 
diena t e t e ,  fUr we lche die 

V�rt ragabe- . .  
Vol lendung 

eines IIochach u h tudiuma vorgeschrie�en 
i s t  ( wi s s enscha f t l iche Mi ta rbeiter ) ,  

2 .  sons tige Bedienstete : 
b )  Personen , d 1e 1n einem Diens tverhK ltnis zum Rund 

s tehen und an der Univers i t ll t s b i b l iothek . im · .. i s ­
senscha f t l ichen Dokumenta tionswesen und I n forma t i ­
onsweaen verwendet werden ( 5 S  8 4  - 8 9 ) .  
1 .  Beamte des lIöheren Diens tes und Ver t ra g s ­

bedi en s tete , f U r  welche d i e  Vol l endung 
e i nea 
1 s t :  

IIochschu h tudiums vorgesch r i eben 

2 .  sonatige Bedienstete . 

1 3 .  5 23 Ab • •  5 laute t l  
" ( 5 )  A l l e  P l a n s t e l len s i nd 1m H i t tei lungs ­

b l a t t  d e r  Un i vera i tllt ( 5  1 5  Abs . 1 3 )  und i m  
Amts b l a t t  z u r  Wiener Zeitung öf fentl ich a u s z u ­
schrei ben . Oa rUberhlnaus können Planste l l en Je  
nach Kategorie und Zweekwidmung d e r  P l a n s t e l le 
aowie nach HaBgabe der f inanzie l len Bedeckba r ­
k e i t  d e r  Aus achreibungskoaten auch in anderen 
geeigneten in- und aualKnd i schen Pub l i k a t ionen 
a u sgeachrieben werden . OIe Auaschreibungs f r i s t  
hat mindea tena 3 Wochen z u  betragen . Dem Le i ter 
der Uni vers i tK taeinrichtung, der d i e  P lans te l l e 
zugewiesen i s t ,  i s t  vor der Ausschreibung Ge l e ­
genhe i t  z u r  Ste l lungnahme z um  beabs icht i g ten 
Aua schreibung.text zu geben . "  

14 . Der lin l e i tunqa a a t .  dea 5 25 Aba . 5 l a u te t .  
" Oie Lehrbe fuqnis ( venia docend i l  gemäß 

5 2 3 Aba . I 1 1 t .  a Z 4 und. 5 bz ... . SS 34 und J 5  
.r l lach t , " 
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!J�26. 
(2) D2s zuständige Kolleti:alorgaR hH cin Iahe­

,"or '. dem TorlwsichdichOil Prei1l"CrdCll ' einOJ 
Oic:oHpoJ teo. ' für Ordentliche UniTc:rritltt .. 

pro{esJ()�en ?D.C Berufungrkommiuion (S U Ab'. , 1 l at. e) CUU:UJctzen. Wird ein Diel1lepo«� 
u ncrWH:ce  frei oder ncu ccsch:liT<!Il. so ist di� 
Dcru (un!:skomlllission unvcrzüSlic:h dn7.uset7.en. 

Der Ordentliche Univcrsitiuprofessor, der dcn 
Diens cpoHell im Zeitpunkt d.:r Bildung der Be­
ru f\l ng�konllllission inllcl1 3t .  gehört ihr mit be­
n tendcr  S tilllll1C ,no \"'ler sid, um den Diense­
posten bewirb t., dHC nidl C Mitglied der Beru­
fungl kontmission sein ode: lu t 'lUS ihr austu­
sd,cidcn. 

(3) Tn die Be'ruCun&skomm inion sind zu eM­
unde n :  

2) Vertreter d e r  Uni" ersititsproCessoren 
des betrdfenden F2dles. nahe ver-
,., andter oder wenigstens dem Fad1 
n lhestehender Fidler;  'lO'enn 2n der Uni­
versitie solche Personell nidlC oder nicht 
in genügender Zl h l  zur Verfügung stehen, 

so s ind entsprechend qualifizieree Ange­
hörige einer 2nderen Universität. rrCorder­
lid,enf al ls  2uch einer lusl:indischen Uni­
TerSleH (HodlSchule) in die Berufungs­
komm ission zu beru fen, sofern sie nidlC 
österreid1isme Su atsbürger sind, mit be­
ntender Stimme : 

.. Jeder U n iversi titsprofessor iSt verpfl ichtet, einer ' 
solchen Berufung in dne Berufun�skomm iss ioR 
Folge , zu lei s ten. es sei denn, eS liegen triftire 
Gründe vor, die es dem Betreffenden unmöglich 
mamen oder unzumutbar erscheinen I2ssen, in  die 
Beru fungskommis s ion einzutreten;" 

b) Vertreter der im S 63 Abs. t unter lit. b 
zwammengehBten Personengruppe. Unter I d iesen Vereretern muß ,sich wenigsten, eine 
Person mie der Lehrbcfugnis (venia docendi) I 
befinden. Die in Jie. a gen:tnnten Bestim- / 
mungen sind :.nzuwenden : 

5 

: ) r ,  

1 5 .  I 26 Abe _ 2 lau te t .  
" ( 2 )  Dae, zU8 tllndiqe Kol legia lorgan ha t z"'ei 

Jahre vor dem vorause i ch t l ichen rre l we rden 
e iner Planete l l e  einee Ordent l i chen Un iver s i ­
tll teprofee sors eine Beru fungekommi . .  ion ( S  6 5  
Abs . 1 H t .  '1 1  einzusetzen . W i rd .e ine P la n ll te l -
1 '1  unerwartet t re i  oder neu qescha f t en .  so i s t  
d i e  Beru funqs kommiss ion u nverzUq l i ch e in z u s ß t ­
zen . D e r  Ordent l iche Un ive rs i tä tsprofesso r .  der 
d i e  P lanstel le im Zei tpunkt der E inset zung der 
Beru fllflqekommiu ion inneha t ,  qehlSrt ihr mit be­
ratender S t imne a n .  Wer s ich um die P l a n s te l le 
bewirbt , dar f  nicht Hitql ied der Beru t unqs kom­
m i s e ion sein . '  

; " ,  

1 6 _ 5 26 Abe _ 3 laute t .  
- ( 3 ) ( Verfae eunqsbeet immunq ) 

In d ie Beru f unqekommi s s ion s ind zu entsenden . 
a l  Vertreter der Unive rs i tll tspro fessoren deli 

betre t f enden Faches , nahe verwand ter oder 
wen iqs tens dem Fach nahes tehender FlIche r .  
da runter mindestens e i n  Angehöriger e i ne r  
anderen in- oder a u s i li nd i schen Uni ve r s i tä t .  
Jeder an einer i n ländi schen Un ive r s i t ä t  

· tll tiqe Uni verlitlitsprofeeeor 1 s t  verpt �ich­
t e t ,  einer e�lchen Enteendunq in eine Beru ­
funqskomn i s s ion Folge zu l e i s ten . es s e i  
denn , ee l i egen t r � ft iqe GrUnde vor .  d i e  e s  
dem Betre f fenden ulUllöq Uch machen oder u n z u ­
mutbar erscheinen lae.en , i n  die Beru f unqs­
kommi • •  ion e inzu tra tan; 

bl Vertreter der in S 63 Abs . 1 unter l i t .  b 
zusamnenqef aßtan Personenqruppe des . bet r e f ­
fenden Fache. , nahe verwandte�: ! , oder wen i q ­
s ten. dem Fach nahestehen�r rllcher . Unter 
d i esen Vartrete� , mu ß  s ich wen iqs tens e ine 
Person mit ' der Lehrbe fuqn i s  ( ven ia docend i ) 
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e) Verrreter der Studierenden. die eine 
D i pfo mprüfung oder gfeid.wertige Prü' 

fun gen des betreffenden F2mes. nahe Ter· 

wa ndter Fime r  oder wen ignens dem F2m 
n ahestehender Fimer bereits 2b:clegt 

h a ben ; du zustinclige Organ der gesetz­
limen Vertretu n g  der S tud ierenden hat 

Vertreter in die Bcrufungskommiuion zu 

entsenden. die diese Bedingung erfüllen. 

5 27. ( I )  Dic Berufur.gskommiSlion hat  den zu 
bc,ct7.cndcn Diens epoHcn ö/Tclldidl 2U.l-

. x lJldl rcibm ( S  2J ·Ab,. 3) und nldl geeigneten 
Xlndidl tcn im In- und Ausland n achzuforsdlcn . 

§ 28.  ( I )  Die D c:rufungskommission hac unter 
BerücksidHi�lIn: des G ru n-::lu tzc:s d er VielE alt 
",issensdu(c1idler Lc:hrmeinunsen und Methoden 
einen Vorschl a g  für d ie Beseczun\: des Diense-

' postens zu erstellen. der mindestens die Nlnlen. 
der drei für den Dienstposten 2m besten geeig-

' neten K andida ten zu enchl lccn hn (Tc:rnzvor" 
sdl ll g). Enthi/c der Vorsdlb!,; weni\:er 21.1 drei 
K lndidltcn, so ist dies zu begrü nden. Einer be­
sonde ren Begründung bedHf audl die A ufnlhmc 
\'on K l n didzcen, ..... e1che: die Lehrbefugnis l/s Uni" 
\'ersiti tsdozent ln derselben wniversitic erwor­
ben und noch 2n keiner 2nderen in- oder 2US­
lindilchen Universi tit  (Hochschule) �usr;eübt 
hlben (H2usberu fung). 

6 

befinden . Wenn an der Univers i tät entspre­
chend qual i f i z ierte Personen nicht oder 
nicht in genÜgender An zahl zur VerfÜgung 
s tehen , so sind Angehörige einer anderen in­
oder aus ländischen Universität bei zuz iehen . 
Abs . J l i t .  a letzter Satz gilt s inngemäß :  

C )  Vertreter der Studierenden , d i e  eine Diplom­

prOfung oder gleichwertige PrOfungen des be­
treffenden Fache. , nahe verwandter Fächer 
oder wenigstens dem Fache nahestehender 

Fächer bereits abgelegt haben : das zus tändi­
ge Organ der ge.et z l ichen vertretung der 
StUdierenden ha t Vertreter in die Berufungs­

kommi •• ion zu entsenden, die diese Bedingung 
erfÜl l e n . " 

1 7 .  S 27 Ab • •  1 lauteta 

" ( 1 )  Oie Berufungskommi ss ion hat die zu 

besetzende Planstelle ö f fentlich auzuschreiben 

( 5  23 Abs . 5 )  und nach geeigneten Kandidaten im 

In- und AU sland nachzuforsche n .  Abweichend von 

5 23 Abs . 5 hat die Ausschreibung auch .in .. ee­

igenten aus ländischen Zei tschri ften zu erfo l ­

gen , die Ausschreibungsfrist darf nicht weniger 
a l s  einen Konat und nicht mehr a l s  drei Mona te 
betragen . " 

1 8 .  S 28 Aba . 1 bis 3 lautena 

" ( 1 )  Bei der PrOfung und Beurteilung der 

Kandidaten s ind neben den gesetzlichen Ernen­

nungserfordernissen auch äüßeruniversitäre 

wissenschaf t liche ( kÜns tlerisch e )  Tätigkeiten 

b zv. fachainschläqige Erfahrungen in der außer-

universitären Praxi s ,  wissenscha ftliche 

( kUns t lerische ) Tltigkeiten im Ausland sowie 

die Be flhigung zur FÜhrung einer Univers itäts­

einrichtung besonders zu barOckSichtigen . 
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(2) Die Kommission hu einen Bericht 2U'�U;' 

arbeiten, der die Beurteilun� aller Kandidaten 

enth:ilt. 

(J) Der Bericht ist mit allen Beilagen W'e�i,­
stens l.wei Wochen zur Einsichtnahme' rür die 
Mitglieder des zust:indigen Kollegi�lor�alU 2uE­
zu legen und sod2nn dem Bun·:lesminister für 
Wissensduft und Forschun� zu überrnitteln. 

(5) Der BesetzungS\'orsdlhg ist spiwtenJ .frei 
Monlte vor de:n vonussidldidlen Freiwerden des 
DiensepostCtls dem Dundesm::l istcrium für Wissen-:­
'sduft und Fo rsdlu n:; ;emeinS2m mit dem Kom- . 
mis sionsberidlt vorwiesen. Dei NeusdnITung 
des Diensrposec:m oder bei unerW l tterem Freiwer­
den ist der Desecl,Un:;s\'orsdlhg spitest«:'" neun 
Monuc n ldl Debnnc� pbe der Sdll!Tung des 
Dic ns cpostc: ns oder nadl Eintritt ' der V2bnz. 
vorzu l egen. Können d iese Fristen nidle eingehal­
ten werden, so i st  d.cm Dundetminis cc:rium für 
\'('issensdl l f  t u nd forschung übc:r die entgeeen­
stehenden Hindernisse z u  ber idl Cen und ein J\n­
tr:!; auf Ver,lingc:ru nJ; dc:r Frut vortulc:!:en. 

7 

( 2 )  Die Beru funqskolllllli u  ion ha t unter 

BerUcksichtigung des Grundsatzes der Vielfalt 

wissenecha f t l icher Lehrmeinunqen und Methoden 
einen Vorechlaq fUr die Besetzunq der Plans tel ­

le zu eretel len , der mindestene die Namen der 

drei f U r  die Planstelle am besten qeeiqneten 

Kandidaten z u  enthalten hat ( Ternavorsch laq ) . 
Enthä l t  der Vorschlaq weniqer a l s  drei Kandida­
ten, so ist diee zu beqrUnden . Einer besonderen 

Beqründung bedarf auch die Aufnahme von Kandi­

daten , welche die Lehrbefuqnis als Univers i­

tätsdozent an dereelben Univere ität erworben 

und noch an keiner anderen in- oder aus ländi­
schen Universität ( Hochschul e )  ausqeUbt haben 

( Hausberufunq ) • 

( 3 ) Die KOmmis e ion hat einen Bericht a u s ­
zuarbeiten , der die Beurteilunq aller Kandida­
ten enthäl t .  Der Bericht ist mit a l len Bei lagen 

weniqetena zwei Wochen zur Einsichtnahme fUr 

die Kitgl ieder des zuständigen Kol l eqia lorqans 

aufzulegen und eodann dem Bundesminister . fUr 

Wieeenschaf t  und Forschung zu UbernU.tteln . "  

1 9 , I 28  Ab. , 5 laute t .  

' ( 5 )  D e r  Besetzunqevorlichlag ist spätes tene 

e i n  Jahr vor dem voraussichtlichen Freiwerden 

der Plane telle dem Bundeeminieterium für Wis­

.en.chaf t  und For.chung qemeineam mi t  dem Kom­

mission.bericht vorzu leqen . Bei Neulcha t funq 

der Plana telle oder bei unerwartetem Freiwerden 

i s t  der Besetzunqevorschlaq spätestens ein Jahr 

nach Bekanntgabe der Schaf funq der Plan s t e l l e  

oder nach Eintritt der Vakanz vorzuleqen . Kön­

nen die.e F ri s ten nicht einqehalten werden , so 
i s t  dem Bundesminie terium fUr Wissenscha f t  und 

Forschung über die entgegenetehenden Hinder­

ni.se z u  berichten und ein Antraq auf Ver­

längerung der Fri s t  vorzulegen . '  

269/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)66 von 91

www.parlament.gv.at



30 . .. ( 1 )  Mit der Ernennung erwirbt der Ordenc lidle 
I Univ ersic:itsprofessor die lehrbefugnis (venia 

docendi .  § 25 Abs. 1 )  für das ganze G ebiet des 
Fadlcs. mit dem 'die Planstc:l�e. :auf d ie er er­
nannt  \\Ourde.  ben 2nnt  isc-; eine: a l \enhlls vor der 
Ernennung erworbene lndere: oder weiter ge­
{l ßte Leh rbefugnis wird hievon nidle berühre. 
$oine lehrverpflich tung, .besteht in der ordnungs­
gemäHen Ver:retu ng �ieses Faches nlch Maßgabe 
des Bcd ufes und u neer B erücksidlcigung der 
Studien vorsdlrlf ten." 

}y{jc der lehr verpllidieüös' ��
i;e 0 

die Betreuung der Studierenden sowie die 
Ilotwend ige Prü(uncstie;gkeit auf den, Gebiet der 
Lcllrverpr1i'!leung !ladl M2ßg lbe der Bestimmun­
gen des S 26 des Allgemeinen Hochsdlul-Scudien-
gesetzcs verbunden.. 

. 

(3) Ist der Ordentliche UrÜvwiticsprofcssor : 
durch einen ling eren ZeitClum wihrend eines , 
Semeseen verhindert. ,eine lehrverpCichtung 
persönlich zu erfüllen. sO hu du .zu­
stindige Kollegialorg2n c as Erforderhdle 
für die Durchführung der betreffenden Lehrver­
a on2 !tungen zu veClnLusen. Bei i:anweiser Ver­
h inderun;; ist der Ordeatlidlc UoivcrsicitsproEc::s­
sor bercdltigt, einen 2ndc.re;-Ünivc�sicitsiehrcr 
mit der lehrbcfugnis (ven;:a doeendi) für du 
bet reffende Fach mit dc::ssen Zustimmung oder 
einen UniversitlcSlssistcncen nlch Maßgabe der 
Bes t im mung des S .. 0 Abs . .f mit seiner Vertre­
tun;; zu beluf tn gen_ Der Dek an (Rektor) ise 
d2Vo n  in Kenntnis  zu setZcn. Bei unvorher­
gcsehener Verhindcrung hae zunidlst der Dekan 
( Rek tor) d J I  ErforderliJ-.e zu vcnnllssen u nd 
hierüber u nvcrzü;;l idt dem zustindigcn Kelle­
;il loq;ln 'zu beridlCen. 

.. § H. ( I )  Gastprofcssoren sind Professorcn oder 
D07.elllcn ciner a nclercn in- odcr a udänJischclI 
Uni'·crsi '!i'  (Hochschule) oder sOlls l ige.- \Vi$S(�n ­
schaft/ich ql lal ifiziertc Faclllcll l C .  clie vom 1.IIslällll i ­
gcn K n/lcgialorgan Ull lcr Fcsdegunr, eincs 
hcs,illl ll l lt· 1 I  Wirkunsshl"reicllcs in der I .ehre l l l : c /  
cincs Forsc' ;l I l l i;;\sdl\ver,?u ll l\ le.� fiir llIilldeSlclIS eilt 
und höcll51cns zehn ScmeS!CI· bestellt wurden, Ocr 
Iksdtf l iH hedarf der Gencillni,;llnJ; des Bll lUleslIli­
Iliners fii r \'(Iisscllscllaft und Forschung:' 

8 -

20 . 5 30 Ab • •  1 l.u�.� 1 

" ( 1 ) Mit der Ernennung erwirb� der Ordent-
l iehe 
( venia 

Gebiet 

Univers i tätspro fessor die Lehrbe f ugn l s  

docend i ,  S 2 5  Abs . l ) . f ü r  das ganze 
des Faches , mi t dem die Planste l l e ,  a u f  

die ernannt wurde, benannt i s t ;  e ine a l lenfa l l s 

vor der Ernennung erworbene .andere oder wei ter 
qefaßte Lehrbefugnis wird hievon nicht berührt . 

Seine Lehrverpflichtung besteht in der ord ­
nungsgemäßen Vertretung dieses Faches nach 
Maßgabe des Bedarfes und unter Berücks icht igung 

der Studienvorschri f ten ; insbesondere hat der 

Ordentl lche UniverS itätsprofessor a uch e inen 

wesentlichen Beitrag zur Abdeckung des notwen­
d igen Angebotes an P f l ichtlehrverans ta l t ungen 
zu leisten . Mit der Lehrverp f l i chtung i s t  die 

VerpfliChtung zur Forschung in d iesem Fach . zur 

Betreuung der Studierenden , zur P rü f ung s t ä t i g ­

k e i t  nach Maßgabe d e s  S 26 d e s  Al lgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes sowie zur M i twirkung 

an der Univers itätsverwa l tung verbunden . -

21 . 5 30 Abs . 3 lau�e� 1 
" ( 3 )  I s t  der Orden t l iche Uni vers i tä t s pro­

fessor f a l lweise oder durch einen l ä ngeren 

Zei�raum verhindert , se ine Lehrverp f l i ch tung 
persön l ich zu erf il l len ,  so hat der bet:ref fende 
Insti tutsvorstand ( dessen Vertre ter ) und in 
weiterer Folg� der Dekan ( Rektor ) das Erforder­

l iche fUr die DurchfUhrung der betre f f enden 

Lehrveranstal tung zu veranlassen und a l len f a l l s  

notwendige Anträge a n  das zus tändige Ko l l eg i a l ­

organ zu s tel len . "  

2 2 .  5 3 3  Ab • •  1 letzter Satz lautet l 
" Der Beschluß i s t  dem Bundesminister. tür 

Wissenscha f t  und Forschung SChri f t l iCh mi t z u ­

tei len . -
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9 

2 3 .  Nach dam 5 33 Ab • •  3 w.rden t o lqende Ab • .  4 
und 5 .inge fUg t. .  

" 1 4 ) In Elnz . l f l i len können Cas tprof e s s o ren 

auch VOM Bund •• mini.ter tUr W i s senscha f t  und 

Forschung Ub.r Vorschlag .1n.s von ihm e i n z u "  

•• t.z.nd.n .. L •••  n.cha ft Hchen Beirates und naCh 

Anhörung de. zu.t.lIndlgen 
'
leol l e g i a lorg" n s  f ü r  

mind •• t..n. . i n  und hÖche t.ne v i e r  Seme s t e r  

b ••  t.llt. ... rd.n . D.r wls •• nscha f t l lche Be i ra t  

b • •  t..ht j.w. i l .  fUr d.n Anlaß t a l l  a u s  i n - und 

.u.lllndi.ch.n F.chv.rtr.t.rn ,en.s w i s s . n -

.ch. f tlich.n C.bl.t • •  , In ... lchem d e r  Sund e sml ­

ni.t..r fUr Hi •• en.ch. ft und Forschung d i e  Se­

.t.el lung ein •• c •• t.profe •• or. b.abslcht igt . H i t  

d.r Be.t..llung l . t.  d.r c •• tprot •• s o r  e i ner be -

.t.1nIlIlf.en Faku l tl t  l un 1 v.rI 1 tl t ) z u z uordnen . 

Ab • •  2 l.t. anzuwenden ; 

1 5 )  Ca.tprofe •• or.n , d l .  gemln Abs . I f ü r  

da. g •••• t .  C.blet eines wis senscha f t l ich.n 

F.che. fUr die D.uer von mind.stens v i e r  Seme-

.tern be.te l l t  wurden, 

B •• tellung.d.uer den 

t ••• or" zU fUhren . In 

. i nd berechtig t .  (Ur d i e  

T1tel 'Unive r s i tä tspro­

diesen FI l len s i nd 1 1 e  

den orden t l ichen Unlver. l tl t spro f e  . .  oren nacII ' 

den org.nl.a tion.- und .tudlenrech t l lchen B. ­

st.immungen g leichge.tel l t .  Ca s t pro f e s soren ollne 

ö.t..rr.ichhch. Ste.ubUrg.ncha ft  d ü rf en je­

doch nicht. H i tgl i.d.r von Unlvers i tl tsorganen 

i. Slnn. di.... Bund.sg ••• t •• s .e l n .  Die Be' 

.t..l lung von c •• tprof •• sor.n i m  S i nn d i eses 

Ab.atz.. bed.rf d.r C.n.hmigung durch den Bun­

d •• minl.t..r fUr Hiss.nsch. t t  und For,chung . In 
b •• ond.r. b.grUnd.t.n Fl l len kOnnen so lche 

c ••  t.prof ••• oren �ech Ablauf der , HOChstbes t e l ­

lung.d.u.r von •• hn S.m •• tern b i .  zu we i t e ren 

z.hn S.m •• t.rn .. i.d.rb •• t.l l t  ... rd.n . "  

24 . S 33 Ab • •  4 und 5 werd.n Ln Ab. . 6 und ' 

umbensnnt.. 
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Der Beschluß 
bedarf der Genehmi,un� des B undesministers 
für Wissensch:zlt und For�chung. 

S 35. ( I )  Die Lelii-befugni" (velli:z docendi) Hir 
das gmze Gebiet. oder ein größeres ,selbständiges 
Teilgebiec eines '\\'issensdl:zltlidlen Fadles 2n einer 
f2kultit (einer ' nidle in Fa kult:iten gegliederten 
Uni versitie) "" ird mdl Maßgabe der folgenden 
Dcsti lll/1lullgell crll·orben. . . 

(2) Die Lehrbefugnis a ls Universitiudo;'cnt 
";'ird yon einer Kc ': :rni,sion mit Enud.leidungs­
vollnud�c (S 65 Ab,. 1 l it. d), die Tom zUH:in, 
digen Ko"e�i.2 10rg1n zu bestellen ist, au! Grund 

: ei l1es H:bil itl tions verf2hrellS verliehen. Ein 
Dienseverh:il tnis wird hi�durd. nidlt begründet. 
Der Besd.luß bedarf der Genehmigun� des Bun­
desministers für Wi.ue·nsdlaft �nd Fors�un&,. 

. . (�i· Du'· %uJ�lo:nge' Ko'I1�'gialorg�n 'hat' unbe­
,dlldec' der Bestimmung -dt'-s S 65 .Ab.r. 1 ür. d 

. eine Habiliutiowlcommij,Jion ·cinzusetzen. 'Bei 
der .Zu31mme�leaung dieser Kommission (5 1 5  
Ab,: 9 )  kön nen neben FadlV Crtrctcnl aUJ den 
Mitgliedern ' des zuJtlodige:1 Kollegi210rgans ludl 
f2dlv ertreter. lnderer UniTersititell zugezogen 
'Werden.· Un ter Fadlvcrtrctc:nl sind Univcrsitiu­
professoren, UniTenitiudozentcn, ' Universitlu­
I"is ten ten und UniTcrsitäuld:coren zu Terste­
hen. Dir D �timmungen des 5 26 Abc. :} und � 
,eIten l inn gem:iß. 

1 0  

25 . S 34  Ab • •  1 letzter Satz lautet I 
' Der Beschluß ist dem Bundesmin i s te r  für 

Wissenscha f t  und Forschung schri f t l ich mitzu­
teilen • •  

26 . S 35 Ab • •  1 lautetl 
' (  1 )  Die Lehrbefugnis ( venia doeendi ) f ü r  

ein wis senscha ftliches Fach wird nach Maßga­
be der folgenden Bes t immungen erworben . "  

27 . S 35 Ab • •  2 letzter Sats lautet I 
' Die Verleihung der Lehrbe fugnis i s t  dem 

Bundesmini s ter fUr Wissenscha f t  und For ­
schung schrif tlich mitzutei len . '  

28 . S 35 Ab • •  4 lautetr  
' ( 4 ) Das zuständige Kollegia lorgan hat un­

beschadet der Bestimmung des S 6 5  Abs . 
l i t . d eine Habilitationskommiss ion e inzu­
setzen , sofern das beantragte Habi litat ions­
fach zum Wirkungsbereich der Faku ltät (der 
nicht in Fakultä ten gegliederten Univers i -

. ! "" I 

tät )  gehört . Bei der Zusammensetzung dieser 
Kommis s ion (5 15 Abs . 9 )  können neben Fach­
vertretern aus den Mitgliedern des zuständ i ­
gen Kol legialorgans auch Fachvertreter ande­
rer Universitäten zugezogen werden . Unter 
Fachvertretern sind Univers i tätsprof esso ren . 
Universitä tsdozenten , Univers i tätsa s s i s ten ­
ten und Univers itä ts lektoren zu verstehen . S 
2 6  Abs . 3 und 4 gelten sinngemäß . '  

29 . Im S 36 Ab • •  1 entfällt die lit.  e ;  l i t .  f 
wird in lit . e umbanannt .  

- ( ,- . . . . . " , ; .. . 
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Fehle die .vor2uUet7.unr. gCOliß 
lie . . c, so ist du Ansudlco , zwca • .  Ergillzun&, 
zurüdt:uHdlen. 

J36. (3) Jnt zweiten : 'Absdmite des ' I'hbiliutions· 
verhIIrens ' ist zu priiCen, ob die Jübiliutiolls­
sd\rifc oder die :Is H:biliutionssdJrift geltenden 
wissensduf tlidlen ,\ rbeiten: · ' . 

.' : : :) methodisdt cjnw.:nd�rei durd.'gcf
,
ührt .s

ind; 
b) neue '\Vissensd\2ftli�l� Ergeb'�lSse �ntl1 2lten � 
e) die wissensdl1ftlidle Dchcrndlu�g des H�. 

, biliutionshmcs ' und die Fihigkcit zu sel­
. .  ner Förderu'ng beweisen" ';' '-: , '  ' 

Es sind zwei vonein:�der ull2bhingige GUUdlte':' 
von Mitgliedern der H:biliu tionskolllmissio? 2US 
dem Kreise ' der Universititspro(essoren elll7.ll· 
holen.' Bei dies�r Prüfung , ist :Udl' das Ergebnis 
der Begutidltung ' der inderen wissens�\�fd�d\en 

'Arbeiten zu berüdtsidltigeri. Dein I,hb.lst:ltIons­
'IP'�rber Hehe es frei, Guudlten über die H:bili­
t 2 tiOOlidltiEe, .eine 1I1deren , wissensdi.,,(t1i�\en 
Arbeiten und seine Jonstige ' 'I\'isJcmdl2Etlsdle 

�,ncig keit' ToriulegeiJ , '"  Die im ,H:biüutions"er­
' h hren erw:l1een ' Guc:dlt'en ',ind vor Desdlluß-

f:mll\!,: der Kommi"ion dllrc:h t. .... e,i .W�d'cn zur 
. .  EimidH für 'die Miq�liei:leC' äer f-bbllscatlonskom· 

" mi,nion, dn zusti.ödigen Kol leg,i�lorg:n, u�d de�\ 
, 1 h bil iuuorii .... erbcr beim Debon. :n UllIveru­

. : t:iten ohne F:kult:iugüederung bei der Universi­
·,." I:it�dircktion • ..tuh:ulegen. 

1 1  

3 0 .  Der letzte Satz des S 3 6  Abs . 1 laute t .  
' Fehlt d i e  Voraussetzung gemäß li t .  e .  s o  

ist d a s  Ansuchen zwecks Ergänzung zurückzustel­
len . "  

3 1 .  5 3 6  Abs . 3 lautet .  
" ( 3 ) Im zweiten AbSChnitt des Hab i l i ta t i ­

onsverfahrens i s t  z u  prü fen , o b  d i e  Habi l i ta ­
tionsschri f t  oder die a l s  Habi l i ta t ionsschri f t  
geltenden wis s enSCha ftlichen Arbeiten 
a )  methodi sch einwandf re i  durchge führt s i nd . 
b )  neue wissenschaf t l iche Ergebni s s e  entha lten 

und 
C )  die wis s enSCha f t l iche Beherrschung des Ha bi ­

l i ta t ions faches und die Fähigke i t  zu se iner 
Förderung beweisen . 

( Verfassungsbestimmung ) 
Es s ind zwei voneinander unabhängige Gutachten 
einzuholen , eines davon von einem der Hab i l i ta ­
tionskommis s ion angehörenden Univers i tätspro­
fessor . das zweite von einem im Ausland tät igen 
wissenscha t te r .  Ist die Einholung eines aus län­
d i s chen Gutachtens unmög lich , so kann es durch 
ein Gutachten eines fachzus tändigen hab i l i tier­
ten Univers i täts lehrers einer anderen i n länd i ­
schen Fakultät ( UniverS i tät ) ersetzt  �erden . 
Bei dieser Prüfung i s t  auch das Ergebn i s  der 
Begutachtung der anderen wissenSCha f t l ichen 
Arbe i ten zu berücksichtigen , Dem Habi 1 i ta t ions

,
­

werber s teht es frei , Gutachten über d i e  Ha b i ­
litat ionss chri f t ,  seine anderen wissenSCha f t l i ­
chen Arbeiten oder seine sonstige wissenscha f t ­
liche Tä tigkeit vorzulegen , Oie im Habi l i ta ­
tionsverfahren erstellten Gutachten s i nd vor 
Beschlußf a ssung der Kommiss ion durch zwe i Wo ­
chen z u r  Einsicht für die Kitglieder d e r  Habi ­
lita t ionskommis s ion, des zuständigen Ko l leg i a ­
lorganes und den Habilita tionswerber be im Deka ­
na t ,  a n  Univers itäten ohne Fakultätsgliederung 
bei der Univers itätSdirektion . aufzu legen , -
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.f�. (�)  Im dri tten' i\bschnit,t de;:'}-bbÜitati�ol�er·. 
: {l hren, sind 'die ' 'didaktüdlen F:ihjgkeicen de$ 
; D ewerbert z� beg� C2chtcn; '  Hiebd · ist 'inJbeson· 
" dere eine ,Utighi c  d. Un iTCrticiulektor (S ')8) 
' 2:U beriIdc.ich tigclI: Kann 'der Bewer&er kein e  für 
� ein e Deurteilunt lusreidlenden Un ceHagcit ü ber 
"c:lne bi$herise 'I..:chrtitigkcit' 'yorlegen, ' . 0  h:tt er 
n2ch po.iciTem Ab,dtIu ß da zW'eiteri Ab;dlnitta 
des I i:zbiliutionlTcrf:threns ' du Rcdlt :tuE die 
Erteilung einer remuneriertea LcJlrauftriga 'lU. 
dem H.1bilititioiLifzcn im Ausmiß Ton bödutens 
zwei Wodlcnstunden für 'ein Semester oder -
im Einvernehmen mit ' dem betreffenden Vortr2. 

. g enden � :tu! ' di e  'Obern2hine c:iltd TeUer einer 
bcs tehenäen ' Lehrvcrziut�t\lng:'  SoidIe Lchf"Ter­
Inst.1 l tun�en iind lu,d rüddiCh z/. 'zum Hzbiliu. 
tiöillTerf�hren gehöri, 'znzuk üodigen ; ,ie ,ind in ' der Regel' ,..ihreod • ein« -Teile. dci Seme· 
iten mit einer ea t::r prechend erhöh'ten Z:JtI Ton 
WodJenftunden durchzuführen. WenigJtcu zwei 
M i tglieCler : der �.Hlbilit2 tiorilko,!,iniu��,

n : :h2ben 
' der LchrvcClnstzltong : regelmlßlg , bcl2:u'\ll"ohnen 

und 'ein ' Gliüdlten'; übcr:'die , hiebci erll';esenen 
didlktisdwI F:ihigr.eiteri Ibiu&,ebea� } ' r:::;:" " : 
:" '(5) Im 'yieri:�n AbsdlliiCc "des I-hbil iutio n

',vcr. 
f.ll r ens ist ein Kollo'1uillln über die H.büit2tion�­
sdITifc und die soristigra ,...isJensch2fdidlen ;\rbel' ,  
tCII zu ber.utlc!Jcen. An einen '  einleitenden Vor • .  

, 

trog des, I-hb i l i t1 CiollSwerber�' h�t sidl eine �i!. 
k u s sion In7.\udlließen. Alle Mlcglleder "er Hlb llJ­

u tionskommission luben ,dem Kolloqu ium bei­
zu wohnen, jedodl ntzdlc die Abwesenheit ein - ·  
zdner Mitg l ieder d u  Kollo<luium �id 't ungültig. 
D.s K o l loquium ist  öCfen d idl ;, S 2'*'  !obs. 6. des 
Allgemei nen HodlSdlUI.Studiengesecze:I

. 
gilt smn­

gemiß. An der Diskussion
. 
�ön �len s .dl �e?en 

den M itg liedern ,d�r . I·hb,llu tlO,ukommus!on 
Uni versit:i ts lehrer, Miurhei tcr im Lehrbetrl�b, 
sonn ige M i tuhcitcr  ;m w issensdl l fdidlen Betrieb 
sowie �rdend id,e Hörer· 'der becr,cCfenden Fa�l' 
r id l tu i1ß; i uf B,ctclduß ' der l-h-öil i t2  :jonskom�lJ' 
sion : i u dl :' Absolventen oer �'C:t re�eriden: F2.dl' 

, 
ridl tuAg be tei ligen, für  : dic Beurteilung S Ind 
weni g e r  die Einulkeriri tniHC: (jes Be .... erben ent· 
td,cidcnd 11s d i e  method isdle B eherrsdlung und, 
die ... · issensdllfdiche Du rdldringung des Hzhiti-
tHions( ldlC,. . ., 

1 2  

3 2 .  5 36  Aba . 4 laut e t .  

' ( 4 )  Im dritten Abschnitt des Habi l i ta _  

tionsverfahrens s ind die didaktischen Fähigke i _  

ten des Bewerbers aufgrund zweier von der Hab i ­

l i tationskommi s s ion einzuholenden Gutachten zu 

beurtei len . Kann der Bewerber keine für eine 

Beurtei lung aus reichenden Unterlagen über eine 

b i sherige Lehrtätigkeit vorlegen , so hat er das 
Recht a u f  die Ertei lung e"Lnes Le.hra u f trages aus 
dem Hab i l i tations fach im Ausmaß von höchs tens 
zwei Wochenstunden für ein Semes ter . Sol Che 
Lehrveranstal tungen s ind ausdrückl ich a l s  zum 

Habi l i ta tionsverfahren gehörig anzukünd igen , 

Wenigstens zwei Mi tglieder der Habi l i ta t i on s ­
kommis s ion haben der Lehrveranstal tung regel ­

mäßig bei zuwohnen und Gutachten über die hiebei 

erwiesenen didaktischen Fä�igkeiten abzugeben , -

3 3 .  5 36 Aba . � lautetl 

' ( 5 )  Im vierten Abschn i t t  ist ein 
'
Ko l loqui ­

um über das Habi l i ta tions fach unter Bedachtnah­

me auf die Habi l i ta tionsschri f t  zu begu tach ten , 

An einen einlei tenden Vortrag des Habi l i ta t i ­

onswerbers ha t s ich eine Diskussion anzu­

schließen . Alle Mitglieder der Habi l i ta t ions . 

kommis s ion haben dem Kolloquium be i zuwohnen , 

jedoch macht die Abwesenhe i t  einzelner Mi tg l ie ­
d e r  das Kol loquium nicht ungü l t ig . Da s Kol lo­

quium i s t  ö f fentliCh ;  S 24 Abs . 6 des Al lgeme i ­

nen HOchschul-S tudiengesetzes gi l t  s inngemä ß ,  
An der Diskuss ion dUrfen s ich neben den Mi t ­

gliedern der Habi l i ta t ionskommiss ion Uni vers i ­
tä ts lehre r ,  Mitarbeiter im Lehrbetrieb, sons t i ­

g e  M i tarbei ter i m  wis senscha f t l i chen Be t r i eb 

sowie orden t l iche Hörer der betre f f enden Fa ch ­

richtung , a u f  Beschluß der Habi li tat ions komml s ­

s ion auch Absolventen der betre f f enden Fach . 
richtung beteil igen . Fü r die Beurte i l ung s i nd 

weniger die Einzelkenntn i ss e  des Bewerbers ent­

scheidend , als die methOdische Beherrschung und 
die wi s senscha f t l iche Durchdringung des Ha bi l i ­

tat ions faches . ·  
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156.(7) Unbesd12det ';le; : 'Ab;'::�6 ·; J��t.: ;�\ Sd,Juß 
des emen; zweiten iul d .  öricten ' Ab,dl�ittel de, 
H:lbilit:ltioruvcrf :lhrens 'die Y·bbiliutiollskommis. 
,ioll mit Desdleid ' zu ent;d,eideo, . ob ' der Be­.... erber zu' ': �n weiuren Ä.b$d,niüe� dis fbbiJi­
[2 tiorUv�rf ihre'n;;  'ztigcl�ucri': :  ';"ir'J: : Desdllü"", 
über eiDen gegenüber dem: · 'Arisudie'n einge- · 
sdlr'inkteti' Usnf ln.g 'der tclJrbefugni, k5n �cn 1m 
Eride des z�eiten. dritten ' und 'vierten Absmnit­
tc:s gef 1ßt. werden. N 1dl 

. 
rositiTer Beurtoilung . . 1 1 1.cr. Ab,dlp-itte; gilt �ie Lehrbefugni, 21, Uni­

'versititsdozent "Torbcli 1 ldiCh • der ' �criehmi�ung 
deI Bundesministen für' Wjjlenid12ft und For­
SdlU�g :l.1� � rtei l t. S .  J� A�., .

.
. ". gi!� .rinngcmiß. 

· (8) Bei B��rbern: deri:il �(,S���d12ftliche Qu:l­
lifihtion 'lüßer Z""eiId r t�ht. bnn die Kom­
ID IUlon .Tom KolJoqui�in ' Absund :. ocllß1en. 

. Dies : gilt . :lum für . dea F:l11 . eines . An­
: ludle", um die Wicdercrl:lngung einer erlosme· 
nen L�roe!u inil und für' die .Ausdehoung der 
Lehrbe!ll�nis . 2u! c!n . y.eiteres Fach (feil gebiet 
einu F2dtes). '. 

S 37. ( I )  Gegen die Zurüd: .... euung oder Ab­
.... eisung eines l-hbilitltionS2oiudteni sowie gegen 
di� · V crJeihunlt . einer . icy;enilbcr . def!1 . An­
sudlen cingesdlrinktcll : LehrbcC u gnis : Hoht. dem 
nC"'crbcr . i1lIlerJ12 1b. ';on zwei ::Wodleo·. die Beru� 
(ung , n den P.undC�lIlini.Her, Hi r ,  \Viuel\sd,2( t und 
Fo rsdl U n g  olTen. ·Der Dundcsininister [ür ·.Wi.uen­
sdl2.f t und Forsdlung h2 t ,uE Grund. cinu Deru­
fung oder, von Amu 'I\'egcn in. Ausübung des Au(­
s idl tu·edl tcs den DesdlC:id zu beheben, .  wenn: .. . 

, ,) einer· der ' D"d,lüsse über die : vier Ab­
. . · ",�," ittc de., · I h biJiu rioniycrhhrens . Dlit 
!'. • der. ßegut2dltllng . des " betrelTenden . Ab­
' . . , sdmittes in einem ·unbegründeten .. Wider-
., . sprudl s teht; . . . " ' . . . . . 

· b) ""'csentlidle \;orsdlri(ten ·über du fhbilit2-
'; '. . tionsvcrc 2 hren vcrlct::t ";\'u rden ; 

. 
. . •  

· c) der D csdlluß · 2nderen Ges�tzen ode�· Ver­· . '  ordnung'ca w iderspricht." · 
.. ' 

1 3  

34 . S 36 Aba . 7 lautet a 

• (7 )  Das Habi l i tationsverfahren kann unbe­

schadet des Abs . 1 auch bereits 1m zwe i ten oder 
dritten Abschnitt abqebrochen und das Habi l i ta­
tionsansuchen mit Bescheid abqewi esen werden , 

wenn die Habil ita tionskommission festste l l t ,  

daß d e r  Bewerber aufqrund der bisher erfolqten 
Beurtei lunq fUr die Verleihunq einer Lehrbe fuq­

nis n icht geeignet ist . Die bescheidmäßiqe Er­
tei lunq einer Lehrbefugnis erfolgt nach Durch ­

führunq und zusammenf�s s ender Würdigunq der Be­

urtei lunqen a l ler Abschni tte des Hab� l i ta t ions­

verfahrens ,  wobei Uberdies eine a l l fä l lige w i s ­

s enscha f t l iche Tätigkeit des Bewerbers · im Aus ­

land sowie dessen a l l fäl lige außeruni ve r s i täre 

wissenscha f tl iche Tätiqkeit a l s  Beurtei lunqs ­

kriterien zu berUcksichtiqen s i nd .  S 30 Abs . 4 
q i l t  s innqemll ß . -

3 5 .  S 37 Aba . 1 laute t a 
" C l )  Geqen die Zurückwe i sunq oder Abwe i sung 

eines Hab i l i ta tionsansuchens s·teht dem Bewerber 

i nnerha l b  von zwei Wochen d i e  Beru f ung an den 

Bundesmin i s ter für Wissenscha f t  und Forschung 

o f fen , wenn der Berufunqswerber gel eend maCht , 

daß der Bes cheid : 

a )  von e inem unzus tändigen Organ herührt : 
b )  unter Außerachtlassung von verfahrensvor­

schri f ten zustande gekommen i s t ,  bei deren 
Einha l tunq das Orqan zu einem anderen Be­
schluß hä tte kommen können : 

C )  im Widerspruch zu qeltenden Gesetzen ode r  

verordnunqen steh t .  

Wird der Berufunq stat tgegeben , i s t  d e r  B�­
scheid zu beheben . -
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§'3l (2) Riclmt sidl die Be�(un� . des Bewerber; 
gegen die Ab \\'eisung wegen .neg2tivu Beurtei­
lung einer im 7.�·eiten , dritten oder .  vierten Ab­
sdlOitt .des l-bbiliutionsverhhrens 7.U prüfenden 
Leistung, '50 LH dieser· und die folgenden Ab­
scltnitre <fes VerfJhrcns ' von . ein�r besonderen 
I·hbili tl C ionskommission neu durclIzuführen , die 
vom Bundesminister f ü r  Wüsensdl:lft und For­
sdmng nld\ . Maßgabe der Bestimmungen des 
§ J5 Abs . .j einzusetzen ist. D ieser Kommissi"n 
Juben Fnhvercretu von wenigstens zwei ande. 
ren . FJkulclteo . (Universit!iten), erforderlichen· 

' fJ / ls  .:lu dl an .1 I1Slindisdlen Universititen (Iiodl­

scllulen) tltige ! 'österrcidlisclle ' Stutsbiirger 
oder 2ndere F2chvertreter gleidl7.uhalt�nder QU2' 
l ilibtion anzugehören, die einer von der Oster· 
reidlisdlen Abdemie der Wi.uensdl:lf teo zu er­
Hellenden Liste zu en eodl lnen . sind, wcldle eine 
a Ulre idlende Z21I! von F2dlvernetero zu eoth2 1-
ten l\ J t. Ein al lfil l iger Lehr:lu ftr2g (S 36 Abs. "') 
u n d  dl.$ Kolloqu ium (S 36 Abs. 5) .. iod :In der 
Un i vcrsi t it  (Flkultit) du rdlzuführen, bei der 
d2' . ,\nsudlen um Verleihung ' der Ldtr­
befugn is . u rsprüngl idl . eingebr2cllt . wurde. 
Dic . besondere ' I-bbiliutionskornmission . ent­
scheidet ludI, v.'enn sidl dic Berufung gegen die 
Verleihung einer gegellüber dem Amuchen ein­
gesdHin kten Lehrbefugnis (S 36 Abs. 7) ridl tCt. 

Gegen die Ent.ldleidung der bc�onducn I-hbili­
ution;kornrnis,\Sion ist. kein ordentlidlcs RedIu­
mitte:! zu liss ig. S 35 Abs. 2 leutCf SltZ gilt" ,ino-
gccniß. . . . . • _ . . . . . 

1 4  

36 . 5 37 Ab • •  2 lautet . 

- C 2 1  Richtet . i ch d i e ae r u t unq d • •  aewer · 
ber. gegen d l e  Abwei sung wegen nega t i ver aeu r ­

t e l l u ng e l ner 1 .. zwei t.n . d r i t.ten oder v i e r ten 
Abachnl t t  de. Habi l i tat10n.v. r f ahrenl z u  p r ü ­
fenden Le i . tung , .0 i a t  d a .  Ha b i l i ta t l on . ve r ­
fehren yon e l ner be.onderen Habi l i t�t i on s ko�­
.. l a . lon neu durchzufUhren . Die.e i . t  vo� obe r ­
a ten Kollegielorgan nach Hangabe d e s  S 3 5  
Ab • •  4 e l nzu.etzen . D i .  H i tg l i .d e r  d e r  KO� l ' -
8 ion werden vo .. ober.t.n Ko l l eg i a lorgan e u t ­
grund yon Vorachligen der Ös terre ich i sChen 

Akade .. ie der Wia.enacha t ten tUr d i e  Ve r t re t e r  

der Uniyer. i tl t l prote •• or.n und d e r  i n  S 6 3  
Ab. . I l i t .  b genannten Pe .. oneng ruppe low t e  
von der Ö.terreichiachen HochschU l e r . c he t t  t ü r  
d i e  Vertreter der S tud i e renden be s t e l l t . 

Per.onen , d i e  bereit. am Ve r t ahr.n erst.r l n ­
. tenz aitgewlrkt hab.n. d U r t e n  d . r  Ko�I " L on 

nlch t  angehören . 

( Verfassungsbestimmung ) 

Dieser Kommiss ion haben Fachvertreter von we­

nigstens zwei anderen Fakultäten ( Un i vers i ­

täten ) ,  erforderl ichen f a l l s  auch i m  Au s l a nd 
tätige Wissenscha f ter anzugehören . Gegen d i e  
Entscheidung der besonderen Habi l i ta t I onskom­

m i s s ion i s t  kein ordentliChes Rechtsmittel zu­

l ä s s ig . 5 3 5  Abs . 2 letzter Satz gilt s innge­
mäß .  -

3 7 .  Dem 5 37 wird tolgender Abs . 3 angefUgt . 

- ( 3 1  Bei Säumni s  ( 5  7 3  AVG 1 9 5 0 )  des i n  
erster I n s tanz fUr die Entscheidung ilber den 

Habi l i ta tionsantrag zuständigen Ko lleg i a l organ s  
geht d i e  Entscheidungspflicht a u f  Antrag des 
Bewerbers a n  das oberste Kol leg ia lorgan ilb� r . 

Dieses hat in s inngemäßer Anwendung des Abs . 2 
eine besondere Habil i ta tionskommiss ion zur 

DurchfUhrunq des Habi l itationsver fahrens e i n zu­

setze n  . •  
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S J8. ( 1 )  Universitiulektoren sind: 

:) ln di� . UniverÜtit . beru{�ne Bundolchrcr 
und Yertngslehrcr lI/er Ver.vendungsgrup­
pen. Sie beiae" die Unternchubefugnis 
für d:s vOn ülnen vertretene F:zdl (die ' 
VOn ihnen vertretene Fertigkeit) ; I 

(2) nu,�dcsleh;e
'
r �n d  Vertr2r,slchrer �rwerb� ·� mit lleginn ihrer Verwendung 2n d�r Universitit 

die Unterridluhefugnis für d2l yon i/men Ter-: 
t!"etelle F2eh (die '"on iJlrlen vertretelle Fertig­
keit). Die Unterridltly·erpllidlcunr. u!Jc! ihr Aus­
nnß il c ;  vom Dunde5ll�i : ; iltc:r. für Wissensdu{t 
und FOl"idlllllg je .... 'ils /l.:dl M:ßg2be dC1 De­
d: rfe.s unter Derücksidltigung- der. StudiellTor­
sdl!if cen . fcsauseo:cn. · ·  Die : ruerut-·- und . be:ol­
d ungsrcdltlidle Stellung bleibt unberührt. . :  ',: . 

(3) Anderen P�nonm �:ZM die l.!nte�dtts­
bcfugnu für ein F:cD oder eiDe FertlgkClt Tom 
zus tändigen Kollcg1alor, 2n.  D:a6 Oberprüfuns der 
Qu:li.6k:ztion . dC! Bewerb�� n:ach M�ßg2be des 
BedarfeS Terliehen 'Wuden. Der BC1chluß bedarf 
der Genehmigung des BUQde,minute� für Wis­
semcD:zfc und FoncDung. 

1 5  

3 8 .  5 3 8  Ab • •  I l1t. a laute t l  
" a ) Bundes lehrer_ und Vertraqslehrer : S i e  

bes i tzen d i e  Lehrbefuqni s  t U r  die Lehrveran_ 
. s ta l tunqen , mit deren Abha l tunq s i e  be traut 
werden ; -

3 9 .  5 3 8  Ab. : 2 lautet I 
- ( 2 ) Bunde.lehrer- und Vertraqs lehrer wer­

den auf Antrag der Personalkommlss ion au tqenom­
men . Der Lei ter der betref fenden Univers i ta ts -
einrichtung 

vorschlages 

mäß .  

ist vor Erstel lung des Beset zung s _  

zu hören . 5 4 0  Abs . 3 g i l t  s l nnge-

4 0 .  5 3 8  Ab • •  J zweiter Satz enfä l l t .  

4 1 .  Dem 5 38 wird nach Ab • •  7 folgender Ab • .  8 
angetUqt l 

" ( 8 )  Der Bundesminis ter t ü r  Wissenscha f t  
und Forschung kann die Zahl der gemäß Abs . 4 z u  
erteilenden nicht remunerierten Lehra u f t räge 

nach Maßgabe der budqetä ren Mittel du rch die 
Festse tzung von Pauscha lbeträqen oder Stunden­

kontingenten begrenzen . Die Ertei lunq n iCht 

remunerierter Lehrauf träqe i s t  dem Bundesmi n i ­

ster fUr Wissenscha f t  und Forschunq in d e r  von 

d i esem f e s t zusetzenden Form m i t zutei len . "  
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}ltD . (2) Ihrc' Aufnahmc ' erfoigt auf An·m.g der 
Pcrsonalkommission (S 6S Abs. 1) nach Aus­
schreibung des Dienstpostens (S 23 .A-bs. S). piese 
h:tt vor der Antngstdluitg du OrgaD, das für 
dic in Betracht kommende Universitätseiniich­
tung zustindig ist, zu hören. 

§�o. (-4) Die Penonalkommission hat nach Anhö- , 
rung des BecreHcWn Dach beson<ieren ge­
setzlichen Vorschriiten die Dienstpflichten fest­
zulegen; insbesondere üt auch anzuordnen, ob 
und in welcher FUAktion du Univcnitäuassl­
scent in einer Abteilung (S -48 Abs. 2) oder 
Arbeiugruppe (S -48 Ab •• 3) miauarbeiten hat. 

eS) Ober die Verlängerung des Dienstverhält­
nisses enuchei4ct die. Persona1kommissioD, übu 
die Oberleitung in ein dauerndes DienseverhältnÜ 
der Bundesminister für Wusenschaft und For­
schung. 

§�1. (2) ' Vercragsassütenten sind nich Ausschrci­
bunt des Dienst;postens (S 23 Ab •• 5), nach An­
hörung des für die iD Betracht kommende Uni­
versicäaeinrichtung . zuständigen Organs durch 
die Penonaldtommi.Aion (S 6S Ab •• 1 lic.. c) auf 
deren A..nuac durch den R.ektor im Rahmen des 
DienscpOItenplanes auf bestimmte Zeit aufzu­
nehmen; in der cleichm Weise ist da.s Dienst­
verhiltzüs allen/alU zu Tulincern. 

O} S .fO Ab •• 3 uDd -4 gelten sinngemäß. 

S -42. (1) Swdicnassücenten sind Vererags­
bedienstete des Bundes; die nach beson­
deren gesetzlichen Vonchrifun %Ur Minrit- : 
kung bei Lehrnransca!t:ungen und wissen.sdu.It­
lichen Arbeiten auf benimmce Zeit aufgenom­
men werden. Als Studienwistcnten können

. 
au� 

Studierende aulgeaommen werden, welche die Eur 
die Verwendung in Bccnchc kommenden Prü­
fungen oder wesentlich. Telle denelbcn schOD ab­
gelegt haben. 

- (Zr Demönstntörcn sind bis zur ' HllEtc einer 
voiien Diensc1eistung beschdtigte Veruagsbedien­
Stete des Bundes, die nach besonderen gesetzlichen 
Vorschriften auE bestimmte: Zeit aufge�ommen 
werden. Ihnen obliegt die Mitwirkung bei Übungen 
und Praktika sowie allenfalls auch bei ' anderen 
LehrveranStahungen. Als Demonsuatoren kOnnen 
Absolventen oder Studierende aufgenommen wer­
den . welche die EUr die Verwendung in Betracht 
ko�menden Prüfungen oder wesentliche Teile der­
selben schon abgelegt haben." 

1 6  -

4 2 .  5 39 Ab • •  2 lautet. 
" ( 2 )  Die Bestimmungen der SS 30 Abs . 4 und 

38 AbI . 5 ,  6 und 8 gelten Sinngemä ß . " 

4 3 .  5 40 Ab • •  2 laut.t. 
" ( 2 )  Ihre Aufnahme erfolgt auf Antrag der 

Personalkommission ( S  65 Abs . 1 lit . C l : diese 
hat vor der Antragstellung den Leiter der Uni­
versitätseinrichtung, der die betref fende Plan ­
stelle zugewiesen ist, anzuhören . -

' • •  Oie Ab.ätz. 4 und 5 de. 5 40 sind zu strei­
chen. 

45 . 5 41 Ab • •  2 Und 3 lauten . 
" ( 2 ) Vertragsassistenten werden auf Antrag 

der Personalkommission ( S  65 Abs . 1 l i t .  c )  
durch den Rektor aufgenommen/ die Personalkom­
mission hat vor der Antragstellung den Leiter 
der Universitätseinrichtung , der die Planstelle 
zugewiesen ist, anzuhören . In gleicher Weise 
ist das Dienstverhältnis allenfalls zu verlän­
gern . 

( 3 )  S 40 Abs . 3 gilt sinngemAß . "  

4 6 .  5 42 Ab • •  1 bi. 3 lauten. 
" ( 1 )  Studienassistenten sind tei lbeschä f ­

tigte ve�rag.bedienstete des Bundes , die nach 
besonderen gesetzlichen Vorschriften zur Mi t­
wirkung bei Lehrveranstaltungen und wissen­
schaftlichen Arbeiten auf bestimmte Zeit aufge­
nommen _rden . 

( 2 )  Demonstratoren sind . teilbeschäftigte 
Vertragsbedienstete des Bundes , die nach beson­
deren gesetzlichen Vorschriften zur Mitwirkung 
bei Obungen und Praktika sowie allenfalls auch 
bei anderen Lehrveranstaltungen auf bestimmte 
Zeit aufgenommen werden . 
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(3) Studienassistenten und Oemonstratören . 
si;d auf Antrag der Personalkommission (S 65 
Abs. 1 lit. e) durch den Rektor im Rahmen des Stel­
lenplanes !Uf_ bes��mm�e ZeiJ .aufzune��e�." - . . Dle PersonalkommuSlon hu 
vör -der Äntr�gstcl1ung das Organ, das für die 
Ur Betncht kommende Universititseinridltung . 
zuständig ist, zu hören. In der gleichen Weise ist 
das Dienscverhiltnis aUenfalls zu verlingera;t-__ . 

.. 5 40 Abs. 3 und 4 gelten sinngemlß." 

§ lt2 ... (4) Tu-tor�� sind S�die���de oder Absolvente�-;· 
welehe die für die Verwendung in Betracht kom­
.:nenden Prüfungen öder wesentliche Teile dersel­
ben schon abgelegt haben und die vom %ustlndigen 
Kollegialorgan (S 64 Abs. 3 Iit. I bzw. S 7S Abs. 2) 
mit der begleitenden Betreuung von Studierenden 
auf bestimmte Zeit betraut werden (Tutoriumsauf­
trag). Ein Dienscverhä:ltnis wird hicdurch nicht 
begründet." 

- - . . . 
Remunerierte . Lehraufträgc und Unterrichts­

auft:äge 
S 43. (1) Auf Antrag des zusündigen Kollegial­

organs kann dcr Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung an Universiütslebrcr remune­
rieree Lchnuftrigc und Unterricbtsauftrige zur 
Abhaltung bestimmtet Lchrvcranstaltungen 
auf bestimmte oder unbestimmte Zeit %wedu 
Sicherung der Vollständigkeit der Lchrveranstal­
tungen, der Vielfalt der Lehrmeinungen sowie 
der individuellen Betreuung der Studierenden · 
erteilen. Die Bestimmungen des S 5 1 Abs. 9 des 
Gehaltsgcsec::cs 1956. BGBL Nr. 54. werden niche 
berühre. . 

(2) Für remunerieree L�hnuftrige ode.r Unter­
richtsaufcräge gebühre eme Remunerauon nach 

I Maßgabe besonderer gescalicher VorschriEten . .  
I 

- 1 7  -

( l )  Studienassistenten und Demonstra toren 
werden auf Antrag der PersonalkommiSSion ( s  6 5  
Abs . 1 lit . C )  durch den Rektor aufgenommen . 
Oie Personalkommission hat vor der Antraqstel­
lung den Leiter der univers itätseinrichtung , 
der die Planstelle zuqewiesen ist, anzuhören . S 
4 0  Abs . 3 gilt Sinngemä ß .  In gleicher Weise ist 
das Dienstverhältnis allenfalls zu verlängern . "  

4 7 .  Oea 5 4 2  Abs . 4 wird folgender Sats ange­
fUgt. 
· S  38 Abs . 8 gilt sinngemäß . ·  

4 8 .  5 43 lAutet. 
· 5  4 l .  ( 1 )  Universitäts lehrern können zur 

Abhaltunq bestimmter Lehrveranstaltungen remu­
nerierte Lehraufträge und Unterrichtsauferäqe 
auf bestimmte Zeit erteilt werden . Oie Ereei­
lung erfolqt auf Antrag des zuständigen Ko l l e ­
qialorqans durch den Bundesminister f U r  Wissen­
schaft und Forschung . Sofern dieser den Faku l ­
eäten ( Universi täten ) Budgetmiteel i n  Form von 
PaUSChalbeträgen oder Stundenkontinqenten zu­
teilt, s i nd die einzelnen remunerierten Lehr­
aufträge ( Unterrichtsaufträge ) vom zuseändiqen 
Kollegialorgan nach Maßgabe der zuqewiesenen 
Kittel ( Stundenkontinqente ) zu ereeilen . Oie 
Bestimmungen des S 5 1  Abs . 9 des Geha l esgeset­
zes 1 9 5 6 ,  BGBl . Nr . 5 4 , werden niCht berUhre . 
Das Kolleq1alorgan hat die von ihm getrO f f enen 
Entschei�ungen dem Bundesminister fUr Wissen­
schaft und Forschung in der von diesem festzu­
s etzenden Form mitzuteilen . 

( 2 )  Für remunerierte Lehraufträge ( Unter­
r1chtsauf träge ) gebührt eine Remuneration nach 
Maßqabe besonderer gesetzlicher Vorschri f een . 

269/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)76 von 91

www.parlament.gv.at



(3) Ein Dienstverhiltnis wird durch die �r­

. teilung emes remunerierten Lehrauftrages nIcht 

. begründet. 
! 

SOlUtige Mit�rbeiter im wisselUch�ftlichen 
Betrieb 

S H. (1)  Als sonstige Mitarbeiter i� w
.
�en­

sch�ftlichen B euieb werden an den UnlverSltu�n 

Be�mte und Vertngsbedienstete des Bundes Im 

wwensc:h�ftlichen Dienst sowie in �nderen Dienst­

zweigen. für welche die VoU�dung eines Hoch-
! sdlulstudiums vorgeschrieben 1St, verwendet. 

(2) Veruagsl:ieCllensme sind auf ·Aauag . 'der 
PcnonalkoJnmwion (S 65 Ab •• " 1 lit.: c) durch 

. den-Rektor i.m .• Rahmen . des Dienstpostenplaaa 
�uI%UneluneD. Die Personalkoaunissioa bat TC?r 
der Antra,stelluar das Organ, das für die in Be­
tracht kommende Universitätseinrichtung zu­

ständig ist. zu hören. 
(3) S ''0 Ab •• 3 um! 4 gelten si1Ulgemäß. 

sOnstige Bedienstete 

S "5. ( 1 )  Als sonstige Bedienstete werden
. 

an 
den Universitäten Beamte und Veruagsbedlen­
stete des Bundes verwendet. 

1 8  

( 3 )  Ein Diens tverhäl tnis wird durch die 
Ertei lung eines remunerierten Lehrau f trages 
( Unterrichtsauftrages ) nicht begründet . "  

4 9 .  S 44  lautet I 
·Wissenschaftliche Mitarbeiter 

( I )  Als ' wiuenschaftliche Mi taroei ter 
( S  23 Abs . 3 lit . a Z 1 )  und als wis s enscha f t ­
liches Personal i n  den Univers itätsbibliotheken. 
( S  23 Abs . 3 lit . b Z 1 )  werden Beamte und 

Vertraqsbedienstete des Bundes verwendet . für 
die die Vollendung eines Hochschul s tudiums 
vorgeschrieben ist . 

( 2 )  Wissenschaftliche Mitarbei ter ( S  2 3  

Abs . 3 lit . a Z 1 )  werden auf Antrag der Perso­
nalkommis sion (S 6 5  Abs . 1 lit . c )  aufgenommen . 
Vor der Antragsteilung ist der Leiter der Un i ­
versi tä tseinrichtung , der die Plans te l l e  zuge­
wiesen i s t , anzuhören . S 40 Abs . 3 gilt sinnge­
mä ß .  

( 3 )  Das wissenschaftliche Persona l der 
Universi tätSbibliothek ( S  23 Abs . 3 l i t . b Z 1 )  
wird auf Antrag des Bibliotheksdirektors aufge­
nommen . 

• 

( 4 )  Die Zuständigkeit zur Aufnahme der 
Vertragsbediensteten kann durch Verordnung ctem 
Rektor ( Ab s . 2 )  bzw . dem Bibliothek Sdi rektor 
( Abs . 3 )  übertragen werden . "  

5 0 .  S 45 lautet. 
· Sonstige Bedienstete 

( 1 )  Als sonstige Bedienstete (S 23 Abs . 3 

11 t .  a Z 2 ,  S 23 AbS ' 3 li t .  b Z 2 ,  S 2 3  

Abs . 4 )  werden Beamte und Vertragsbedienstete 
des Bundes verwendet . 
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(2) VertragsbedienSteu sind a�j
' 
Antrag

" 
der 

Personalkommission e1 6S Aba. 1 fit. c) du,rch 
den Rektor im Rahmen des Dienstposunplanes 
aufzunehmen. Die Personalkolnmission hac Tor 
der Antragstellung daa Organ, du für die iii 
Betracht . kommende Universitätscinrichtung zu­
ständig isc, zu hören. 

(3) S .0 AbI. 3 und • gelten sinngemäß. 

§4Cf('1.) b) 

§.f1(z) f) 

die Ersumm, TOll Vonchläiu für neu. 
Dienstpo.tea für Or.dentlich. und Außer­
ordentlich. UAinrsitiiuprofesaoren ($ • 
Ab.. 1) für cU. Eneilunl TOD remunerier­
ten uhnuluiaen uild Uilcerrichaawui­
gen es O). .filr die 'Eio!adlml TOll Guc­
profeNQnllt •. ��D� wad ·  GanTor­
ulCendeA (S 33) /ao1N zur Scha1fun, 
Ileuer Dienacpoeca uod für di. �es� 
b .. tab.� Diea�tell für Mitarbllter 
im LcduOcui� Mitarbeiter im w:issen­
.:ha!tlicheil Bftrieb. filr UniTenititslekto­
rq (S 38), UolTeniütsinatruktoten (S 39) 
uA4 IOnmg. :Bedienstet. (S 23 AbI. 2 
b� .); 
die Wahrnehmunt der Funktion des Vor­
geeaten für das Insticutspe .. :son:ll unter 
Bedacntnahme auf die Bestim.""Uun;cn der 
55  '"'0 Abs. 3 und •• < U  Ab •• 3. 12 Ab .. .. .... 
Ab •. 3 und ,",S Ab •. 3 :  . 

- 1 9  -

( 2 )  Oie Aufnahme der im wissenscha f t l ichen 

Betrieb verwendeten sonstigen Bediensteten 
erfolgt auf Antrag der PersonalkommisSion ( s  6 5  • 

Abs . 1 l i t .  C l · Vor der Antrags tel lung i s t  der 
Leiter der UniverSitätseinrichtung , der d ie 
Planstelle zugewiesen i s t ,  anzuhören . S 4 0  
Abs . 3 gilt s inngemäß . 

( 3 )  Oie Aufnahme der in der Univers i tä t s "'  
bibliothek verwendeten sonstigen Bediensteten 
erfolgt auf Antrag de. Bibliotheksdirektors . 

( 4 )  Oie Aufnahme der in der Univers i tä t s ­
verwaltung verwendeten sonstigen Bediens teten 
erfolgt auf Antrag des Univers itätsdirektors . 

( 5 )  Oie Zuständigkeit zur Aufnahme der 
Vertragsbediensteten 
Rektor ( Abs .  2 ) ,  

kann durch Verordnung dem 
dem Bibliotheksdirektor 

( Abs .  3 )  bzw. dem Universitä tsdirektor ( Abs .  4 )  

übertragen werden . "  

5 1 .  5 4 9  Ab • •  2 lit . b lautet I 
O b )  Oie Erstattung von Vorschlägen für neue 

Planstelle für Ordentliche und Außerordentl i Che 
UniverSitätsprofessoren , für die Erteilunq von 
Lehrauf t rägen und Unterricht.aufträgen , für die 
Einladung von Gastprofessoren und Ga s tvor"ra ­
genden s owie zur Schaffu�g neuer Planstel len 
und für die Besetzunq bestehender Planstel len 
für Universitllts- und VertragsaS S i s tenten , . für 
Mitarbeiter im Lehrbetrieb , für wis s enscha f t l i ­
che Mitarbeiter, für Bundes lehrer und Vertrags­
lehrer sowie für sonstige Bedienstete; " 

5 2 . S 5 1  Ab • •  2 lit . f lautet I 
" f )  Oie Wahrnehmung der Funktion des Vorge­

setzten für das Institutspersona l ; " 
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§(,4. (3 )  Vom F:tkultätskollegium sind im sclbH�n­
eisen \\'i rk\!ngsbereich zu besorgen : 

I:-r;p) Vom Akademisd,en Senat sind im selb­
s tJnd i;en \'-:'irkungsbereich zu besorgen : 

luf Antra9 oder nlch �O 7 ( 2 l  I ns� .. ondere können e ;;l  Wi rkun9s�reiCh der � . .  ondern 
Anhörung des d... 

tändigen Kol l eqillorglns 
un''1f'rs i Utse;nrtchtU''9 zu, 

Bundesqeseues 

nlch t.ta6q.be der 8est;ltIIUngen dieses 
huRQ 

vom Bundesmi n i ster 'Ur Whsenschlft und forse 

e ; ngtrichtet werden: . .  

. ' )' 'U":Tcrsitäubibllothekell,; J :' ,', . :  • •  a ... " ., .. .. . .  
b) E.DV-��t:D; - 'Ochs" - ' " :.1: 1I�!d' .' L:':!i:.::': 

''-'''I . - , L",_ H QlUlw :U,UAo • . ·C) Abti:u1U1'� � . .
.

.. , ' , ' 
, . d) G OA-Gcnuab�W1,eIl, , ; " . ' r " ,  _ . '  

.) Fon:�i.G.tutu�; • 
f) Uninmciu-SporunsaNtc. 

2 0  

5 3 .  Im 5 64 Abs .  3 lit . w w1l:d der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt . 

54 . Dem S 64 ADs . 3 wird folgende l 1t . x ange-
fUgt l 

" ( X )  Die Beschlußfassung über die Einset-
zung einer Generalkommission gemäß S 1 5  
Abs . 9 .  " 

5 5 .  Dem 5 73 ADs . 3 wird folgende l i t . r ange­
fUgtl 
" r )  die Einstellung der Ausführung von Be­

schlüssen der Fakultätskollegien und deren be­
vol lmächtigten Kommiss ionen , sofern diese Be­
schlüsse den vom obersten Kollegialorgan be­
schlossenen Entwicklungsplänen für die Univer­
s ität widersprechen oder wenn sie geeignet 
s ind , die Durchführung von den der Univers i tät 
und ihren Einrichtungen übertragenen Aufgaben 
zu erschweren oder zu verhindern . Dies falls i s t  
d a s  zuständige Universi tätsorgan neuerlich z u  
befassen . Faßt dieses einen Beharrungsbeschluß,  
ist eine nochmalige Einstel lung der Aus f ührung 
dieses Beschlusses durch den Akademischen Sen4t 
nicht mehr zulässig . "  

5 6 . S 83 Ab • •  2 lautet.  
" ( 2 )  Insbesondere können auf Antr4g oder 

nach Anhörung des entsprechend dem Wirkungsbe­
reich der besonderen Univers itätseinrichtung 
zuständigen Kollegialorgans bzw . bei interuni­
versitären besonderen Universitätseinrichtungen 
auf Antrag oder nach Anhörung der zus tändigen 
obersten Kollegialorgane nach Maßgabe der Be­
s timmungen dieses Bundesgesetzes vom BundesmL­
nister für Wissenschaf t  und Forschung einge­
richtet werden : 
a )  UniverSitätsbibliotheken ; 
b ) .  EDV- Zentren ; 
C )  Abteilunge� für Hochschuldidakti k ;  

d )  Groß-Geräteabtei l ungen ; 
8 )  Forschungsinstitute ; 
f )  interuniversitäre zentren ; 
g )  Universi täts -Sportins titute . "  
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1 

( 3 )  Oie besonde.en unlversi Utse
,
in.iChtungen 

unt,rsteh." unb.schadet der 8es tfllllUnq.n der 

H 84 Abs, l und !'O Abs. 6 d .. entsp .. chend dItO 

w;'°kun9Sb.r,ich der besond,,,,, Univ.rs itäts.in_ 
.ichtung zuständigen Kol leghlo,..,.n. Dieses hot .  

sofe.n dieses Bundesgeseu .ichts .nde.es besti ... t .  

.Inen f.Chl I c h  ZUSUndlge. Univers i Utshhre. oder 

... gels eines solcheneine. sonstigen "1 Urbeiter 
;'11 -' sslnsch" t l i chen Betrieb d_ 8undeIll1nht.r 
für WiSS •• SCh.ft u.d Fo .. chung . l �  Lei ter der 
Etn.lChtu.g vorzuschl.g ••. ".. Leit .. besonde •• r 
Untv .. s t täts.i •• i chtung •• ho t  I. obirste. Kol legi.l. 

org •• S i tz und SU_. ...... Angel.genh.iten d .. vo. 

I"", gelei tete. Ei.rlChtung bihlndelt ... �e. 

(H 72 Abs . !  Z. ! H t .  e und f und 76 Abs . !  Ht.J u.d k l ,  

S 16. ,  (1) A:s deI' . Un.lnnititsbibliochek ud 
als wisscGschJdiches Penoca1 (� 23 Abt. 3 lit. b 
Z, ' 1) Beamte und Veruagsbedienstete des. höhe­
ren BibliothekSdIenstes sowie erforderlichenfalls 
anderer , DienstZweige oder Besoldungsgruppen, 
für welc:he die Vollendung eines Hochschulstu­
diums vorgeschrieben ist, zu verwenden. Als son­
stige Bedienstete (S 23 Abs. 3 Ht. b Z. 2) sind 
Beamte und Venragsbedienstete zu verwenden. 
Die Aufnahme des wisseJl$chaftlichen und sonsti­
gen Bibliothekspersonals erfolgt auf Antrag des 
Bibliotheksdirektors durch den Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung. Die Aufnahme 
von Venragsbediensteten des sonstigen ' Biblio­
thekspersonals kann durch Verordnung dem 
Bibliotheksdirektor übertragen werden. 

2 1  

57 . Dem 5 83 Abe . 3 wird folgender Satz ange­
tÜqt l 
" FÜr interuniversitäre Zentren gel ten die 

Bestimmungen des 5 9 3  a . "  

5 8 . S 8 6  Ab • •  1 lautetl 
" ( 1 )  Als Personal der Univers i tätsbiblio_ 

theken werden Beamte und Vertragsbediens tete 
des Bundes ( 5 23 Abs ., 3 Ht . b ,  S 44 Abs . 3 ,  
5 4 5  Abs . J )  verwendet . "  

5 9 .  S 93a lautet l 
" Interunivers i täre Zentren 

S 9 3a .  ( 1 )  Interuniversitäre Zentren sind be­

sondere Universitätseinrichtungen , an denen 
mehrere Universitäten beteiligt s ind . Sie kön­
nen auf bestimmte oder unbestimmte Zeit zur 
Durchführunq oder Unterstützung interuni vers i ­
tärer wissenschaftlicher Forschung a u f  einem 
bestimmten Gebiet der Wissenscha f ten ( For­
schunqszentren ) oder besonderer Aufgaben im 
Lehr- und Forschunqsbetrieb ( Lehr- und For­
schunqszentren ) auf einem bestimmten Gebiet der 
Wissenschaften , insbesondere zur Durch führung 
oder UnterstÜtzung von Hochschulkursen und 
Hochschullehrgänqen , errichtet werden . Im For­
schunqsbereich kommt die Zusammenarbeit mi t 
anderen Rechtsträqern in Betracht . Die Rechte 
und Pflichten des Bundes und des anderen Rech-
tsträgers 
der der 

s ind in einem Vertrag festzu legen , 
Genehmiqung des Bundesminis ters für 

Wissenschaf t  und Forschunq bedarf . Für die 

DurchfÜhrunq von Hochschulkursen und Hochschu l -
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2 2  

lehrgängen in Kooperation mi t anderen j u ri s t i ­
s chen Personen gilt S 1 8  Abs . 9 AHStG . 

( 2 ) Die Errichtung interunivers i t ä rer 
Zentren i s t  nur zulässig,  wenn die der neuen 
besonderen UniversitätseinriChtung zu übertra­
genden Auf gaben von einem bes tehenden I n s t i tu t  

nicht oder n u r  unter Beeinträchtigung des L e h r ­

oder Forschungsbetriebes durchge führt werden 

können und die Errichtung einer besonderen Uni ­
versitätseinrichtung zweckmäßiger ersch e i n t  a l s  

die Angliederung einer neuen Abteilung a n  ein 

bestehendes Institut . 

( 3 )  Unter Bedachtnahme auf den 'Um fang und 

die Bedeutung der ihm übertragenen Au fgaben 

kann ein interuniversitäres Zentrum vom Bundes ­
minister für Wissenschaf t  und Forschung i n  

Abteilungen gegliedert werden . S 4 8  Abs . 2 g i l t  

sinngemäß . 

( 4 )  Oberstes universitäres Organ i s t  d a s  

Kuratorium. Ihm obliegt die Abgabe von S te l ­
lungnahmen z u  BeSChlüssen des Zentrumsko l l e g i ­

ums und die Erstattung von Vorschlägen z u  wi s ­

senschaftlichen , finanziel len und organisa tori ­
schen Problemen des Zentrums an das Zen trums­
kollegium und den Bundesminis ter für W i s s e n ­

scha f t  und Forschung . 

( 5 )  Dem Kuratorium gehören an : 
a )  Rektoren der am Zentrum beteiligten Unive r ­

s itäten 1 
b )  je ein Ordentlicher oder Außerordent l iCher 

Univers itätsprofessor der am Zentrum bete l ­
l igten Universitäten 1 

C )  je ein Vertreter der anderen Univers i t ä t s ­

lehrer und der wissenscha ftl ichen �i tarbe l ­

ter der a m  Zentrum beteiligten Univers l t ä ­

ten 1 
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2 3  

d )  j e  ein Vertreter de� Studierenden der am 

Zentrum beteiligten Univers i täten , s o f e rne 

durch das Zentrum Lehraufgaben wahrgenommen 
werden ; 

e )  der Leiter des Zentrums ; 
f )  der Verwa ltungs leiter des Zentrums . 

Oie in lit . a bis d genannten Personengruppen 

dUrfen nicht Angehörige des interuniversitären 
Z entrums sein . Oie in l i t .  b bis d genannten 

Personengruppen werden von den jewe i l s  z u s t ä n ­

digen obersten Kollegialorganen der be tei l i gten 

Universitäten fUr eine Funkt ionsperiode von 

zwei Jahren gewähl t .  Das Kuratorium kann be­

schließen , daß Vertreter a l l f ä l liger mit dem 
interuniversitären Zentrum zusammenarbei tender 
Rechtsträger auf bestimmte oder unbe s timmte 

Zeit mit beratender Stimme beigezogen werden . 

( 6 )  Oie den Bestimmungen des S 5 2  ents pre-

· chenden und die gemäß S 6 4  den Faku l tä t s ko l le­

gien hinsichtlich der Institute zukommenden 

Aufgaben sind VOIII Zentrumskollegium zu überneh­

men . 

( 7 )  Dem Zentrumskol legium gehörden an : 

a )  der Lei ter des Zentrums sowie des sen Stel l ­
vertreter; 

b )  die Ab�e i lungsleiter; 
c)  Vertreter der am Zentrum tätigen Orden t l i ­

chen und Außerordentl ichen Univers i tä t s pro­

fessoren ; 
d )  Vertreter der alll Zentrum tätigen anderen 

Universiäts lehrer und der wissenscha f t l icher 
Mitarbeiter ; 

e )  Vertreter der am Zentrum S tudierenden , s o ­
fern durch d a s  Zentrum Lehraufgaben wanrge­
nommen werden; 

f )  ein Vertreter der am Zentrum tätigen sons t i ­

gen Bediensteten . 
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2 4  

Oie Zahl der in li t .  d und e genannten Ve!"re­
ter betr!gt jeweils die Häl f te der im Zentrums ­
kol legium vertretenen Universitätsprofes soren . 
S 5 9  Abs . J ist mit der Maßgabe sinngemäß anzu­
wenden , daß die wahlversammlungen vom Lei ter 
des Zentrums einberuf en und geleitet werden . 
Der Vertreter der sonstige Bediensteten i s t  vom 
zuständigen Dienststellenausschuß zu entsenden . 
Oie Vertreter der Studierenden s i nd vom Zen­
tralausschuß der Österreichischen HochschUler-
schaf t  
setzung 
ordnung 

zu entsenden . Oie zahlmäßige Zusammen­
des Zentrumskollegiums ist durch Ver­
des Bundesministers für Wissenscha f �  

und Forschung unter Bedach tnahme auf die Zahl 
der Angehörigen des Zentrums zu regeln . 

( 8 )  Der Leiter , seine Stellvertreter und 
die Abteilungsleiter werden für eine Funktions­
periode von zwei Jahren aus dem Kreis der dem 
Zentrum z ugeordneten Universi täts lehrer und 
wissenscha f tlichen Mitarbeitern vom Zent r��s ­
kollegium geWählt . S 1 6  Abs . 9 gilt s i nngemä ß .  

( 9 )  Der Leiter ist vorstand des Zent rums 
und Vorsitzender des Zentrumskol legiums . I hm  
obliegt d i e  Besorgung der lauf enden Geschä f te 
des Zentrums , die vertretung des Zentrums nach 
außen sowie die Vol l ziehung der BeS Chlüsse des 
Zentrumskol legiums und seiner bevo llmä Ch t igten 
Kommis sionen . 

( 1 0 )  Oie das interuniversitäre Zen t rum oe­
tref fenden verwal tungsaufgaben werden von e i ner 
Universitätsdirektion , al lenfalls unter Mi tWir­
kung einer anderen , oder , falls der Umf ang der 
dem interuniversi tären Zentrum übert ragenen 
Aufgaben dies erfordert , von einer e igenen Ve r ­
waltungseinrichtung wahrgenommen . Da s KuratO r i ­
um hat zu bestimmen , welche Univer S i tä tsdirek­
tion der beteiligten UniverS itäten d i e  das Zen-
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XII. A:aSaiNrn' 
AllBEITSBElUCHI'E 

5 ". (1) Jeder lDstimtnona.nd hat in Abdn­
Cicn TOn drei J ahn:a. sw:h AnhÖl'Ullg der Inni­
ma.kouIcrmz dem obcmcn KoUegialotg1ll UIld 
dem Bundmn;n;our für WIssemd1&h UIld For-
achUllg == Arbciubcricht TOrmletm. 'der mm-
4cnms folt=c1e Angaben ZU entb.altm hat: 

a} Bezeichnung . Wld. SauJdenuhl der In den 
.t Tergange�n . drei Scudienjahren durcnge­

führten lehrvcr:iiuulrilJlgen. und die ühl 
der für jede lehrveranm.lcung inskribier-
ten Hörer; . . . ' 

b}' TItel " der Dipl����t�� �d D�erutio-
. nen, die Ton den &m Institut tätigen Uni­
venitätslehrcm betreut wurden, Wld An.­
gabe, ' ob diese Arbeiten als Insticutsarbeit, 
Hawarbeit oder . . Klausurarbeit angefertigt 
wurden; 

c) am Institut durchgeführte wissellschaftlicne 
Arbeiun Wld ForschWlgsprojeku iller Art. 
(S 49 Abs. 1 erster Saez); AngaQe,. ob die 
ErgebuWe .schon publiziert wurden, Wld 

. . . . bibliographische Daun derartiger Publika­
tioneJli ferner &m Institut laufende wissen­
schaftliche Arbeiun Wld Forschungspro­
jekte iller Art; . , 

d) sonstige Angaben' und Mitteilungen über 
wichtige In.sticutsangdegenheiten. 

.. (2) An Medizinischen Fakult1ten haben die 
Arbeitsberichte der Kliniken und Institute die 
Arbeitsberichte von allenfalls errichteten Klinischen 
Abteilungen zu enthalten. Allen Arbeitsberichten ist 
eine statistische Übersicht uber die leistungen in 
der Knnkenpflege und Patientenversorgung anzu. 
schließen; hiebei ist eine vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung allenfalls vorgegebene 
Systematik anzuwenden. Die Arbeitsberichte sind 
abweichend von Abs. 1 zunich.tt dem Fakult1tskol· 
legium zur Stellungnahme vorzulegen, in der weite­
ren Folge, allenfalls mit einer Stellungnahme des 
Fakult1tSkollegiunu, dem obersten Kollegialorgan 
und dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung zuzuleiten. 

- 2 5 -

trum betreffenden verwal tungsaufgaben zu über­

nehmen hat .  Soweit das Zentrum im Rahmen des 

5 2 Abs . 2 ( Tei lrechtsfähigkei t )  tätig w i rd , 

gilt 5 4 Aba . 5 s inngemä ß .  

( 1 1 )  Die Beteiligung von Hochschulen 
küns tlerischer Richtung ist zuläs s i g . 

6 0 .  Der XII .  Abschnitt laute t .  

LBISTONGSBBGUTACRTUNG 

5 9 5  lautet . 

'S 95 . .  ( 1 )  Der Bundesminister für W i s sen­

scha f t  und Forschung oder das oberste Kolleg i ­
a lorgan einer Universität hat f ü r  Zweck� der 

Planung , insbesondere fUr Zwecke der Schwer­

pUnktb ildung in Forschung und Lehre , die bishe­
rige Entwicklung von Universitäten oder deren 

Untergliederungen , von Studienrichtungen , Stu­
dienzweigen oder Studienversuchen , die AusWlr­
kungen von Großinvestitionen, sowie die Lei ­
s tungen in Forschung , Lehre und Verwal tung nach 
internationalen Standards zu begutachten . 

( 2 )  Lei s tungsbegutachtungen sind in rege l ­

mäßigen , läng,rf�istigen Abständen , j ed en f a l l s  

vor geplanten strukturellen Maßnahmen und f i ­

nanziellen Schwerpunktsetzungen a n  der Univer­

s ität vorzunehmen . 

( J )  Insbesondere können der Akadem i sche 

Rat (5 1 0 8 ) und der Rat für Wi ssenscha f t  und 

Forschung ( 5 2 FOG ) dem Bundesminister f ür 

Wissenschaf t  und Forschung oder dem obers ten 

Kol legialorg5n einer Univers i tät Lei s tungsbe­

qutachtungen empfehlen . 
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(3) Zur Bewertung des Arbeiuberichtes der Kli­
nik (des Institutes) oder des darin enthaltenen 
Arbeiuberichtes einer Klinuchen Abteilung Iunn 
über Antrag des Klinik(Instituu}vomandes, des 
Leiten einer Klinischen Abteilung, der Klinik(Insti­
tuu}konferenz oder der Fachbereichskonferenz du 
Fakult1tskollegium eine nicht bevollm:tchtigte 
Kommission einsetzen. Diese Kommission hat min­
destens zwei Gutachter zu bestellen. Einer der Gut­
achter hat ein Klinik(Instituu)vontand oder Leiter 
einer Klinuchen Abteilung einer anderen Medizini­
schen Fakult1t ÖSterreichs oder des Auslandes zu 
sein. Der zweite Gutachter in aus der eigenen 
Fakult1t zu bestellen, muß jedoch einer anderen 
Klinik oder einem anderen Institut angehören. 
Ihr(e) Gutachten unterliegt (unterliegen) der Wür­
digung der Kommission, die du (die) Gutachten 
zugleich mit ihrer Würdigung dem Fakulütskolle­
gium vorzulegen hat." 

(�)" Jedes für den Bereich der Rechtsfähigkeit 
gemäß § 2 Abs. 2 verfügungsberechtigte Universi­
t:tuorgan hat den Bundesminister fOr Wissenschaft 
und Forschun"g jährlich ü ber Inhalt und Umfang 
der  Aktivit:l.ten im Rahmen d es § 2 Abs. 2 zu 
berichten." 
. (S) Der U�n""i�-' e-r�si:-titsdirek��r " hat in Abst:inde�· 

von " drei J�hren dem oberstea KolI�ialorgan 
und dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung "einen Arbeitsbericht über die Durch­
führung der im S 79 Abs. 2 aufgez:ihlten Auf­
g�ben vorzulegen. Der B ericht hat insbesondere 
�uch die durch die Anwenducg moderner tech­
nischer Hilfsmittel gewonnenen Informationen 
(S 79 Ab,. 2 lit. i) zu enthalten. 

(&) Die Bestimmungen über die dljThrliche 
Vorl�ge von B erichten über die Tätigkeit beson­
derer Universitätseinrichtungen bleiben unbe­
rü hrt. 

n) Der Bundesminister" für Wissenschift und 
Forschu ng h�t die Arbeitsberichte gemäß Abs. 1 
bis � bei der Verf:usun g  des Hochschu lberichtcs 
(§ H AlIgemeines Hochschul-Studiengcsetz) zu 
verwerten. 

- 2 5 -

( 4 )  FUhrt der Bundesminister für Wissen_ 
scha f t  und Forschung die Lei s tungsbequtach t ung 
durch , so ist dabei das betroffene Univers i_ 
tätsorgan laufend zu informieren ; führt eine ' 
Universi tät die Leistungsbew�rtung durch , so 
ist dabei der Bundesminister für Wissenscha f t  
und Forschung laufend z u  informieren . 

( 5 )  Der Bundesmin is ter für Wissenschaft 
und Forschung hat entsprechend dem S tand der 
wissenschaf t lichen Forschung durch Verordnung 
die Art der Leistungsbegutachtung , der laufen­
den Berichtsl egung und d�r Erhebungen für die 
verschiedenen Formen der Leis tungsbegutachtun­
gen festz ulegen . "  
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S 106 • .  (1) Zum Zwedt der Koordination und 
Untermiaung der ntigkeit der Vertreter der 
im S 50 Abs. 3 lit. b genannten Personengruppe 
in den Akademischen KoUegialorpnen wird eine 
BundeskonEere.o.z des wissenschaftlichen Personal,. 
im folgenden �u� ,B�d�on.ferw genUUlc, 
gebildet. . ; :  �. . . _ '"�I''' . - { ','� ' " , ' , 

(2) Die BundeskonferellZ besteht: a� %Yei Ton 
den Yertreurn du ,im S SO Abt. J lit. b se-

, nannten Personengruppeu ' in ': den jcwe:i.ligen 
obenun KoUegialorp.l1eo . jeder Uainnitic, 
jeder Kunnhoduchul. · und der -Akademie der 
bildenden Künste für ein. Punktioruperiodc Ton 

. rwei J abten zu wählenden Mitp.iedern. 
" ,.Für:}eCIes'MitiliCcr in' ein Ersawnitglied zu 

, wihlen. du im Falle der zeit:Woiligen Verhinde­
. rung des Mitgliedes du Mitglied in der Bun-des­
kon.fereD% ver.tritt und das im Falle des dauernden 
Ausscheidens· des Mitgliedes an dessen Stelle als 
Mitglied in die Bunde$konEerellZ nachrückt." , __ 

(3) ' Die Bundeskoniermz wäfik-einen Vor·­
liaa.:ien und die erforderliche Z� von Stdi­
TCrltr«Un für eine Punkrionsperiode "on zwei 
Jihren. Sie beschließt ferner eine Gescmfuord­
nun� die der Genehmigune des Bundesministers 
für Wissenschaft und Forschung bedarf. S 1 5  
Abs. 1 b is  8, 10 und 1 t gehen sinngcmiit 

(-4) Die Bundeskonferenz wird vom Voniacn­
den untcr Belunntgabe ciner Tagesordnung min­
destens einmal in jedem Semester einberufen. 
Zu einer Sitzung ist ferner einzuladen. wenn 
dies von weniguetu einem Viertel der Mitglieder 
der Dundcskonferenz schriftlich unter Vorlage 
des E.nt�·urfcs einer Tag�rdnung verlangt wird. 

- 2 6  -

. 61 .  S 1 0 6  Ab • •  1 und 2 lautanl 

- ( 1 )  Zum Zweck der Koordination und Un�er­
s tü tzung der Tätigkeit der Vertreter der im 
S 50 Ahs . 3 lit , b genannten Personengruppe in 
den akademischen Kollegialorganen wird eine 
Bundeskonferenz des wissenschaftlichen Perso­
nals ,  im folgenden kurz Bundeskonferenz ge­
nann t , .gebilde t .  Ihre Rechtsfähigkei� rich�e� 
sich nach S 2 Aha 2 lit .  a und c .  

( 2 ) Die Bundeskonferenz bes�eh� aus zwei 
Vertretern der im S 5 0  Ahs . 3 lit , b genannten 
Personangruppen aller Univers i�ä�en und Hoch­
schulen künstlerischer Richtung . Diese Vert re­
ter sind von einer Versammlung der in S 50 

Ahs , 3 l i t .  b genannten Personengruppen an der 
j eweiligen Universität bzw . Hochschule künst­
lerischar Richtung für eine Funktionsperiode 
von zwei Jahren zu wählen . Für jedes Mi�glied 
ist ein Ersa�zmitglied zu wählen , das im Fa l l e  
d e r  zeitweiligen Verhinderung d e s  Mi�gl iedes 
das Mitgl ied in de.r Bundeskonferenz vertri�� 
und das im Fa lle des dauerenden Aus seheidens 
des Mitgliedes an dessen Stelle als Mitg l i ed in 

die Bundeskonferenz nachrück� , S 1 6 Ahs , 9 g i l t  
s inngemäß . ·  

6 2 .  S 1 0 6  Ab • •  3 latatar Sata lautat l 
· S 1 5  Ahs , 1 bis 8 ,  1 0  und 1 1  gel �en s inn­

gemä� . •  

6 3 .  S 1 0 6  Ab • •  4 antfä l l t . 

64 . S 1 0 6  Aba . 5 wird in Aba . 4 umbenannt .  
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2 7  

.. 

6 5 . Nach dem XVI .  Abschnitt wird folgender 
XVI a .  Abschnitt eingef Uqt l 

• XVI a .  ABSCHNITT 

Bundeskonferenz der Univers itäts ­
und Hochschulprofessoren 

S 1 0 6  a .  ( 1 )  Zum Zweck der Koordination und 

UnterstUtzung der Tätigkeit der Vertreter der 

Univers itäts- und Hochschulprofessoren in den 

akademischen Kolleqialorganen wird eine Bundes ­

konferenz der Univers itäts- und Hochschulpro­

fessoren ,  im folgenden kurz Profes sorenkon f e ­

renz genann t ,  gebi ldet . Ihre Rechts fähigkeit 

richtet sich nach S 2 Abs . 2 lit . a und c .  

( 2 )  Oie Professorenkonferenz besteht a u s  

zwei Vertretern der Univers itä t s - und Hoc h ­
schulprofessoren aller Univers itäten und Hoc h ­
schulen künstlerischer Richtung . Diese Vertre­
ter s ind von einer Versammlung der Un ivers i ­
täts- bzw . Hochschulprofessoren a n  der j ewe i l i ­

gen Universität bzw . HOChschule künstleri s cher 
Richtung fUr eine Funkt1onsperiode von zwei 

Jahren zu wählen . Für j edes Mitglied i s t  ein 

Ersatzmitglied zu wählen , das im Fa l l e  der 

zeitwe i ligen Verhinderung des Mitg l i edes d4S 
Mitglied in der Professorenkonf erenz vertr l � t  
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2 8  

und das im Falle des dauernden Aus scheidens des 

Mi�gliedes an dess en S�elle als Mitg l i ed in die 

Professorenkonferenz nachrückt . Rek�oren und 

Dekane dürfen der Professorenkonferenz nicht 

angehören . Rektoren , Dekane und Aeren Stel lver­

treter sowie Abteilung s l eiter an Hochschulen 

künstlerischer Richtung und deren Stellvertre­

ter dürfen der Professorenkonferenz nicht ange ­

hören . S 1 6  Abs . 9 gilt sinngemäß . 

( 3 )  Die Profes sorenkonferenz wäh l t  e�nen 

Vors itzenden und die erforderliche Zahl von 

Stellver�re�ern für die . Funktionsperiode von 

zwei Jahren ; Sie beschließt ferner eine Ge­

schä f tsordnung , die der Genehmigung
,
des Bundes­

min is ters für'  Wissenschaf t  und Forschung be­

darf . S 15 Abs . 1 bis 8 ,  10 und 1 1  gel ten s inn­

gemä ß .  

( 4 )  Der Professorenkonferenz obliegt neben 

dem in Abs . 1 genannten Aufgaben die �rs�ellung 

von Gutachten und die Ers�attung von Vorsch l ä ­

g e n  über a l le Gegenstände d e s  Hochschulwesens ; 

hiezu zählen auch die Angelegenheiten der 

Kuns�hochschulen und der Akademie der bi ldenden 

KUnste . Ihr ob1ieg� ferner die Bera�ung und �r­
s tattung von Gu�achten über d i e j enigen Gegen­

s�ände , die vom Bundesminister für Wissenscha f t  

und Forschung bezeichnet werden . En�wü r f e  von 

Gesetzen und Verordnungen einer Zentra l s t e .l l e  

d e s  Bundes , d i e  Angelegenheiten des Univer s i ­

täts- und Hochschulwesens unmit�elbar berühren , 

s ind der Professorenkonferenz zur Erstat tung 

eines Gutachtens innerhal b  angemessener F r i s t  

zuzulei�en . Schließlich obliegt der Pro f e s s o ­

renkonferenz d i e  Bera�ung der Ver�reter der 
Univers itä�s- und Hochschulprofes soren in den 

FaKu ltätsKol legien , den akademischen Senaten 

und Universitltskol legien in . Ausübung i hrer 

Funktion . "  
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. S i 07.: ( I )  Die Rekt"oren; r�i;�ktore� und Pro� 
rektoren der Univcrsititen und der Abdc:.mics 
der bildenden Künste in Wien sowie die Rekto­

ren der KunsthodlSdlUlen und ihre SteUvertrcccr 
versmloleln sidl wenigsteru einmal . in. jedem 
Studiellj�hr Tour gemeinuroen ·Dcncuog.· Der' Vor­
s itzen de der Rektorellk.onferCoz ilt für die Dluer 
von zwei Studienj:thren zu "R"ihlcn. ' .  

" 'S 101. (1) Beim B�desmiAisurium fi1r W"ISUD­
schah und Porsdnu1c wird eia. '  :Abdcmischcr 
R.at CÜlIerichtet. dessen MiqJ!cder TOm Bu.a.do­
minisrer fIr YI.IIICIChah und ·  Pondn=r JW:h 
M.a.4pb. " der foJteadal , Bacimmunrm bestdl& 
W'e:rdaa: ' . :' . . . 

l) je ein Vertreter der Osterreichischen Aka­
demie der W"usenschaiten und des Oster­
reichischen Forschungsrates; 

j111. (9) Die in den SS 44 Abs. 2 u'nd .. 5 Abs. 2 vor­
gesehenen Aufgaben hat der R.ektor nach Schu­
fung der notwendigen Einrichtungen bei der 
Univenitätsdirektion (S 79 Abs. 2 Üt. a) inner­
halb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
BundesgesetZes zu übernehmen. Das Vorliegen 
dieser Voraussetzung ist vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung festzustellen .. 

2 9  

6 6 .  S 107 Ab • •  1 lautet I 

" ( 1 )  Die Rektoren , Prärektoren und Prorek ­
toren der Univers itäten und der AKademie der 
bildenden KUnste in Wien sowie die Rektoren der 
Kunsthochschulen und ihre Stellvertreter ver­
sammeln sich weniqstens einmal in jedem Studi­
en j ahr zur qemeinsamen Beratunq . Der vors it zen­
de der Rektorenkonferenz 1st fUr die Dauer von 
zwei S·tudien jahren zu wählen .  Oie Rechtsfähig­
keit der Rektorenkonferenz richtet s i ch nacn 
S 2 Abs . 2 1 1 t .  a und C . " 

67 . 5 1 0 8  Abs . 1 lit . f lautet I 
" f )  je ein Vertreter der Österreichi schen 

AKademie der Wissenschaften und des Forscnungs­
fßrderunqsrates ; "  

6 8 . S 1 1 1  Ab. . 9 i s t  zu Bereichen , der bis­
heriqe Ab. . 1 0  erhalt die Bezeichnunq 
·Ab • •  g . '  

A R T  I X B L I I 

( 1 )  Berufunqskommiss ionen , Habi l i ta cions ­
kommissionep und besondere Habi l i tationskommi s ­
sionen , die vor dem Inkraf ttreten dieses Bun­
desqesetzse konstituiert wurden , haben das Ver­
fahren in ihrer bisheriqen Zusammensec zung 
durcHzuführen . 

( 2 )  Leiter und Abtei lunqsleiter von ln cer­
universitären Zentren werden , abweichend von 
S 93 a Abs . 8, fUr die erste zwei jährige Funk ­
tionsperiode unmi ttelba r  nach Errichtunq des 
interuniversitären Zentrums bzw . nach Erricn­
tunq von �tei lunqen desselben vom Bundesmin i ­
s ter f ü r  Wissenscna f t  und Forschung nacn Annö­
runq der obersten Kolleqialorqane der am i n "er­
universitären Zentrum beteiligten Univers icä cen 
beste l l t . 

' ( 3 )  Bis zur Erlassunq d�r Verordnung des 
Bundesministers für Wissenschaf t  und Forschung 
qemäß S 95 Abs . 5 bleibt S 95 in der Fassung 
des Bundesqesetzes BGB1 . Nr . 6 5 4 / 1 9 8 7  in Kra f t .  

( 4 )  Dieses Bundesqesetz 
1 .  Oktober 1 9 9 0  in Kra f t . 

tritt mit 
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